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Entwurf eines Bundesgesetzes über tr. jLUr.,J;:>,Lf(1!/ -
Gesundhei ts- und Krankenpflegeberufe . l 
( Gesundheits- und Krankenpflegegesetz - GuKG ) ;  
Begutachtungsverfahren 

Das Bundesministerium für Gesundheit , Sport und Konsumentenschutz 

übermittelt 2 5  Exemplare des im Betreff genannten Gesetzesentwurfes .  

Es wird darauf hingewiesen werden, daß die Begutachtungsfrist am 

1 2 . Dezember 1 9 9 4  endet . 

Für die Richtigkeit 

dr;r;�:;:r 

�. Oktober 1 9 9 4  
Für die Bundesministerin 

LIEBESWAR 
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BUNDES MINISTERIUM 

für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 

• GZ 21.251/12-II/B/13/94 

Entwurf eines Bundesgesetzes über 
Gesundheits- und Krankenpflegeberufe 
(Gesundheits- und Krankenpflegegesetz - GuKG); 
Begutachtungsverfahren 

A-I031 Wien. Radetzkystraße 2 
Telefon: 0222/711 72 
DVR: 0649856 

Sachbearbeiter: 
FASZBINDER/LUST 
Klappe/DW: 4390 

DW: 4336 

Das Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 

übermittelt den Entwurf eines Bundesgesetzes über Gesundheits- und 

Krankenpflegeberufe (Gesundheits- und Krankenpflegegesetz - GuKG) 

samt Vorblatt und Erläuterungen und ersucht, hiezu bis längstens 

12. Dezember 1994 

eine Stellungnahme abzugeben. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine 

Stellungnahme eingelangt sein, wird angenommen, daß gegen den Ent­

wurf keine Bedenken bestehen. 

Die Ämter der Landesregierungen werden zusätzlich gebeten, insbe­

sondere folgende Fragen in ihrer Stellungnahme zu berücksichtigen: 

1. Wieviele in Spezial-, Lehr- oder Führungsaufgaben tätige Ange­

hörige des Krankenpflegefachdienstes haben eine entsprechende Son­

derausbildung absolviert? 

2. Wieviele Personen sind derzeit als Kardiotechniker tätig und 

welche Ausbildung haben diese Personen erhalten ? Welcher Bedarf 

an zusätzlichen Kardiotechnikern ist für die nächsten Jahre zu er­

warten? 

3. Wie ist der Stand der Aufschulung von StationsgehilfInnen zu 

Pflegehel fer Innen? 
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4. Welcher Bedarf an Berufsausweisen ist im Bereich der Länder, ins­

besondere für freiberuflich oder im Rahmen der Hauskrankenpflege 

tätige Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Kran­

kenpflege und für in der Hauskrankenpflege tätige PflegehelferInnen 

zu erwarten? 

Gleichzeitig wird gebeten, eine allfällige Stellungnahme auch dem 

Präsidium des Nationalrates in 25facher Ausfertigung zuzuleiten und 

das Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz, 

Abt. 11/B/13, davon in Kenntnis zu setzen. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

� � .� 
. 

���;i'J 

l>. Oktober 1994 
Für die Bundesministerin 

LIEBESWAR 

402/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 3 von 182

www.parlament.gv.at



VORBLATT 

Probl em: 

Bisher waren im Krankenpflegegesetz , BGBl . Nr . 102/1 9 6 1 , sowohl der 

Krankenpflegegefachdienst als auch a l le Sanitätshil fsdienste und der 

medizinisch- technische Fachdienst geregelt .  Bereits mit der Erlas­

sung des MTD-Gesetzes , BGBl . Nr . 4 6 0/1 9 9 2 , wurde der Bereich der 

gehobenen medizinisch-technischen Dienste aus dem Krankenpf legege­

setz ausgegliedert . 

Die immer bedeutendere Stel lung der Pflege im Rahmen des Gesund­

hei tswesens verlangt ein eigenes Gesetz , in dem die Gesundheits- und 

Krankenpflegeberu fe umfassend und zeitgemäß geregelt sind .  Insbeson­

dere fehlte im Krankenp flegegesetz eine detai l l ierte Umschreibung 

der Tätigkeitsbereiche . 

Ziel: 

Schaf fung eines modernen umfassenden Gesetzes über die Gesundheits­

und Krankenpflegeberufe 

Alternative: 

Die Novell ierung des geltenden Krankenpflegegesetzes ist wegen des 

Umfanges der Änderungen und der daraus resultierenden Unübersicht­

l ichkeit keine echte Alternat ive . 

Kos ten: geringfügig 

EG-Konformi tät: gegeben . 
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E r I ä u t e r u n  g e n  

I .  Allgemeiner Teil 

Die Forderung nach einer Neuregelung des Krankenpflegegeset zes wird 

berei ts seit Jahren von den betroffenen Berufsgruppen an das Bundes­

ministerium für Gesundheit , Sport und Konsumentenschutz herange­

tragen . Reformpläne bestehen bereits seit längerer Zeit , da das 

Krankenpflegegesetz trotz zahlreicher Novell ierungen sowohl in 

inhaltl icher als auch in legi stischer Hinsicht nicht den aktuel len 

Anforderungen gerecht wird . 

Bis zum Jahr 1 9 92 waren die Ausbi ldung und das Berufsrecht von 22 

Gesundheitsberufen im Krankenpflegegesetz geregelt , wobei insbeson­

dere die Berufsbi lder und Tätigkeitsbereiche der einzelnen Berufe 

nur allgemein umschrieben waren und daher zu mannigfaltigen Ausle­

gungsproblemen führten . Mit der Erlassung des MTD-Gesetzes , BGBI . 

Nr . 4 6 0/1 9 9 2 , wurde der erste Schritt zu einer umfassenden Refor­

mierung der nichtärztlichen Sanität sberufe durch die Ausgliederung 

der gehobenen med izinisch- technischen Dienste aus dem Krankenpflege­

gesetz gesetzt . 

Die zentrale Stel lung der P flege im Rahmen des Gesundheitswesens 

erfordert nunmehr eine umfassende Reformierung der P f legeberufe . 

Nach j ahrel angen fachlichen Vorarbeiten wurde im August 1 9 9 3  daher 

vom damaligen Bundesminister für Gesundheit , Sport und Konsumenten­

schutz Dr . Michael Ausserwinkler ein Arbeitskreis " Eigenständigkeit 

der Krankenpflege " eingesetzt , der mit der Ausarbeitung eines Pos i ­

tionspapiers zur Gesundheits- und Krankenpflege beauftragt wurde . 

Der Arbeitskreis , der s ich aus VertreterInnen des leitenden Kranken­

pflegepersonal s  aus ganz Österreich , des Österreichi schen Gewerk­

schaftsbundes , des Österreichischen Krankenpflegeverbandes ,  der 

Österreichi schen Ärztekammer und der ARGE der P flegedienstleitungen 

Österreichs zusammensetzte , erarbei tete innerhalb von sechs Monaten 
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ein entsprechendes Diskussionspapier . Dieses wurde in einer Enquete , 

die Anfang März 1 9 9 4  in Klagenfurt statt fand und an der über 200 

Personen aus dem Krankenpflegebereich teilnahmen , zur Diskussion 

geste l l t . Aufgrund der Ergebnisse der Enquete wurde das Posi tions ­

papier finalisiert . 

Das Positionspapi er zur Gesundheits - und Krankenpflege enthält die 

Forderungen des Arbeitskreises hinsichtlich des Berufsbildes , des 

Tätigkeitsbereiches und einer neuen Beru fsbezeichnung des bisherigen 

Krankenpflegefachdienstes . 

Im vorliegenden Entwurf wurde unter Z ugrundelegung des Posi tions­

papiers und der im Rahmen einer Befragung von primär betrof fenen 

Einrichtungen und Gebietskörperscha ften dazu ergangenen Stellung­

nahmen versucht , den Tätigkeitsbereich des bi sherigen Krankenpflege­

fachdienstes , der nunmehr die Bezeichnung "Gehobener Dienst für 

Gesundheits - und Krankenpflege " erhält , umfassend festzulegen . 

Von e i ner Nove l l ierung des geltenden Krankenpflegegesetzes , das in 

wei ten Z ügen aus dem Jahre 1 9 6 1  stammt und durch die zahlreichen 

Nove l lierungen , insbesondere die Ausgliederung der gehobenen med i z i ­

nisch-techni schen Dienste , und durch d i e  Fortentwicklung der Recht ­

setzungstechnik nicht mehr den legi stischen Anforderungen enspricht , 

wurde Abstand genommen . Dies hätte die gleichzeitige Neuregelung 

aller im Krankenp flegegesetz verbliebenen Berufe erfordert , was e ine 

Verzögerung der legisti schen Umsetzung der Reform zur Folge hätte . 

Schli e ß lich erscheint die Schaf fung eines eigenen Gesetzes für die 

Gesundheits- und Krankenpflegeberu fe sowohl in sachlicher a l s  auch 

in formeller Hins icht geboten . 

Aufgrund der starken Bindung an den gehobenen Dienst für Gesund ­

hei t s - und Krankenpflege wurde auch die P flegeh i l fe in das neue 

Gesetz integriert . Auch für diesen Beruf wurde das Berufsbi ld und 

der Tätigkei tsbereich aus führl ich umschrieben , wobei die vom Öster­

reichischen Bundesinstitut für Gesundheitswesen erstellte Experti se 

zum P flegehil fsdienst als fachl iche Grundlage diente . 
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Schließl ich war es notwendig , die bisherigen Regelungen hinsichtl ich 

der Anerkennung von Ausbildungsnachweisen aus dem Europäi schen Wirt­

schaftsraum zu ergänzen . Folgende Richtlinien waren dabei in inner­

staatl iches Recht umzusetzen : 

- Richtl inie 7 7 / 4 5 2 / EWG des Rates vom 27 . Juni 19 77 über die gegen­

seit ige Anerkennung der Diplome , Prüfungszeugnisse und sonstigen 

Befähigungsnachweise der Krankenschwester und des Krankenpflegers , 

die für die allgemeine Pflege verantwortlich sind , und über 

Maßnahmen zur Erleichterung der tatsächl ichen Ausübung des 

Niederlassungsrechts und des Rechts auf freien Dienstlei ­

stungsverkehr , geändert durch die Richtlinien 8 1 /10 5 7 / EWG , 

8 9 / 5 9 4/EWG , 8 9 / 5 9 5 /EWG und Anhang VI I Abschnitt C Z 8 des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, 

- Richtlinie 7 7 / 4 5 3 / EWG des Rates vom 27 . Juni 19 77 zur Koordinie­

rung der Rechts - und Verwaltungsvorschri ften für die Tätigkeiten 

der Krankenschwester und des Krankenpflegers , die für die allge­

meine Pflege verantwortlich sind , geändert durch die Richtlinie 

8 9 / 59 5 /EWG , 

Richtl inie 89 /48 /EWG des Rates vom 21 . Dezember 19 8 8  über eine 

allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome , die eine 

mindestens dreij ährige Beru fsausbildung abschließen , und 

Richtl inie 9 2 / 5 1/EWG des Rates vom 1 8 . Juni 1 9 9 2  über eine zweite 

a l lgemeine Regelung zur Anerkennung berufl icher Befähigungsnach­

wei se in Ergänzung zur Richtl inie 89 /48 /EWG , geändert durch Richt­

l inie 9 4 / 3 8 / EG .  

I n  diesem Z usammenhang ist folgende EWG-Verordnung zu erwähnen , die 

auch im EWR-Abkommen ( Anhang V Z 2 [46 0  der Bei lagen zu den 

Sten . Prot . des NR XVI I I . GP , S 649] ) enthalten ist : 

Verordnung ( EWG ) Nr . 1612 / 6 8  des Rates vom 15 . Oktober 19 68 über 

die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft . 
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Diese Verordnung sieht den freien Zugang zur Ausbildung für alle 

Staatsangehörigen der Mitgl iedstaaten unter den gleichen Voraus­

setzungen wie für inländi sche Staats angehörige vor . 

Auch der auf Art . 7 des EWG-Vertrages basierenden Judikatur des 

Europä ischen Gerichtsho fes ist zu entnehmen , daß die Verp f l ichtung 

von EG-Staatsangehörigen zur "diskriminierenden" Zahlung von Aus ­

bildungskosten nicht zulässig ist . 

Das EWR-Abkommen sieht zwar im Protokoll 29  Über die berufl iche B i l ­

dung [460 der Bei l agen z u  den Sten . Prot . des NR XVI I I . GP , S .  3 8 9 ]  

eine Sonderregelung betreffend Studiengebühren vor , d i e  besagt , d a ß  

d i e  Bestimmungen betref fend das Aufenthaltsrecht für Studenten d i e  

vor I nkrafttreten des Abkommens über den Europä ischen Wirtschafts­

raum bestehenden Mögl ichkeiten einzelner Vertragsparteien in bezug 

auf d ie von ausländischen Studenten erhobenen Studiengebühren nicht 

berühren . 

Eine Kostentragungsregelung wurde aber vor allem im Hinbl ick auf die 

Möglichkeit für Private , Gesundheits- und Krankenpflegeschulen zu 

führe n ,  nicht getroffen , da dies einen verfassungsrechtlich bedenk­

lichen Eingri f f  in die Erwerbsausübungs freiheit bzw . Privatautonomie 

des Trägers der Ausbildungseinrichtung bedeuten würde ; dies umso 

mehr , als auch keine gesetzlichen Grundlagen für finanzielle Zuwen­

dungen von Gebietskörperschaften an allfällige private Betreiber 

vorgesehen sind . 

Folgende Schwerpunkte der angestrebten Reformma ßnahmen im Bereich 

der P f l ege sind zusammenfassend hervorzuheben : 

Schaffung eines eigenständigen Gesetzes für die Gesundheits- und 

Krankenpflegeberu fe 

- Änderung der Beru fsbezeichnungen 

- Neuformul ierung der Berufsbi lder 

- det a i l lierte Umschreibung der Tätigkeitsbereiche 

- verpf lichtende Sonderausbildungen für die Ausübung von Spezial- ,  

Lehr- und Führungsaufgaben 
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- Sonderausbildungen auch in der Kinder- und Jugendlichenpf lege und 

in der psychiatrischen Krankenpflege neben den bisherigen 

Ausbildungen 

Schaffung einer geset z lichen Regelung für den kardiotechnischen 

Dienst 

- Aufhebung der I nternatspflicht 

ausdrückl iche Zulassung zur Berufsausübung im Rahmen einer offenen 

Erwerbsgesel l schaft 

Im Zuge der Diskussionen des Arbeitskreises bei der Erarbei tung des 

Positionspapiers stand auch die Frage der Abrenzung zwi schen der 

Tätigkeit des diplomierten Pflegepersonal s  und der ärztlichen 

Tätigkeit im Mittelpunkt , wobei eine - von al len betroffenen Berufs­

gruppen getragene - einvernehmliche Lösung angestrebt wurde . 

Bei der Umschreibung der Tätigkeitsbereiche unterscheidet der vor­

liegende Entwurf zwischen eigenverantwort lichem , mitverantwortl i ­

chem , interdiszipl inärem und erweitertem Tätigkeitsbereich . In 

diesen erfolgt die Abgrenzung des P flegepersona ls von anderen 

Gesundheitsberu fen , wobei die Berührungspunkte mit dem ärz t l ichen 

Personal naturgemäß besonders zahlreich sind . Auch dem Teamgedanken 

bei der Beru fsausübung im intra- und extramuralen Bereich soll 

Rechnung getragen werden . 

Im Zuge der Definition von erweiterten Tätigkeitsbereichen wird die 

Verp f l ichtung zur Absolvierung von Sonderausbildungen für die Aus ­

übung von Spezial - ,  Lehr- oder Führungsaufgaben normiert . Das be­

deutet , daß Personen ohne entsprechende Sonderausbildung im S inne 

einer Qualitätssicherung in diesen Bereichen nach Aus lau fen der 

Übergangsbestimmungen nicht mehr tätig werden dürfen . 

Zur Erleichterung der Anerkennung der österreichischen Ausbi ldungen 

in der Kinder- und Jugendlichenpflege und in der psychiatrischen 

Krankenpflege im EWR und zum erleichterten Umst ieg in eine andere 

Sparte der Pflege wird die gesetzliche Möglichkeit gescha ffen , diese 

nach der Ausbildung in der al lgemeinen Pflege als Sonderausbildungen 

zu absolvieren . 
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Damit wird auch dem von der WHO für die Mitgl iedsländer empfohlenen 

Trend Rechnung getragen , eine breite Basis von "generalist nurses " 

zu schaf fen . Aufbauend auf dieser Basis sollen Spez ialisierungen 

mögli ch sei n .  Nicht nur die Mobil ität zwischen verschiedenen Berufs­

sparten sol l so gefördert werden , sondern auch das Verständnis und 

damit die berufliche Kooperation der Sparten . 

Daneben werden die bisherigen Ausbi ldungen als spezielle Grundaus ­

bildungen weiter angeboten . 

Im vorl iegenden Entwurf wird der langj ährigen Forderung nach Scha f ­

fung einer geset z lichen Grundlage für die Ausbi ldung und Beru fsaus­

übung im kardiotechnischen Dienst entsprochen . Da der kardiotech­

nische Dienst zusätzl iche auf einer Ausbildung in der Gesundheits­

und Krankenpflege , im radiologi sch- techni schen Dienst oder im medi ­

zinisch-technischen Laboratoriumsdienst aufbauende Kenntnisse und 

Fertigkeiten verl angt , wird dieser in den vorliegenden Entwurf in­

tegriert . E ine entsprechende Berück sichtigung für die angeführten 

gehobenen medi zinisch-technischen Dienste bleibt einer Novell ierung 

des MTD-Gesetzes vorbehalten . 

Die Tätigkeit im kardiotechni schen Dienst fällt in den erweiterten 

Tätigkeitsbereich , und die Ausbildung ist in Form einer Sonderaus ­

bildung zu absolvieren . 

Die verp f l ichtende Internatsunterbringung ist als nicht mehr zei t ­

gemä ß und als zwingende Konsequenz der Modernisierung der Ausbi ldung 

aufzuheben . 

Es i s t  festzuhalten , daß den Trägern der Ausbildungseinrichtungen , 

der Krankenanstalten oder j edem Privaten selbstverständlich weiter­

hin die Mög lichkei t  offensteht , den SchülerInnen Unterbringungs-­

möglichkeiten anzubieten . 

Entsprechend der Entschließung des Nationalrates 1 6 .  Jul i  1 9 9 4 , 

E 163 - NR/XVIII . GP , werden Regelungen für die Berufsausübung im 

Rahmen einer of fenen Erwerbsgesellschaft getrof fen . 
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Z iel des vorliegenden Reformkonzeptes ist es auch, zur Erleichterung 

der Vollzugspraxis beizutragen . Die geset zlichen Regelungen wurden 

daher in Anlehnung an das MTD-Gesetz und das Hebammengesetz getrof ­

fen . Die mit diesen Gesetzen gewonnenen Erfahrungen f l ie ßen somit in 

das vorliegende Konzept ein . 

Damit werden übergrei fende Standards für den Berufszugang und die 

Beruf sausübung im Bereich der Gesundheitsberufe geschaf fen , die den 

nicht rechtskundigen Normadressaten den Umgang mit den gesetzl ichen 

Grundlagen in diesem Bereich erleichtern sollen . 

Folgende Regelungsinhal te sind in diesem Zusammenhang zu erwähnen : 

- Berufsrechte und Berufspflichten 

- Berufsberechtigung und deren Zurücknahme 

- Berufsausübung und freiberu fl iche Beruf sausübung 

- Berufsausweise 

- Bezeichnung und Leitung der Ausbildungseinrichtungen 

- Kriterien für die Bewil ligung zur Errichtung und Führung der 

Ausbildungseinrichtungen 

- Ausbildungsbedingungen ( Zugang, Ausschluß, Anrechnungen, 

Prüfungen ) 

- Sonderausbildungen 

- Nostri fikation 

- Strafbestimmungen 

In der Frage der Aufnahme- und Prüfungskommission wird eine dem 

Hebammengesetz entsprechende Regelung aufgrund eines Gutachtens des 

Verfassungsdienstes des Bundeskanzleramtes zur Frage der Rechtsnatur 

der Aufnahme- und Prüfungskommissionen getroffen ( vgl . 

GZ 6 02 . 0 20 / 5 -V/4/93 ) .  Der Entwurf gestaltet - wie bisher - das Aus ­

bildungsverhältni s als privatrechtl iches Verhältnis zwischen Schule 

und SchülerI nnen . Das Ernennungserfordernis der Kommi ssionsmitglie­

der durch den Landeshauptmann , das sowohl das Krankenpflegegesetz 

wie auch das MTD-Gesetz kennen , ist hier nicht mehr vorgesehen . 

Damit erfolgt eine dem privatrechtl ichen Bereich zuzuzählende Kon­

strukt ion der Kommissionen, denen somit kein hoheitlicher Charakter 

zukommt . 

. . 
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Zur Gestaltung der Aufnahmekommission hat der Verfassungsdienst des 

Bundeskanzleramtes festgehalten , daß die Aufnahme in eine Ausbi l ­

dungseinrichtung grundsätzlich entweder a u f  einer behördlichen Ent­

scheidung , also einem Hoheitsakt , oder auf der Entscheidung eines 

nicht behördlich tätigen ( privaten ) Rechtsträgers beruhen kann . 

Der privatrechtlichen Gestaltung der Aufnahmekommission wurde aus 

folgenden Gründen der Vorzug gegeben : Aufgrund der bereits im 

Krankenpflegegesetz gegebenen Mögl i chkeit , daß grundsät z l ich auch 

Private bei Erfül lung der festgelegten Voraussetzungen Kranken­

pflegeschulen errichten und führen können , ist es erforderl ich , 

zwischen dem Träger der Ausbildungseinrichtung und den Schüler I nnen 

ein Privatrechtsverhältnis zu konstruieren . Aus verfassungsrecht­

licher Sicht würde es im Hinblick auf die in Art . 6 des Staats­

grundgesetzes normierte Erwerbsausübungs freiheit , auf die in Art . 17 

StGG vorgesehene Unterrichtsfreiheit und auf Art . 7 B-VG daher prob­

lemat i sch erscheinen , wenn die Auswahl der Auszubi ldenden gänzl ich 

dem Betreiber der Ausbildungseinrichtung durch eine behördliche Ent­

scheidung entzogen wäre . 

Die Entscheidungen der Aufnahmekommission , deren Mitgl ieder gesetz­

l ich festgelegt werden , ergehen nicht bescheidmä ßig . Die Au fnahme­

kommi ssion als Organ des Rechtsträgers der Ausbildungseinrichtung 

handel t  vielmehr im Rahmen der Privatautonomie , die sich aufgrund 

des Privatrechtsverhältnisses zwischen Auszubildenden und Ausbil ­

dungseinrichtung ergibt . 

Eingeschränkt wird die Privatautonomie des Betreibers der Ausbil­

dungseinrichtung durch die gesetzliche Einrichtung einer Au fnahme­

kommi ssion . Die Fest legung der Kommissionsmitgl ieder bezweckt , da ß 

es zu keiner willkürl ichen Di skriminierung von Berufsanwärterinnen 

und Beruf sanwärtern durch eine Ausbildungseinrichtung kommt . Diese 

Einschränkung der Privatautonomie ist umso mehr erforderlich , als 

die Aufnahmekommission auch über den Ausschluß von SchülerInnen zu 

entscheiden hat . Aus verfassungsrechtl icher Sicht ist es nämlich 

erforderlich , daß - wenn ein Zeugni s über eine bestimmte Ausbildung 

Voraussetzung für die Berechtigung zur Ausübung eines bestimmten 
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Berufes ist - dieser Abschluß grundsätzlich für j edermann erreichbar 

zu sein hat . Für private Ausbildungseinrichtungen mit Monopolcharak­

ter ergibt sich schon aus der Rechtsprechung des OGH ein Kontrahie­

rungszwang und damit eine Durchbrechung des Rechtsinstituts der 

Privatautonomie ,  wenn die fakti sche Übermacht eines Beteiligten -

bei bloßer formaler Parität - ihm die Mögl ichkeit der "Fremdbestim­

mung" über andere gäbe und darum die Ausnützung dieser Monopol ­

steIlung gegen die guten Sitten verstieße . Allgemei n  a l s  si tten­

widrig werden Monopolmi ßbrauch und Diskriminierung angesehen ( vgl . 

S Z  63 /19 0 ,  S Z  5 9 / 130 ) .  

Um einem möglichen Mi ßbrauch der Monopol stel lung vorzubeugen , 

gehören der Aufnahmekommission nicht nur Vertreter Innen der Aus ­

bildungseinrichtung , sondern auch die Interessenvertretung der 

Arbe i tnehmerInnen und die Schülervertretung an . 

Darüber hinaus ist vorgesehen , daß die Au fnahmekommiss ion vor Be­

schlu ß fassung über einen Ausschluß eine Stel lungnahme der zustän­

digen Landessanitätsdirektion einzuholen hat . 

Bei der Prü fungskommiss ion handelt es sich ( unter Berücksichtigung 

der höchstgericht l ichen Rechtssprechung ) um keine Behörde . Deren 

Entscheidungen sind als Gutachten und nicht als Bescheide zu 

quali f i zieren und sind weder durch Berufung noch durch Beschwerde 

anfechtbar noch unterliegen sie der Rechtskraft ( vgl . VfSlg . 

5 9 24 / 19 69 ;  VwSlg . 7284 A/19 6 8 , 73 5 0  A/ 1 9 6 8 , 7 8 2 9  A/19 7 0 ,  8 8 4 2  

A/19 7 5 . ) . 

Die Neugestaltung der Nostri f ikationsbestimmungen baut auf den bi s­

herigen Erfahrungen der Vol l zugspraxis des MTD-Geset zes , des Kran­

kenpf l egegesetzes und des Hebammengesetzes auf .  Die Regelung erfolgt 

in Anlehnung an die Bestimmungen des Allgemeinen Hochschu l -S tudien­

geset zes und weicht somit wesent lich von den bi sher geltenden Be­

stimmungen ab . Es werden ähnl iche Anforderungen festgelegt , wie s ie 

im Hochschulbereich für die Nostri f ikationen bereits üblich sind . 

Die detail l ierten Nostrifikat ionsbestimmungen sol len zur Erleichte­

rung der Vol l z ugspraxis beitragen . 

, <, 

402/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 13 von 182

www.parlament.gv.at



, # 
. '  

.. \ ! 

- 1 1  

Der vorliegende Entwurf beinhaltet eine abschließende Regelung des 

gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege und der Pfle­

gehil fe .  Die entsprechenden Bestimmungen des Krankenp flegegesetzes 

werden daher mit I nkrafttreten dieses Bundesgesetzes materiell 

derogiert . 

Um Rechtsklarheit zu erzielen , wird zwar eine globale formelle 

Derogation angeordnet , eine Aufhebung der einzelnen Bestimmungen ist 

aufgrund der untrennbaren sprachlichen und inhaltl ichen Verflechtung 

mit den derzeit noch im Krankenpflegegesetz geregelten Berufen nicht 

möglich . 

Für die im Krankenpflegegesetz verbleibenden Berufe - das sind der 

medi z inisch- technische Fachdi enst und die sonst igen Sanitätshi l fs­

dienste - bleibt dieses in Kra ft . Eine umfassende Reformierung 

dieser Beru fe und die Schaffung einer Rechtsgrundlage für derzeit 

noch nicht gerege lte Gesundheitsberufe bleibt den für die kommenden 

Jahre geplanten neuen Gesetzen vorbehalten . 

Finanzielle Erläuterungen : 

Der vorliegende Entwurf wird voraussichtl ich nur geringfügige Mehr­

kosten verursachen , da die Schwerpunkte der Reform in kostenunab­

hängigen Bereichen liegen . 

Ledig l ich folgende Regelungen könnten allenfal l s  zu Mehrkosten 

führen : 

- verpflichtende Sonderausbi ldung 

- Schaffung einer Sonderausbi ldung für den kardiotechnischen Dienst 

- Erweiterung der Mögl ichkeit , Beru fsausweise zu erhalten , auf al le 

Angehörigen der Gesundheits - und Krankenpflegeberufe 

Obwohl die Absolvierung von Sonderausbildungen bisher im Kranken­

pflegegesetz nicht verp flichtend vorgesehen war , ist davon auszu­

gehen , da ß aufgrund der steigenden Anforderungen in diesen Bereichen 
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bereits j etzt ein Großteil der in Spezial -, Lehr- oder Führungsau f ­

gaben tätigen Pflegepersonen über entsprechende Sonderausbi ldungen 

verfügt . 

Eine expli z ite Verpflichtung des Krankenanstaltenträgers zur Qua l i ­

tätssicherung und Fortbildung des nichtärztlichen Personal s  wurde in 

der Novelle des Krankenanstaltengesetzes , BGB1 . Nr . 8 01/19 9 3 , ge­

schaf fen ( vgl . §§ 5b und lId KAG ) . 

Durch diese Bestimmungen des KAG wurde bereits indirekt eine Ver­

pflichtung gescha f fen, auch das nichtärztliche Personal an Kranken­

anstalten einer den modernen Qualitätskriterien entsprechenden Aus ­

bi ldung z u  unterziehen . D i e  i m  vorl iegenden Entwur f  getroffenen 

Regelungen setzen ledigl ich die im KAG normierten Forderungen in das 

Beru f sgesetz der Pflegeberu fe um und lassen daher kaum zusätz liche 

Kosten für die Krankenanstal tenträger erwarten . 

Um eine überschie ßende Forderung nach verpflichtenden Sonderausbil ­

dungen zu vermeiden, erfolgt eine taxative Aufzählung der mögl ichen 

Bereiche . Die Wahl wurde für j ene Bereiche getrof fen, deren Ausübung 

zur Gewährlei stung der erforderlichen Qual ität eine zusät z l i che Aus­

bildung unbedingt erfordert . Alle übrigen Zusat zausbildungen gelten 

als Fortbi ldungen und können auf freiwi l l iger Basis absolviert 

werden . 

Auch durch die erstmalige gesetzliche Regelung des kardiotechnischen 

Dienstes s i nd gegenüber dem derzeitigen I st - Zustand kaum vermehrte 

finan z ielle Aufwendungen zu erwarten . 

Einerseits ist der österreichweit relativ geringe Bedarf an Kardio­

technikern durch die derzeit in diesem Bereich - ohne geset zliche 

Grundlage - tätigen Personen für die nähere Zukunft gedeckt ,  ande­

rerseits erfuhren diese Personen selbstverständl ich auch bisher eine 

Ausbildung . Die großzügig gestalteten Übergangsbestimmungen und die 

Möglichkeit , die theoretische Unterwei sung begleitend zur prakti ­

schen Ausbi ldung bzw . i n  Form von Selbststudium zu absolvieren 

( siehe § 63 Abs . 4 ) , stel len weitere Ma ßnahmen dar , um die Kosten zu 

minimieren . 
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Die bereits mit der Novelle zum Krankenpflegegesetz ,  BGB1 . 

Nr . 8 7 2 /19 9 2 ,  vom Nationalrat beschlossene Regelung über Beru fsaus­

weise für f reiberuf l ich bzw . im Rahmen der Hauskrankenpflege tätige 

Angehörige des Krankenpflegefachdienstes wird auf alle Angehörigen 

der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe ausgedehnt . 

Da für die derzeit bereits im Beruf stehenden Pflegepersonen mit 

einem Bedarf von höchstens 10 . 000 Ausweisen österreichweit zu 

rechnen ist , ist zunächst eine Auflagenhöhe von 30 . 000 Stück anzu­

streben . I n  dieser Auflagenhöhe wird ein Ausweisformular S 6 , 50 

kosten . Weiters ergibt sich aus den gebührenrechtl ichen Vorschri f ­

ten , d a ß  bei Ausstellung des Auswei ses vom Antragstel ler eine ent­

sprechende Gebühr in Form von Bundesstempelmarken zu entrichten ist . 

Dem Bund erwächst insofern ein Mehraufwand , als das Bundesministe­

rium für Gesundheit , Sport und Konsumentenschutz zentraler Ansprech­

partner und zuständige Behörde für die Krankenpflegeberufe aus dem 

EWR ist . Dies führt zu einer Entlastung der Länder hinsichtl ich 

Nostri f ikationen . Dem Ressort erwächst dadurch kein weiterer Perso­

nalbedarf , da der Arbeitsanfall durch Umschichtungen i nnerhalb des 

Ressorts bewältigt werden kann . 

Daneben könnte die Aufhebung der Internatspfl icht zu einer mögl ichen 

Kosteneinsparung für den Schulträger führen . 
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11. Besonderer Teil 

Zu § 1 :  

Der bisherige Krankenpf legefachdienst erhält die Bezeichnung 

"gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenp flege" . 

, ' . 

Gemäß den neuesten wissenscha ftlichen Arbeiten auf internationaler 

Ebene ist die Pflege vorbeugend , heilend und rehabili tativ und be­

tri f f t  daher sowohl den gesunden als auch den kranken oder behinder­

ten Menschen bis zum Tod . 

Da der Aufgabenbereich der Pf lege neben der Wiederher stellung der 

Gesundheit des Menschen auch deren Aufrechterhal tung und Förderung 

umfaßt , sol l auch der Aspekt der Gesundheitspflege in die Bezeich­

nung der Beruf sgruppe integriert werden . 

Die Bezeichnung "gehobener Dienst " wurde nach umfassenden Diskussio­

nen mit zahlreichen Vertretern dieser Berufsgruppe gewählt ,  um die 

Pflege als eigenständigen und eigenverantwortlichen Beruf im Gesund­

heitswesen zu verankern und um deren zentralen Bedeutung im Gesund­

heitswesen Ausdruck zu verleihen . 

Zu § 2 :  

§ 2 normiert ausdrückl ich , daß dieses Bundesgesetz den Bereich der 

Gesundheits - und Krankenpflegeberufe ausschließl ich und abschließend 

rege l t , und schüt zt die geset zl ichen Beru f sbezeichnungen . 

. . 
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Zu § 3 :  

I n  § 3 wird korrespondierend zu § 2 Abs . 1 Z 1 1  der Gewerbeordnung 

1 9 9 4 , § 2 Abs . 6 Ärztegesetz 1 9 84 und § 2 Abs . 3 Hebammengesetz 

klargestel l t ,  daß die Ausübung der Gesundheits- und Krankenpflege­

berufe nur den Bestimmungen des vorl iegenden Entwurfes unterl iegt 

und die Gewerbeordnung 1 9 9 4  nicht anzuwenden ist . 

Zu § 4 :  

Aus Abs . 1 ergibt sich die Verpflichtung al ler Angehörigen der 

Gesundheits - und Krankenpflegeberufe , sich durch entsprechende 

ständige Fort- und Weiterbildung Kenntnisse über den j ewei l igen 

Stand der P flegewissenschaft und medi zini schen Wissenschaft anzu­

eignen . 

Zu  § 5 :  

Erstmals wi rd auch für die Angehörigen der Gesundheits- und Kran­

kenpflegeberufe eine Dokument ationspflicht normiert , wobei im 

Berei ch der Krankenanstalten dem § 1 0  Abs . 1 Krankenanstaltengesetz 

Rechnung getragen wird . 

Die gesetzl iche Normierung der Pflegedokumentation trägt der Profes­

s ionalisierung , die in der Gesundheits- und Krankenpf l ege i n  den 

letzten Jahren auf internationaler Ebene und auch in Österreich 

stattgefunden hat , Rechnung . Eine eigenständige Pflegedokumentation 

i st unverzichtbar für Maßnahmen der Quali tätssicherung die auch im 

KAG verankert sind , und trägt zur Verbesserung der Pflegequalität im 

intra- und extramuralen Bereich bei . 
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Zur Erstell ung einer umfassenden interdis ziplinär geführten Patien­

tendokumentation und zur ganzheitlichen Erfassung des Patienten oder 

Klienten mu ß auch der P flegeprozeß - abgestimmt auf den Behandlungs­

proze ß - aufgezeichnet werden . 

Den Betroffenen ist über sämtl iche pflegerische Maßnahmen Auskunft 

zu erteilen und E insicht i n  die Dokumentation zu gewähren . 

Abs . 4 rege lt die Aufbewahrungspflicht und die weitere Vorgangswei se 

bei Ableben des zur Dokumentation Verpflichteten . Um die örtl iche 

Nähe zu den Patienten und Klienten zu gewährleisten wird die Pflicht 

zur weiteren Aufbewahrung grundsätzl ich auf die Bezirksverwaltungs­

behörden übertragen . Wird allerdings der Patientenstock von einer 

anderen. zur freiberuflichen Berufsausübung berechtigten P f legeperson 

übernommen , so kann die Dokumentation zweckdienl icherweise zur 

Konti nuität der Betreuung von dieser Person fortgeführt werden . Dies 

gilt natürl ich auch bei Tätigkeit im Rahmen einer Erwerbsgesel l ­

schaft bzw . einer Einrichtung , die Hauskrankenp flege anbietet . 

Zu § 6: 

Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit ist al len Gesundheitsberufen 

immanent und ist daher auch als Wesenselement der Berufsethik der 

Gesundheits - und Krankenpflegeberufe zu sehen . Dem Vertrauensver­

hältnis zwi schen pflegender Person und Patienten oder Klienten kommt 

entscheidende Bedeutung zu . Dieses bildet die Basis für die Ausübung 

des Beru fes . 

Auf vergleichbare Regelungen im ÄrzteG , MTD-Gesetz und Hebammen­

gesetz wird hingewiesen . 

" ... , 
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Zu § 7: 

Ent sprechend den Regelungen für die anderen Gesundhei tsberufe köppen 

auch Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe mit Licht­

bild versehene Berufsausweise erhalten . Diese sind bei der zuständi­

gen Bezirksverwal tungsbehörde zu beantragen und werden von dieser 

ausgestel l t . 

Das Recht auf Ausstellung eines Berufsausweises steht sowohl allen 

Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Kranken­

pflege als auch der Pflegehil fe zu . Von besonderer Bedeutung werden 

die Berufsausweise allerdings vor allem für die freiberufliche Be­

rufsausübung und im Rahmen der Hauskrankenpflege sein . 

Im Falle der Zurücknahme der Berufsberechtigung durch den Landes­

hauptmann ist der Beruf sausweis von diesem einzuziehen bzw . bei der 

Wiedererteilung der Berechtigung auszufolgen . 

Zu § 8 :  

Als ein integrierender Bestandteil des Gesundheits systems wirkt die 

Pflege im Rahmen der Gesundheitsma ßnahmen sowohl bei der Förderung 

der Gesundheit und der Verhinderung von Krankheiten als auch bei der 

Pflege bei körperl ichen und mentalen Erkrankungen sowie der Be­

treuung behinderter Personen al ler Alters stufen und bei der Rehabi ­

litation mit . 

Die qual i f i zierte P flege unterstützt j ene Energien im Patienten oder 

Klienten , die er zur Wiedererlangung oder Stabilisierung seiner Ge­

sundheit benötigt . 
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Im Gesamtrahmen aller gesundheitsbezogenen Maßnahmen arbeiten die 

Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpfle­

ge mit anderen Gesundheitsberufen und -diensten zusammen , um die ge­

seI l schaftspolitischen Erforderni sse der Förderung von Gesundheit, 

der Vermeidung von Krankheiten , der Betreuung kranker und behinder­

ter Personen und der Rehabilitation sicherzustel len . 

Die gesetz l iche Verankerung von Gesundheits förderung , Prävention und 

Rehabi litat ion im Berufsbild der Pflege i st notwendig geworden , weil 

in einem modernen Gesundheitswesen diese Bereiche den gleichen Stel­

lenwert wie der kurative Bereich einnehmen . 

Im Vorfeld und in der Nachsorge hat das Gesundheits- und Kranken­

p flegepersonal eine Schlüssel steIle einzunehmen . Dies wird auch von 

der Weltgesundheitsorganisation ( WHO ) für die Mitgliedsländer em­

pfohlen . Im Rahmen des gesundheitspol iti schen Programms "Gesundheit 

für alle bis zum Jahr 2000 " wird die Bedeutung personel ler Ressour­

cen für die Gestaltung eines bedarfsgerechten Gesundheitswesens mit 

besonderer Bedeutung der primären Gesundheitsversorgung betont . 

Zu § 9 :  

Auch in der Berufsbezeichnung wird der Aspekt der Gesundheitsförde­

rung berücksichtigt . 

Die Schaf fung neuer Berufsbezeichnungen soll eine Entwicklung in die 

Wege leiten , die das Beru fsansehen des Pflegepersonal s  hebt und 

fördert . 
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In Abs . 2 wird au fgrund der Verpflichtung zur Sonderausbildung bei 

der Ausübung von Spezial - ,  Lehr- oder Führungsaufgaben ( vgl. § 15 ) 

die Möglichkei t  geschaf fen , der Berufsbezeichnung eine Zusatzbe­

zeichnung anzufügen . Al s besonderer Anrei z  zur Absolvierung von 

Fortbildungskursen , die der Erweiterung der in der Ausbildung 

erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten dienen , können auch Fach­

richtungen , die nicht der Absolvierung einer Sonderausbildung 

bedürfen ,  in der Berufsbezeichnung ersichtlich gemacht werden (vgl . 

auch Erläuterungen zu § 55 ) .  

Für den neu geschaffenen Beru f des kardiotechni schen Dienstes wird 

eine eigene Berufsbezeichnung einge führt . Näheres ist den Aus füh­

rungen zu § 20 zu entnehmen . 

Für Absolventen der speziel len Grundausbi ldung in der Kinder- und 

Jugendl ichenpflege ( vgl . § 68 ) wurde entsprechend der international 

- und im besonderen im EWR - gebräuchlichen Diktion die Berufsbe­

zeichnung " Diplomierte Kinderkrankenschwester" / " Diplomierter 

Kinderkrankenpfleger " gewählt .  

In Abs . 7 erfolgt die Umsetzung des Artikel 5 der Richtlinie 

7 7 / 4 5 2 / EWG und des Artikel 11 der Richtl i nie 92 / 51/EWG , wobei 

klargestel l t  wird , unter welchen Voraussetzungen Staatsangehörige 

einer Vertragspartei des EWR-Abkommens ihre im Heimat - oder 

Herkunftsstaat erworbenen Ausbi ldungsbezeichnungen oder deren 

Abkürzungen zu führen berechtigt sind. 

Zu § 10 : 

Die Umschreibung des eigenverantwortl ichen Tätigkeitsbereiches 

basiert auf dem Positionspapier zur Gesundheits- und Krankenpf lege . 
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Dieser Bereich umfaßt Maßnahmen , die den Patienten oder Klienten bei 

der Ausübung seiner Lebensaktivität unterstützen bzw . für den 

Patienten oder Klienten übernommen werden , wenn er wegen Krankhei_t , 

Alter , geistiger oder körperl icher Behinderung oder sozialer Um­

stände dazu nicht selbst in der Lage ist . 

Die Ausübung des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Kranken­

pflege beinhaltet die patienten- bzw . klientenorientierte P flege 

nach dem Pflegeproze ß ,  der mit der Einschätzung der P flegebedürf ­

nisse beginnt und m i t  der Auswertung der Resultate der Pflegemaß­

nahmen endet . 

Im Gegensat z zur Ausbildung der Schülerinnen und Schüler im Rahmen 

der Lehraufgaben , für die eine Sonderausbildung verp f l ichtende 

Voraussetzung ist , zählt die in Z 6 genannte Anleitung und 

Begleitung im Rahmen der Ausbildung zum eigenverantwortlichen 

Tätigkeitsbereich . Hiezu zählen insbesondere die Tätigkeiten von 

Lehrschwestern/ Lehrpflegern . 

Die I n formation der Bevölkerung erhält im Rahmen der Gesundheits­

förderung eine immer wichtigere Rol le . Die Pflegepersonen sollen 

dieser neuen Aufgabe dadurch gerecht werden , da ß sie sich als 

Partner an der Entscheidungsfindung im Rahmen der Planung und Lei ­

tung der Gesundheitsdienste beteiligen und daß sie i n  stärkerem Maße 

dazu beitragen , I nformationen über positive und negative Auswirkun­

gen von Verhaltensweisen sowie über Möglichkei ten der Betreuung zu 

erte i l en .  

Zum richtigen Verständnis des Begri f fes " Eigenverantwortl ichke i t "  

ist k l arzustel len , d a ß  d i e  Angehörigen des gehobenen Dienstes für 

Gesundheits- und Krankenpflege bei der Ausübung der T ätigkeiten , die 

ihr Berufsbild umfa ßt , eigenverantwortlich handeln . Der rechtliche 

Begri f f  der Eigenverantwortlichkeit bedeutet die fachliche Weisungs­

freiheit j edes zur Beru fsausübung berecht igten Angehörigen des ge­

hobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege im Rahmen seines 

Beruf sbildes . Mit dem Wort "eigenverantwortlich" wird aber auch z um 

.' . 
.. . 
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Ausdruck gebracht , daß Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesund­

heits- und Krankenpflege für den Schaden , den sie infolge nicht 

fachgemäßer Behandlung verurs acht haben , selbst haften . 

Hingewiesen wird in diesem Zusammenhang auch au f die strafrechtliche 

Einlassungs- und Übernahms fahrlässigkeit .  Entsprechend diesem Grund­

satz muß j ede Person , die eine Tätigkeit übernimmt , erkennen , ob sie 

die dafür erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt , und 

danach handeln . 

Die Eigenverantwortl ichkeit ist nicht als verzichtbares Recht , 

sondern als eine unverz ichtbare Pflicht bei der Berufsausübung zu 

sehen . 

Zu § 1 1  und 12 : 

Aufgrund der bi sherigen Rechtsunsicherheit in diesem Bereich wird 

nunmehr umfassend gesetzl ich klargestel lt , welche ärztl ichen Tätig­

keiten an diplomierte P flegepersonen delegiert werden dürfen . 

Bei der Umschreibung dieses Tätigkeitsbereiches wurden die Erforder­

nisse der täglichen Praxis - vor allem in Krankenanstalten - berück­

sichtigt . 

Hingewiesen wird darauf , daß die Aufzählung der Tätigkeiten demon­

strativen Charakter hat , da eine abschließende gesetzliche Fest­

legung zu unlösbaren Schwierigkeiten im beruflichen Alltag führen 

würde , dies insbesondere im Hinbl ick auf die laufende Fort - und 

Wei terentwicklung der medizinischen Wissenschaft und der Pflege­

wissenschaft . 

Beispielhaft wird zu Z 4 erläutert : 

Amputierte , polytraumatisierte und querschnittgelähmte Patienten 

müssen aufgrund ihrer Querschnittlähmung bzw . sonstiger Bewegungs -
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unfähigkeit katheterisiert werden . Gerade beim Querschnittgelähmten 

kommt es immer wieder zu Problemen und die Gefahr , die Blase zu ver­

letzen oder gar zu durchstoßen , ist sehr groß . Dennoch soll es im 

Einzel fall diplomierten Krankenpflegepersonen ermögl i cht werden , 

diese Tätigkeit ,  welche insbesondere in Rehabil itationszentren 

vermehrt durchzuführen ist , vorzunehmen . 

Zum Begriff " ärztliche Anordnung " wird kl argestel l t ,  daß darunter 

keine generelle Delegation durch die behandelnde Ärzt in/den behan­

delnden Arz t  zu verstehen ist , vielmehr hat die Vornahme der diag­

nosti sche oder therapeuti schen Maßnahmen nach eingehender Untersu­

chung und Beurtei lung des Zustandes des Patienten durch die Ärztin/ 

den Arzt zu erfolgen . Die Anordnungsverantwortung bleibt also bei 

der Ärztin/beim Arzt , die/der Angehörige des gehobenen Dienstes für 

Gesundheits- und Krankenpflege trägt die Durchführungsverantwortung . 

Sie/er hat aufgrund der Diagnose der Ärztin/des Arztes die angeord­

nete Maßnahme eigenverantwort l ich durchzu führen . Dies bedeutet , daß 

bei Auftreten von Fragestel lungen , die den Wissen- bzw . Ausbildungs­

stand des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege 

überschreiten , umgehend die anordnende Ärztin/der anordnende Arzt zu 

befassen ist . 

Zum Begri f f  der "Eigenverantwortl ichkeit "  wird auf die Aus führungen 

zu § 10 verwiesen . 

Um a l l fällige Haf tungsprobleme zu vermeiden , hat j ede ärztl iche 

Anordnung schri ftlich vor Durchführung der entsprechenden Ma ßnahme 

durch die diplomierte P flegeperson zu erfolgen. So mu ß z . B .  bei der 

Verordnung von Medikamenten sowohl Menge , Dosis , Verabreichungsart 

als auch Zeitpunkt der Verabreichung von der anordnungsberechtigten 

Ärztin/vom anordnungsberechtigten Arzt schri ftl ich in der Patien­

tendokumentation festgehalten werden . Die bisher praktizierte soge­

nannte " Bedarfsmedikation " kann daher nicht mehr zur Anwendung 

kommen .  Die Gegenzeichnung durch die diplomierte Pflegeperson nach 

Durchführung der entsprechenden Maßnahme ist einerseits für die 
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vol lständigkeit und Transparenz der Krankengeschichte erforderlich , 

anderersei t s  erfolgt dadurch eine k lare Trennung der Verantwortungs­

bereiche . 

Ein Absehen vom Erfordernis der Schriftlichkeit ist nur nach den 

allgemeinen strafrechtl ichen Notstandsbestimmungen mögl ich . 

Zu  § 13 : 

Zur Verabreichung intravenöser Inj ektionen konnte bei der Erar­

beitung des "Posi tionspapiers zur Gesundheits- und Krankenpflege " 

keine einhell ige Fachmeinung erz iel t werden . 

Aufgrund der äUßerst kontroversiel len Auf fassungen und zur Sicherung 

einer fachkundigen Durchführung wird die verpflichtende Absolvierung 

einer speziellen Schulung für Personen , die die Berechtigung zur 

Verabreichung intravenöser Inj ektionen erhalten wol len , vorge­

schrieben . 

Zu § 14 : 

Da die Teamarbeit zwischen Angehörigen al ler Gesundheitsberufe 

sowohl im intra- als auch im extramuralen Bereich zu den Grundsäulen 

eines funktionierenden Gesundheitssystems zählt , kommt der gesetz­

lichen Regelung des interdisziplinären Tätigkeitsbereiches besondere 

Bedeutung zu . 

Im interdis ziplinären Tätigkeitsbereich sind die Angehörigen des 

gehobenen D ienstes für Gesundheits- und" Krankenpf1ege gleichberech­

tigte Teamm i tglieder , wobei sie das Vorschlags - und Mitentsche i ­

dungsrecht sowie d i e  Durchführungsverantwortung für alle pflegeri­

schen Maßnahmen tragen . 
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Die " Schnittstellen "  in der gesundheitlichen Betreuung sind von 

besonderer Bedeutung für die Qualität und Kontinuität . Es i s t  daher 

wichti g ,  daß Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und 

Krankenpflege die notwendige Koordinations- und Wegwei serarbeit etwa 

bei der Entlassung aus Krankenanstalten in häus liche Pflege leisten . 

Sie üben diese Aufgaben auf der Grundlage ihrer berufsspezi f i schen 

Kenntnisse und in Zusammenarbeit mi t Angehörigen anderer Berufe aus , 

etwa mit diplomierten SozialarbeiterInnen . 

Zu § 15 : 

Neben dem allgemeinen Tätigke itsbereich , zu dem alle Angehörigen des 

gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege berechtigt 

sind , werden die Spezial- , Lehr- oder Führungsau fgaben in einen 

erwei terten Tätigkeitsbereich verwiesen , der nur nach Absolvierung 

der entsprechenden Sonderausbildung ausgeübt werden darf . Dies ist 

eine unabdingbare Voraussetzung für die zukünftige Qual itätssiche­

rung im Bereich des Gesundheitswesens . 

Die Verlagerung der Lehr- und Führungsaufgaben in den erwei terten 

Tätigkeitsbereich trägt der gest iegenen Bedeutung der Wahrnehmung 

dieser Aufgaben durch Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesund­

heits- und Krankenpflegedienstes Rechnung . 

Klargeste l l t  wird , daß unter Lehrau fgaben nicht die in § 10 Z 6 

genannten Tätigkeiten des eigenverantwortl ichen Tätigkeitsbereiches 

zu verstehen sind ( vgl . auch Erläuterungen zu § 10 ) .  

Die Aufzählung der Spez ialaufgaben in Abs . 2 ist abschließend . 

Neben den Sonderausbildungen in der Kinder- und Jugendl ichenpflege 

und in der psychiatrischen Krankenp flege wird die Mögl ichkeit der 

Absolvierung der bisherigen Ausbildungen in Form von speziel len 

Grundausbi ldungen beibehalten . 

" � 
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Diese berechtigen lediglich zur Berufsausübung im entsprechenden 

speziellen Tätigkeitsbereich . Die Ausübung der allgemeinen Gesund­

heits- und Krankenpflege ist nur nach Absolvierung einer verkürzten 

Ausbi ldung gemäß § 37 möglich . 

Zu  § 16 : 

Gemäß den i nternationalen Vorgaben wird die Kinderkrankenpf lege bis 

zum 18 . Lebensj ahr ausgedehnt . Die bisherige Bezeichnung " Kinder­

kranken- und Säuglingspflege" wird dem neuen Tätigkeitsbereich 

angepaßt . 

Eine spezialisierte fachliche Betreuung in der wichtigen Übergangs­

zeit vOm Kind zum Erwachsenen entspricht den neuesten wissenschaft­

l ichen Erkenntnis sen auf medizinischem und pädagogischem Gebiet . Die 

Jugendphase ist sowohl aus präventiver als auch aus diagnostischer , 

therapeut i scher und rehabilitativer Sicht von besonderer Bedeutung , 

wobei i nsbesondere der Früherkennung von Krankheiten , der Vermeidung 

der Chroni f i z ierung und der altersadäquaten Behandlung erhöhter 

Stellenwert zukommt . 

Die Mitwirkung von qual i f i z iertem Gesundheits- und Krankenp flegeper­

sonal ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Betreuung dieser 

Z ielgruppe . 

I n  diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen , da ß die Ärzte-Ausbil­

dungs ordnung diesen Erkenntni ssen durch Aufnahme der Jugendbetreuung 

in die Ausbi ldung zum Facharz t  für Kinder- und Jugendheilkunde be­

reits Rechnung trägt . 

Zu § 17 : 

Der Tätigkeitsbereich der psychiatrischen Krankenpflege wird an die 

neuen Maßstäbe in der psychiatrischen Gesundheitsversorgung ange-
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paßt . Diese umfaßt einerseits die medizinische , psychi sche und so­

ziale Ebene als auch die stationäre und ambulante Versorgung von 

psychisch Kranken und geistig Behinderten . 

In psychiatrischen Krankenhäusern und Abteilungen werden psychi sch 

Kranke aller Altersstufen und aller Schweregrade mit allen psychi ­

schen Krankheiten und Störungen behandelt und betreut . Zusätzlich 

ist i n  psychiatri schen Krankenanstalten , zumindest noch zum gegen­

wärtigen Zeitpunkt eine nicht unbeträcht l iche Anzahl von geistig 

Behinderten zu betreuen . Es werden dort a l le nach dem j ewei ligen 

Wissensstand zur Verfügung stehenden therapeut i schen , pflegerischen 

und Betreuungsmaßnahmen angewendet . 

Eine umfassende psychiatrische Krankenpflege um faßt neben der 

Ass i stenz bei medizinischen Ma ßnahmen vor allem auch Beschä ftigungs­

therapie und regelmäßige therapeuti sche Gesprächsführung . 

Zunehmend f i ndet psychiatrische Behandlung und Betreuung auch außer­

halb des stationären Bereichs statt , und zwar in ambulanten Betreu­

ungseinrichtungen und teilstationären ( Tagspital und Nachtspital ) 

sowie komplementären Einrichtungen , wie psychosozialen Stationen , 

therapeutischen Beschäftigungseinrichtungen und therapeuti schen bzw . 

geschützten Wohneinrichtungen . Eine psychosoziale Betreuung ist auch 

au ßerhalb von Einrichtungen im Rahmen der nachgehenden Betreuung 

sowie zur Vorbereitung im Rahmen der Übergangsp flege notwendig . I n  

allen diesen Einrichtungen ist d i e  Mitarbeit von psychiatri schen 

Krankenpflegepersonen unerläßlich . 

Zu § 18 und zu § 19 : 

Diese Spezi a laufgaben waren bi sher nicht ausdrückl ich im Gesetz 

verankert . Zur fachgemä ßen Bewältigung dieser medizinisch und tech­

nisch immer anspruchsvolleren Tätigkeiten sind verp f l ichtende 

Sonderausbi ldungen in diesen Bereichen eine unabdingbare Voraus ­

setzung für d i e  Gewährleistung der nötigen Qual ität . 

" <l..I 
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Die demonstrative Aufzählung der - tei lweise ärztlichen - Tätig­

keiten bietet eine gesetzliche Grundlage für die aus dem I ntensiv­

und Operationsbereich nicht mehr wegzudenkende Mitwirkung des 

Pflegepersonals und schaf ft erstmals Klarheit über die wahrzu­

nehmenden Aufgaben . 

Zu § 20 : 

In Österrei ch wurde die Herzchirurgie im Jahre 1962 etabl iert . 

Dama l s  bedienten die Chirurgen selbst die Herz- Lungen-Maschinen zur 

Durchführung des extrakorporalen Krei s l aufes . Mit der Verwendung der 

Herz- Lungen-Maschine in einer neuen chirurgischen Spezi aldi sziplin 

wurde auch der neue Beruf des "Herz - Lungen-Maschini sten " er forder­

lich ,  der zunächst nur eine handwerklich- techni sche Ausbildung 

hatte . Mit der Weiterentwicklung und Verbesserung der Technik der 

extrakorporalen Z i rkulation und der zunehmenden Verfeinerung des 

Operationsverfahrens wurde es notwendig , daß die "Herz- Lungen­

Maschinisten" eine medi zinische Zusatzausbildung erhielten . 

Aus diesem entwickelte sich die hochqua l i f i z ierte , eigenverantwort­

liche Berufsgruppe der Kardiotechniker , die j edoch bi sher keine 

bundeseinheitl ich geregelte Ausbildung und Beru fsanerkennung er­

hielten . 

Derzeit setzt sich die Gruppe der ästerreichischen Kardiotechniker 

aus Personen zusammen , die einerseits aus technischen Berufen und 

andererseits aus der Pflege , dem mediz ini sch- technischen Bereich 

oder e inem Sanitätshil fsdienst zur Kardiotechnik wechselten und für 

diesen Beruf angelernt wurden . 

Die im vorliegenden Entwurf enthaltenen Bestimmungen über den 

kardiotechnischen Dienst basieren auf einem vom Österreichi schen 

Bundesinstitut für Gesundheitswesen gemeinsam mit einer externen 

Expertengruppe erarbei teten Konzept . 
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Von der Erlassung eines eigenen Kardiotechniker-Gesetzes wurde Ab­

stand genommen , da es sich bei der Ausbildung zum Kardiotechniker um 

eine aufbauende Ausbildung handelt und diese daher als Sonderaus­

bildung zu regeln ist . 

Der Kardiotechniker überwacht im Rahmen der Herzoperation den extra­

korporalen Kreislauf und das Hypothermiegerät . Nach Beendigung der 

Operation reinigt und wartet der Kardiotechniker die Herz - Lungen­

Maschine und rüstet sie für einen eventue l l  auftretenden Notfall 

auf . 

Ein weiterer Tätigkeitsbereich der Kardiotechniker ist die Vorbe­

reitung von Ma ßnahmen zur technischen Kreislaufunterstützung in der 

Not f a l lmedi zin und in Katastrophenfällen ,  die elektromagnetische 

Flowrnessung sowie die Blutzucker- und Gerinnung szeitbestimmung im 

Routinelabor . 

Schl ießl ich arbei ten Kardiotechniker auch im Rahmen der experimen­

tellen Medi zin im techni schen Bereich an der Verbesserung und Ent­

wicklung neuer Operationsverfahren mit . 

Zu § 2 1 : 

Die vol le Eigenberecht igung setzt die Vol lendung des 19. Lebens­

j ahres voraus und geht bei der Bestellung eines Sachwalters gemäß 

§ 273 ABGB verloren . 

Die gesundheitliche Eignung setzt den Bes itz der körperl ichen und 

geistigen Fähigkeiten voraus , die für die Ausübung des gehobenen 

Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege erforderl ich sind . Die 

gesundheitl iche Eignung ist insbesondere bei schweren körperlichen 

Gebrechen , die eine ordnungsgemäße Verrichtung der berufsspe z i f i ­

schen Tätigkeiten verhindern , bei psychischen Erkrankungen , wie 

Alkohol - ,  Medikamenten- oder Drogenabhängigkeit ,  Neurosen , Psycho­

pathien ,  Psychosen , Depressionen und Persönlichkeitsstörungen , und 

bei Fehlen der Geschäfts fähigkeit nicht gegeben . 
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Die erforderliche gesundheitl iche Eignung wird durch ein ärztliches 

Zeugnis nachgewiesen . 

Der Nachwei s  der Vertrauenswürdigkeit wird durch Vorlage einer 

Strafregisterbescheinigung oder einer vergleichbaren Bescheinigung , 

in der keine Verurteilung auf scheint , die eine verläßliche Berufs ­

ausübung nicht erwarten läßt , erbracht . Analog zu den EG-Bestimmun­

gen darf diese Bescheinigung nicht älter als drei Monate sein . 

Eine verl ä ß liche Berufsausübung wird j edenfall s  dann nicht zu er­

warten sein , wenn eine durch ein inländi sches Gericht erfolgte Ver­

urteilung wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener straf­

barer Handlungen zu einer mehr als einj ährigen Freiheitsstrafe vor­

liegt . Es bleibt aber im Einzel fal l zu prüfen , ob die einer solchen 

Verurteilung zugrunde l iegende strafbare Handlung die ordnungsgemäße 

Ausübung des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege 

hindert . 

Z u  Z 4 ist festzuhalten , daß die Europäische Union eine ausreichende 

Beherrschung der Sprache des j eweil igen Gastlandes - j e  nach Art der 

betre f fenden Tätigkeit - al s Standespflicht ans ieht . Ein Mitgl ied ­

staat ist nicht berecht igt , von einem Begünstigten , der im Besitz 

eines in einem anderen Mitgl iedstaat ausgestellten Diploms ist , für 

die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit den Nachweis von Sprach­

kenntni ssen oder die erfolgreiche Ablegung einer Sprachprüfung zu 

verlangen . In der Judikatur des EuGH wird die genere l le Normierung 

von Sprachbarrieren ablehnend beurtei lt . 

Gemäß Artikel 1 5  Abs . 3 der Richtlinie 77/452 /EWG sind die Mitglied­

staaten verpflichtet , dafür Sorge zu tragen , daß die Begünstigten 

die Sprachkenntni sse erwerben , die sie für die Ausübung ihrer Be­

rufstätigkeit im Aufnahmestaat brauchen . 

Z 4 wird daher bei Staatsangehörigen eines EWR-Mitgl iedstaates , die 

nicht über für die Beru fsausübung notwendige Sprachkenntnisse ver­

fügen , ledigl ich dann als nicht erfüllt anzusehen sei n ,  wenn all ­

fällige vom Aufnahmestaat gesetzte Angebote zum Spracherwerb unent­

schuldigt und grundlos nicht in Anspruch genommen werden . 
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Abschließend ist darauf hinzuweisen , daß es einerseits dem Dienst­

geber obl iegt festzustellen , ob der Bewerber über die entsprechenden 

Sprachkenntnisse verfügt , und es andererseits in die Eigenverant­

wortl ichkeit j edes Berufsangehörigen fäl l t ,  sich die nötigen Sprach­

kenntnisse anzueignen . 

Zu § 22 : 

Quali fikationsnachweise sind neben den im vorliegenden Entwurf gere­

gelten Diplomen auch al le Ausbi ldungsnachweise über eine gemä ß dem 

Krankenpflegegesetz absolvierte Ausbildung im Krankenpflegefach­

dienst .  

Zu § 23 : 

Mit dieser Best immung erfolgt die Umsetzung der Artikel 2 bis 4 der 

Richtl inie 77/452 /EWG . 

Abs . 2 sieht eine Verordnungsermächtigung für den Bundesminister für 

Gesundheit , Sport und Konsumentenschutz vor . Jene Diplome , Prüfungs­

zeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise , die unter Abs . 1 sub­

sumierbar sind ,  sind im Verordnungswege zu bezeichnen . 

Die u nter Abs . 3 und 4 subsumierbaren Diplome , Prüfungszeugnisse und 

sons t igen Befähigungsnachweise gelten bei Erfül lung der angeführten 

Voraussetzungen als Nachweise für die erforderl iche Quali f ikation 

und bedürfen keiner Nostri fikation in Österreich . 

Abs . 1 und Abs . 3 Z 1 entsprechen Artikel 3 der Richtl inie 

7 7 / 4 5 2 /EWG . 

Abs . 3 Z 2 setzt den durch die Richtlinie 8 9 / 5 9 4 / EWG eingefügten 

Artikel 4 Abs . 2 der oben genannten Richt l inie in nat ionales Recht 

um . 
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Abs . 4 entspricht Artikel 4 Abs . 1 der Richt linie 7 7 / 4 5 2 / EWG . 

Abs . 5 überträgt dem Bundesminister für Gesundheit , Sport und Kon­

sumentenschutz die Aufgabe , als erster Ansprechpartner für EWR­

Staatsangehörige , die in Österreich in der al lgemeinen Gesundheits­

und Krankenpflege beruf smä ßig tätig zu werden beabsichtigen , zu 

fungieren . 

I n  diesem Verfahren sind durch die Antragstel ler der entsprechende 

Qual i fikati onsnachwei s ,  der Nachwei s  über die Staatsangehörigkeit , 

ein Z uverlässigkeitsnachweis , ein ärztliches Zeugnis über die 

gesundheitl iche E ignung sowie eine Bestät igung des Heimat- oder 

Herkunftstaates , daß der Qual i fikat ionsnachweis der Richtl inie 

7 7 / 4 5 2 /EWG entspricht , vorzulegen . Nach vollständiger Vorlage dieser 

Unterlagen hat der Bundesmi ni ster für Gesundhei t ,  Sport und 

Konsumentenschutz innerhalb von drei Monaten eine Bes tätigung über 

die Berechtigung zur Berufsausübung auszustellen . Dieses Verfahren 

entspricht Artikel 6 ,  8 ,  9 und 10 der Richtlinie 7 7 / 4 5 2 /EWG . 

§ 23 Abs . 5 stel lt eine lex special i s  zu § 73 Abs . 1 AVG dar . 

Zu § 24 : 

I n  Umsetzung der beiden allgemeinen Anerkennungsricht l inien 

( 8 9 / 4 8 /EWG und 9 2 / 5 l /EWG ) wird durch diese Best immung die 

Möglichkeit geschaf fen , neben der allgemeinen Krankenpflege auch 

Diplome oder Befähigungsnachweise i n  speziellen Gebieten der 

Krankenpflege anzuerkennen . 

Da in den beiden allgemeinen Anerkennungsrichtl inien keine 

Mindestvoraussetzungen für den Ausbi ldungsinhal t normiert sind ,  hat 

in d iesen Fällen neben der formellen Prüfung auch eine inhaltliche 

Beurteilung der Ausbi ldung im Einzel fal l zu erfolgen , um die 

Gleichwerti gkeit mit der entsprechenden österreichi schen 

festzustellen . 
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Unterscheiden sich Fachgebiete der ausländi sche Ausbildung wesent ­

l ich von den in der entsprechenden österreichischen , so besteht die 

Mögl ichkeit , die Absolvierung eines Anpassungslehrganges , die Ab­

legung einer Eignungsprüfung oder den Nachweis von Berufserfahrung 

vorzuschreiben , wie in den genannten Richtlinien vorgesehen ist . 

In  diesem Verfahren sind durch die Antragsteller der entsprechende 

Qual i fikationsnachweis , der Nachweis über die Staatsangehörigkeit , 

ein Z uverlässigkeitsnachweis , ein ärztliches Zeugnis über die 

gesundheitl iche Eignung sowie ein detaill ierter Lehrplan über die 

absolvierte Ausbi ldung vorzulegen . Nach vol lständiger Vorlage dieser 

Unterlagen hat der Bundesmini ster für Gesundheit , Sport und 

Konsumentenschutz innerhalb von vier Monaten eine Bestätigung über 

die Berechtigung zur Berufsausübung auszustellen . 

Auch § 24 Abs . 3 stel lt eine lex special i s  zu § 73 Abs . 1 AVG dar . 

Zu § 2 5 : 

Personen , die eine Urkunde über eine Ausbildung im gehobenen Dienst 

für Gesundheits- und Krankenp flege besitzen , die sie in einem 

ausländischen Staat erworben haben , der nicht Vertragspartei des 

EWR-Abkommens ist , müssen , wenn sie ihren Beru f in Österreich 

ausüben wol len , diese in Österreich nostri fiz ieren und die im 

Nostrifikationsbescheid auferlegten Bedingungen erfül len . 

Z u  § 2 6 : 

Die Nostri fikationsbestimmungen entsprechen den- Bestimmungen . im ­

Hebammengesetz und sind analog den hochschulrechtl ichen Bestimmungen 

gestaltet . Sie sollen zur Erleichterung der Vol l zugspraxis bei tra­

gen , da sich in der Praxis häufig Probleme betref fend die von den 

Parteien vorzulegenden Unterlagen ergeben haben . Die neue Bestimmung 

dient der Vermeidung kostenintens iver Ermittlungsverfahren , zumal 
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entsprechend der Judikatur des Verwal tunggerichtshofes nunmehr aus ­

drückl ich i m  Gesetz klargestellt wird , daß die Beweis last bzw . die 

Pflicht zur Beschaffung sämtlicher Unterlagen beim Antragsteller 

liegt . 

Die Z uständigkeit für die Durchführung der Nostri fikationsverfahren 

wurde mit der Novelle zum Krankenpflegegesetz , BGBI . Nr . 8 7 2 / 1 9 9 2 , 

auf den Landeshauptmann übertragen .  Diese Kompetenzvertei lung wird 

beibehalten . Die Möglichkeit der Berufung an den Bundesmini ster für 

Gesundheit ,  Sport und Konsumentenschut z bleibt weiterhin offen . 

Erstmals wird auch für Sonderausbildungen eine Nostri fikationsmög­

l ichkeit vorgesehen , da nunmehr die Tätigkeit in Spez ial - ,  Lehr- und 

Führungsaufgaben an die erfolgreiche Absolvierung der entsprechenden 

Sonderausbildung gebunden ist . Personen , die eine gleichwertige Aus­

bildung bereits im Ausland absolviert haben , sollen die Möglichkeit 

erhal ten , d iese in Österreich anerkennen zu lassen . 

Abs . 7 bietet die Möglichkeit , von der Vorlage einzelner Urkunden 

abzusehen . Es müs sen al lerdings aus dem Gesamtzusammmenhang der 

übrigen Unterlagen eindeut ig die erforderlichen Entscheidungsgrund­

lagen ableitbar sein . Jedenfalls darf sich die Entscheidung nicht 

ausschließl ich auf bloße Behauptungen des Antragstellers stützen , 

auch wenn sie al s eidesstattliche Erklärung abgegeben werden .  

Für die Feststellung der Gleichwertigkeit der ausländi schen Ausbi l ­

dung sind d i e  zum Zeitpunkt der Antragsteilung geltenden österrei­

chischen Ausbildungsvorschriften als Vergleichsmaßstab heranzuzie­

hen . Ausdrücklich ist darauf hinzuweisen , daß Entscheidungskriterium 

für e ine Nostri f i zierbarkeit bzw . die Bedingungen für eine Nostri fi­

zierung nicht eine deckungsgleiche Übereinstimmung der Stundenzahlen 

und Detai linhalte ist , sondern die Fähigkeit des Antragstel lers , für 

die Berufsausübung in gleicher Weise vorgebi ldet zu sein wie mit dem 

entsprechenden österreichischen Ausbildungsabschluß . Dadurch wird es 

ermögl icht , eine Anerkennung solcher ausl ändi scher Au sbildungsab­

schlüsse vorzunehmen , die nachgewiesenermaßen eine ausgezeichnete 
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Quali tät der Beru fsausbildung garantiert , aber mit dem österreichi­

schen Ausbi ldungs system etwa in Hinbl ick auf den Aufbau schwer ver­

gleichbar sind . 

Im Rahmen des Nostri fikationsverfahrens kann ein Sachverständigen­

gutachten über die Qualität der aus ländischen Ausbi ldung eingeholt 

werden . Dieses ist unter Einhaltung der allgemeinen Richtlinien für 

die Erstellung von Sachverständigengutachten zu gestalten . Das Sach­

verständigengutachten hat eine ausreichende und schlüssige Begrün­

dung zu enthalten , Befunderhebung und eine entsprechende fachl iche 

Beurteilung durch den Gutachter müs sen nachvoll ziehbar sein . 

Ist ein ausreichender Vergleich auf Grund der Aktenlage nicht 

mögli ch� da z . B .  entsprechende Nachweise nicht beigebracht werden 

können ,  so besteht die Möglichkeit , einen Stichprobentest durchzu­

führen , um nähere Auskünfte über die Inhalte der ausl ändischen Aus­

bi ldung zu erhalten . Dieser Test ist keine Prü fung , weshalb die 

Prüfungsbestimmungen nicht anzuwenden sind , sondern vielmehr eine 

Maßnahme in Rahmen des Ermittlungsverfahrens , die unter Zuz iehung 

von Experten abgewickelt werden kann . Dabei können vom Antragstel ler 

Auskünfte über Ausbildungsinhalte und Angaben über die verwendete 

Literatur eingeholt sowie beispielhafte Befragungen über wesentliche 

Bereiche des erworbenen Wissens durchgeführt werden , fal l s  die 

sonst ige Beweislage erhebl iche Zwei fel daran of fen l ä ßt . 

Kann die grundsätz l iche Nostrifizierbarkeit im Rahmen des Ermitt­

lungsverfahrens nicht erhoben werden , ist der Antrag nach Durch­

führung des Parteiengehörs j edenfal l s  abzuweisen . 

Eine Nostri fikation ist für Staatsangehörige des Europäischen 

Wirtschaftsraumes , die im Bes itz eines Quali fikat ionsnachweises · · ·  

gemä ß § 12  sind , nicht erforderlich . 
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Zu § 27 : 

Die Eintragung der Ergänzungsprüfungen durch den Landeshauptmann 

dient der Sicherstellung , daß die Ergänzungsausbildungen nur in 

anerkannten Ausbi ldungsstätten absolviert werden . Der Landeshaupt­

mann hat die Mögl ichkeit , sich hiezu z . B .  der Landessanitätsdirek­

torin oder des -direktors als Vorsi tz der Prüfungskommission bzw . 

einer a l l fä l ligen Stellvertretung zu bedienen . 

Klarzustellen ist , da ß im Zuge des Nostri fikationsverfahrens eine im 

Aus land abgeschlossene Ausbil dung als der entsprechenden öster­

reichischen Ausbi ldung gleichwertig anerkannt wird . In diesem Zu­

sammenhang ist zu betonen , daß der Nostri fikationsbescheid ledigl ich 

eine Aussage über die Gleichwertigkeit der ausl ändischen Ausbi ldung , 

j edoch �eine Aussage über sonstige für die Berufsausübung erforder­

liche Voraussetzungen tri f ft . 

I n  diesem Z usammenhang wird auf die erläuternden Bemerkungen zu § 21 

( Berufsberechtigung ) hingewiesen und neuerl ich klargestel lt , daß für 

eine beru f l iche Tätigkeit , die unmi ttelbar am Menschen durchgeführt 

wird , den für die Berufsausübung erforderlichen Sprachkenntnissen 

selbsverständlich wesentliche Bedeutung zukommt . Die Notwendigkeit 

der Beherrschung einerseits der fachspez i fischen Ausdrücke und 

andererseits der fließenden Sprachbeherrschung im Hinbl ick auf die 

Kommunikati on mit den Patienten oder Klienten ist dabei als zentral 

anzusehen , da diese als Grundvoraussetzung für eine s innvolle Zu­

sammenarbei t  vor allem mit Ärztinnen/Ärzten anzusehen ist . 

Es fäl l t  daher einersei ts i n  die Verantwortl ichkeit des Dienstge­

bers , festzustellen ,  ob die Bewerberinnen/Bewerber über die 

entsprechenden Sprachkenntni sse verfügen , andererseits obli egt es 

der Eigenverantwort l ichkeit j eder Berufswerberin/j edes Beru f s ­

werbers , sich d i e  nötigen Sprachkenntnisse anzueignen bzw . den Beruf 

erst bei Vorliegen entsprechender Sprachkenntni sse auszuüben . 

Im gegebenen Zusammenhang ist darauf hinzuweisen , daß die E rgän­

zungsprüfungen in deutscher Sprache und ohne Beiziehung eines 

Dolmetschers abzulegen sind . 
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Zu § 28 : 

Es ist klarzustel len , daß es sich bei dieser Bestimmung um eine 

Tätigkeit zum Zweck der Fortbildung und nicht der Ausbildung han­

delt . Das hei ßt , daß eine berufliche Tätigkeit zum Zweck der Fort­

bildung nur dann möglich ist , wenn im Aus land eine entsprechend 

qua l itativ hochwertige Ausbildung vermittelt und diese mit Erfolg 

abgeschlossen wurde . Fehlendes Wi ssen in grundlegenden Fächern 

schließt j edenfa l l s  eine Tätigkeit zum Zweck der Fortbildung aus . 

Auch bei einer Tätigkeit ledigl ich zum Zweck der Fortbi ldung sind 

die für die Berufsausübung notwendigen Sprachkenntnisse unabdingbar . 

Die zeitliche Beschränkung au f maximal zwei Jahre dient der Ver­

meidung . von Mi ßbräuchen und Umgehungsversuchen von Nostri fikationen . 

Eine ein- bzw . zweij ährige Tätigkeit zu Fortbildungszwecken er­

scheint ausreichend , wobei darauf hingewiesen wird , daß Staatsange­

hörigen eines EWR-Mitgl iedstaates aufgrund der Frei zügigkei t  der 

Arbeitnehmer und des freien Dienstleistungsverkehrs die Mögl ichkeit 

zur Berufsausübung in Österreich gegeben ist . 

Zu  § 29 : 

Die Berufsausübung des diplomierten Pflegepersonal s soll nicht auf 

einen der im Abs . 1 aufgezähl ten Bereiche beschränkt werden , sondern 

es sol l  vielmehr eine Durchlässigke i t  zwi schen intra- und extramura­

lem Bereich eröf fnet werden . Insbesondere soll die Möglichkeit einer 

Kombination von freiberuflicher Berufsausübung und einer Berufsausü­

bung im Rahmen eines Dienstverhältnisses offenstehen . 

Die Möglichkei ten der Berufsausübung in einem Dienstverhältnis sind 

taxativ aufgezählt . So ist es - entsprechend der bisherigen Rechts­

lage - insbesondere Privatpersonen nicht erlaubt , ein Dienstver­

hältni s  mit einer diplomierten Pflegeperson zu begründen . 
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Es wird davon Abstand genommen ,  die in Z 3 genannten Einrichtungen , 

in denen eine berufl iche Tätigkeit erfolgen kann , näher zu definie­

ren , um einen mögl ichst großen Spielraum für die Ausübung der be­

ruflichen Tätigkeiten o f fen zu lassen . Unter diese Bestimmung können 

daher auch Einrichtungen , wie Elternberatungsstellen , Beratungsstel ­

len nach dem Fami lienberatungsförderungsgesetz usw . , subsumiert 

werden . 

Voraussetzung ist , daß diese Einrichtungen unter unmi ttelbarer ärzt­

licher Lei tung oder Auf sicht stehen . Darunter ist zu verstehen , daß 

die Ärztin/der Arzt , die/der die Leitung oder Aufs icht innehat , 

regelmä ßig anwesend ist , die nötige Kontroll funktion wahrnimmt und 

die ärztl ichen Anordungen erteilt . I s t  die Ärztin/der Arzt nicht mit 

der Leitung der Einrichtung betraut , muß dennoch ein direktes 

Dienstverhältnis zu dieser bestehen . 

Eine Einschränkung der Einrichtungen gemä ß Z 3 erfolgt durch das 

Krankenanstaltengeset z und die Judikatur zum Begri f f  der Kranken­

anstalt .  Maßgebend für die Qualifikation einer Einrichtung als 

Krankenanstalt ist ihre Zweckwidmung ,  die obj ektiv nach der gesamten 

Ausstattung und Führung zu beurteilen ist . Nach VwGH 2 5 . Juni 19 8 6 ,  

VwSlg NF 1 2 1 8 6A ist maßgebend , ob im konkreten Fall - obj ektiv und 

unabhängig von der subj ektiven Willensäu ßerung des Rechtsträgers der 

Einrichtung - die Bestimmung dieser Einrichtung in der ärzt lichen 

Betreuung und in der besonderen Pflege von chronisch Kranken gelegen 

ist ( vgl . auch VwGH 10 . September 1 9 8 6 , Z l . 8 5 / 09/01 2 5 ) .  

Mit Z 5 wird ausdrücklich der Pflege im extramuralen Bereich , die im 

Rahmen der Gesundheitsversorgung einen immer bedeutenderen Stellen­

wert einnimmt , Rechnung getragen . Fes1:zuhalten i st ,  daß eine Tätig­

keit in Einrichtungen , die Hauskrankenpflege anbieten und nicht 

unter ärztlicher Leitung oder Aufsicht stehen , die Bewil l igung zur 

freiberuflichen Berufsausübung vorausset zt . 

Durch das Erwerbsgesell schaftengeset z  wurde die grundsätzl iche Mög­

lichkeit für den Zusammenschluß nichtgewerblicher Berufe in Form 

einer nach außen wirksamen Gesel lschaft geschaf fen . Wenn auch be-
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reits im bi sherigen Krankenpflegegesetz die Gründung einer Erwerbs­

gesell schaf t  für Angehörige des Krankenpflegefachdienstes nicht 

ausgeschlossen war ,  so scheint es doch zweckmä ßig , nunmehr eine 

ausdrückl iche Regelung gesetzlich zu verankern . 

Z 6 sieht daher für Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesund­

heit s - und Krankenpflege die Möglichkeit der Berufsausübung als 

Gesel l schafter oder in einem Dienstverhältni s zu einer of fenen 

Erwerbsgesel l scha ft vor . 

Die E inschränkung au f eine of fene Erwerbsgese l l schaft ergibt s ich 

aus der Notwendigkeit einer unbeschränkten Haftung al ler Gesell­

schafter im Rahmen der Ausübung von Gesundheitsberufen . Wei ters ist 

der Zusammenschluß auf Angehörige von Gesundhei tsberufen ,  die zur 

freiberuflichen Berufsausübung berechtigt sind , limitiert . Dies 

ergibt sich aus dem Zweck einer im Gesundheitsbereich tätigen 

Erwerbsgesel l schaft , der auf die Vorbeugung , Feststel lung oder 

Hei lung von Krankheiten oder der Betreuung pflegebedürftiger 

Personen gerichtet ist . 

Zu § 3 0 : 

Bei der Festlegung der Voraussetzungen für die freiberufl iche Be­

rufsausübung wird eine dem MTD-Gesetz und dem Hebammengesetz 

entsprechende Regelung getrof fen werden . Jene Gesundheitsberufe , 

deren Ausbi ldungsniveau vergleichbar ist , sol len vergleichbare 

Zugangsvoraussetzungen zur Freiberufl ichkeit erhalten . 

Hinsichtl ich der E igenberechtigung , der gesundheitl ichen E ignung und 

der Vertrauenswürdigkeit wird auf die erläuternden Bemerkungen- zu 

§ 21 verwiesen . 

Das E rfordernis e iner zweij ährigen Berufsausübung im Rahmen eines 

Dienstverhäl tnisses wird beibehalten . Eine zwei j ährige Beru fsaus­

übung in unselbständiger Stel lung auf Vol l zeitbasi s  erscheint als 

. � 
. , 
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Voraussetzung für die Freiberufl ichkeit aus fachl icher Sicht 

einerseits erforderl ich und andererseits ausrei chend . 

Bei Teil zei tbeschäftigung verlängert sich die Frist entsprechend . 

Die Mög lichkeit des Zuganges zur freiberuflichen Berufsausübung für 

Staatsangehörige des EWR findet in Abs . 1 Z 3 und 4 ,  Abs . 2 und in 

Abs . 3 Berücksichtigung . 

Abs . 2 dient der Umsetzung des Art . 9 der Richt l inie 77/452 /EWG . 

Hinsichtlich der Berufsausübung ist festzuhalten , daß das EWR-Ab­

kommen der Anwendung der innerstaat lichen Verwaltungsvorschri ften 

nicht entgegensteht . Das bedeutet im konkreten , da ß für eine freibe­

rufliche Berufsausübung auch für EWR-Staatsangehörige eine Bewi l l i ­

gung des Landeshauptmannes erforderl ich ist , die nur bei Nachweis 

einer entsprechenden Berufspraxis zu erteilen ist . 

Eine Anerkennung von Diplomen , Prüfungszeugnissen oder sonstigen 

Befähigungsnachwei sen im Rahmen der oben genannten EWG-Richtlinien 

bewirkt , da ß in diesen Fäl len eine rechtmäßige Beru fsausübung im 

gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege im Sinne des 

Abs . 1 Z 5 nicht an eine Nostri fikation gebunden ist und daher auch 

im Heimat- oder Herkunftstaat erfolgen kann . 

Das hat zur Folge , daß der Landeshauptmann bei der Bewi l l igung der 

freiberuflichen Berufsausübung EWR-Staatsangehörigen , denen der Bun­

desminister für Gesundheit , Sport und Konsumentenschutz die Berufs­

berechtigung ertei l t  hat , Dienstzei ten , in denen sie in einem ande­

ren EWR-Mitgliedstaat befugtermaßen den entsprechenden Beruf aus­

geübt haben , anzurechnen hat . 

Bei der Anrechnung einer all fälligen freiberuflichen Berufsausübung 

von EWR-Staatsangehörigen mu ß der durch Artikel 31 des EWR-Abkommens 

übernommene Grundsatz der Niederlassungsfreiheit gemä ß Artikel 52 

EWG-Vertrag mitberücksichtigt werden . Dieser verbietet j ede unsach-
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liehe Diskriminierung bei der Au fnahme und Ausübung selbständiger 

Erwerbstätigkeiten . Zur Interpretation des Artikel 52 EWG-Vertrag 

gibt es umfangreiche einschlägige Judikatur des EuGH . 

Daraus ergibt sich , daß eine generelle Nichtanerkennung einer be­

fugtermaßen im EWR-Ausland erworbenen Berufserfahrung dem auch im 

EWR geltenden EG-Grundsatz der Nichtdiskriminierung , verbunden mit 

dem Verhältnismä ßigkeitsprinz ip , widerspräche . Eine - al lenfalls 

teilweise - Nichtanerkennung der im EWR-Ausland absolvierten Be­

rufspraxiszeiten im Einzelfall wäre hingegen grundsät zl ich mit den 

genannten EG-Prinzipien vereinbar , soweit diese sachlich gerecht­

fertigt und gerichtlich anfechtbar ist . 

Für eine EWR-konforme innerstaatliche gesetzliche Regelung sind 

daher für die Bewilligung der freiberuflichen Berufsausübung in 

Österreich grundsät z l ich auch Zeiten der freiberufliche Berufs­

tätigkeit von EWR-Staatsangehörigen anzurechnen . 

Abs . 4 stellt nunmehr auch auf Gesetzesebene klar , was bi sher durch 

die ständige Rechtsprechung der Verwaltungsgerichtshofes für die 

Vol l z iehung festgelegt wurde : Staatsangehörige eines Staates , der 

nicht Vertragspartei des EWR-Abkommens ist , bzw . EWR- Staats ange­

hörige , die nicht unter die oben genannten Bestimmungen fal len,  

haben nach der Nostrifikation eine zweij ährige Berufsausübung in 

Österreich nachzuwei sen . 

Abs . 5 stel l t  eine lex specialis zu § 73 Abs . I AVG dar und ist 

aufgrund der Bestimmung des Art . 1 0  Abs . 1 der Richtl inie 7 7 / 4 5 2 / EWG 

erforderlich . 

Abs . 6 wird in Analogie zum ÄrzteG gestaltet , wobei bei der Heran­

z iehung von Pflegehel ferinnen/Pflegehel fern nicht Tätigkeiten dele­

giert werden dürfen , die dem gehobenen Dienst für Gesundheits- und 

Krankenpflege ausdrücklich vorbehal ten sind . 
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In Abs . 9 wird kl argestellt , daß die Beru fsausübung als Gesellschaf­

ter einer o ffenen Erwerbsgese llscha ft eine Form der freiberufl ichen 

Berufsausübung ist und daher den gleichen Voraussetzungen unter­

l iegt . 

Zu § 31 : 

Mit dieser Bestimmung Art . 11 der Richtl inie 77/452/EWG in 

innerstaatl iches Recht umgesetzt . 

Damit wird den Dienstleistungserbringern aus dem Europäischen 

Wirtschaftsraum ermöglicht , ihren Beru f unter den angeführten 

Voraussetzungen ohne Begründung eines Beru fssitzes vorübergehend in 

Österreich auszuüben . 

Diese Begünstigung betri f ft nur Personen , die gemä ß den Bestimmungen 

der Richtl inie 77/452/EWG zur Ausübung der allgemeinen Pflege 

berechtigt sind , und nicht j ene , die im Besitz eines Diploms 

entsprechend den allgemeinen Anerkennungsrichtl inien sind , da nur 

für die allgemeine Pflege Mindestvoraussetzungen EG- rechtl ich 

festgelegt sind und daher lediglich eine formelle Prüfung der 

Quali fikation erforderl ich ist ( vgl . § 23 ) .  

Aufgrund der EWR- rechtl ichen Bestimmungen können auch die übrigen 

Mitgliedstaaten von Personen , die in Österreich zur Ausübung der 

allgemei nen Gesundheits- und Krankenpflege berechtigt sind und i n  

einem anderen Mitgliedstaat eine Dienstleistung erbri ngen wollen , 

Bescheinigungen gemäß Abs . 1 Z 2 und 3 verlangen . 

Zu § 3 2 : 

Diese Bestimmung über das Werbeverbot sol l gewährleisten , daß das 

Gebot der Sachlichkeit bei der Verbreitung von Information gewahrt 

bleibt . 

402/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)44 von 182

www.parlament.gv.at



- 42 -

Diese Regelung entspricht den in den für andere Gesundheitsberufe 

bereits getrof fenen Best immungen . 

Zu § 33 : 

Es wird auf die Erläuterungen zu § 2 1  verwiesen . 

Der Landeshauptmann hat die Beru fsberecht igung bei Wegfall der 

Eigenberechtigung oder gesundheitlichen Eignung oder Vertrauens­

würdigkeit zurückzunehmen ,  wobei auch der Beruf sausweis und der 

Berechtigungsbescheid zur freiberufl ichen Beru fsausübung einzuziehen 

sind . 

Zu § 34 : 

Entsprechend den EG-Richtl inien und im Hinbl ick auf die tatsächl i ­

chen Gegebenheiten der bisherigen Ausbildung wird die Dauer der 

fachspezi fi schen Ausbildung auf drei Jahre festgelegt . 

In  diesem Z usammenhang wird darau f hingewiesen , daß die bi sherige 

Diktion , die von einer vierj ährigen Ausbi ldung ausging , insbesondere 

im internationalen Behördenverkehr zu Verständnisschwierigkeiten ge­

führt hat . 

Der derzeitigen Rechtslage entsprechend , sol l auch wei terhin die 

Mögl i chkei t  bestehen , ein allgemeinbildendes Vorberei tungsj ahr an 

einer Schule für Gesundheits- und Krankenpflege abzuhalten . Dieses 

entspricht dem bi sherigen ersten Ausbi ldungsj ahr und ist wie bisher 

nach den schulrechtlichen Vorschri ften zu führen . 

Zu  § 3 5 : 

In  §§ 3 5 f f  wird dem Grundgedanken einer Durchläss igkeit und Kompa­

tibil ität der Gesundheitsberu fe durch die Möglichkeit von Auf - und 

· , 
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Umschulungen unter Berücksichtigung der in der bereits absolvierten 

Ausbi ldung erworbenen Kenntni sse und Fertigkeiten Rechnung getragen . 

§ 3 5  bietet Beruf seinsteigern bzw . -umsteigern , die bereits eine _ _  

Ausbildung in einem einschlägigen Sanitätshil fsdienst erworben 

haben , auch in einem höheren Alter die Möglichkeit , einen Beruf im 

Bereich des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege zu 

ergrei fen . 

Die Möglichkeit zur Absolvierung einer verkürzten Ausbi ldung sollen 

dazu beitragen , eine breitere Rekrutierungsbasis für den Beruf der 

gehobenen Gesundheits- und Krankenp flege zu schaffen . Personen mit 

entsprechender Beru fspraxis sind als wertvolle Personalressource für 

eine weiterführende Ausbildung in der gehobenen Gesundheits - und 

Krankenpflege anzusehen . Besonders Frauen mit Famil ienpfl ichten , die 

zunächst nur eine kürzere Ausbildung absolviert haben bzw . absol ­

vieren konnten , erhalten die Chance , sich finanziell abgesichert 

weiterzuqual i fi z i eren . 

Selbstverständlich kann dieses Angebot nur j enen Personen eröffnet 

werden , die diese Berufspraxis bereits erworben haben . 

Aufgrund der umfassenderen Ausbildung in der Pflegeh i l fe ist für 

diesen Personenkreis eine verkürzte Ausbi ldung in der Dauer von zwei 

Jahren ausreichend . 

Zu § 3 6 : 

Da Sanitätsuntero f f iziere im Bundesheer bereits eine umfassendere 

Ausbi ldung erworben haben , kann die zusätz l iche Ausbi ldung in der 

allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege auf ein Jahr verkürzt 

werden , sofern die Prüfungen des zweiten Ausbil dungsj ahres mit 

Erfolg abgelegt wurden . 
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Zu § 37 : 

Da die bisherigen Ausbildungen in der Kinderkranken- und Säuglings­

pflege und 'in der psychiatrischen Krankenpflege in Form von speziel­

len Grundausbildungen neben den entsprechenden Sonderausbildungen 

beibehalten werden , sol l auch weiterhin für diese Personen die Mög­

l ichkeit einer ergänzenden Ausbi ldung in der al lgemei nen Pf lege be­

stehen , um die Ausschöpfung von Personalreserven und die Mobilität 

innerhalb der einzelnen Sparten des gehobenen Dienstes für Gesund­

heit s - und Krankenp flege zu fördern . 

Im Hinblick auf die bereits in der Grundausbi ldung vermitte l ten 

Kenntnisse und Fertigkeiten , die auch Tei le der a l lgemeinen P flege 

abdecken , ist eine ergänzende Ausbi ldung von sechs Monaten ausre i ­

chend . 

Zu § 38 : 

Mit dem neuen Hebammengesetz wurde für diplomiertes Krankenpflege­

personal die Mögl ichkeit einer verkürzten Ausbi ldung zur Hebamme 

geschaffen . 

Analog zu dieser Bestimmung s ieht § 38 vor , daß Hebammen eine ver­

kürzte Ausbi ldung in der Dauer von zwei Jahren in der allgemeinen 

Gesundheits - und Krankenp flege absolvieren können . 

Da d i e  Hebammenausbi ldung für ein spez i f i sches Berufs feld quali f i ­

ziert , i s t  für eine Ausübung des gehobenen Dienstes für Gesundhei ts­

und Krankenpf lege eine eigene Ausbi ldung notwendig , die aufgrund 

berufsspezi f ischer Vorkenntni sse verkürzt angeboten werden kann . 

Zu  § 3 9 : 

Bisher war für Personen , die ein Studium der Medizin abgeschlossen 

hatten , der Zugang zur Pflege auf den Beruf des Pflegehel fers be­

schränkt . 
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Mit der neugescha f fenen Regel ung über eine verkürzte Ausbi ldung in 

der a llgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege für Ärzte wird dem 

gestiegenen Interesse an der Pflege auch in Kreisen von Med i z i ­

nerInnen Rechnung getragen . Es i s t  z u  hof fen , daß dadurch ein 

besseres Verständnis zwischen AbsolventI nnen des Medizinstudiums und 

diplomierten Pflegepersonen entsteht . 

In  der einj ährigen Ausbi ldung steht die P flege im Mittelpunkt , wäh­

rend die bereits erworbenen umfassenden medizinischen Kenntnisse 

voll s tändig angerechnet werden . 

Zu § 40 : 

Die Bezeichnung der Schulen wird der neuen Beru fsbezeichnung 

angepaßt . 

Als Voraussetzung für die Vermi ttlung der prakti schen Fertigkeiten 

dürfen Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege nur an den 

Krankenanstalten errichtet werden , welche die zur praktischen 

Unterwei sung notwendigen Fachabteilungen bzw . Organi sationseinheiten 

besitzen . 

Die Verpflichtung des Rechtsträgers der Schule , den Schüler I nnen 

Verpf l egung , Dienstkleidung und eine monatliche Entschädigung zu 

gewähren ( vgl . Abs . 4 und 5 ) ,  wird beibehalten . Die Alternative der 

Berücks ichtigung im Schülerbeihil fengesetz wird nicht gewähl t ,  da 

die bisherige Regelung eine für die SchülerInnen günstigere Lösung 

darstel lt . Die Gewährung von Schüler- und Heimbeihil fen nach dem 

Schülerbeihilfengesetz ist an die Bedürftigkeit und den Schulerfolg 

gebunden , während die Vergüns tigungen nach diesem Gesetz al len 

SchülerInnen zugute kommen und im Durchschnitt höher sind als die 

Schül erbeih i l fen . 
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Zu § 4 1 : 

Die Bewil l igung zur Errichtung und Führung einer Schule für 

Gesundheits - und Krankenpflege wird vom Landeshauptmann erteilt . 

Dieser hat gemäß Abs . 3 auch eine Kontrol l funktion über diese 

Schulen . 

Zu § 42 : 

Die Funktionsteilung bei der Lei tung der Schulen für Gesundheits­

und Krankenpflege soll dazu beitragen , da ß eine den Anforderungen 

der theoretischen und prakti schen Ausbi ldung entsprechende optimale 

Führung . erreicht wird . 

Diese Regelung entspricht auch der j üngsten Entwicklung im Bereich 

der Hebammenakademien und der mediz inisch- techi schen Akademien . 

Das Vorsehen einer Stel lvertretung ist insbesondere auch im Hinblick 

auf die Zusammensetzung der im § 4 6  Abs . 1 vorgesehenen Aufnahme­

kommission erforderl ich . 

Zu  § 43 : 

Der interne Betrieb der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege 

ist durch e ine Schulordnung zu regeln . 

Die Schulordnung sollte zumindest enthalten : 

- Rechte und P f l i chten der Schulleitung und des Lehrpersonal s  und 

- Rechte und P f l ichten der Schülerinnen und Schüler . 

Das nachwe i s l iche Zurkenntnisbringen der Schulordnung soll vor allem 

sicherstel len ,  daß die SchülerInnen über die Möglichkeit des Aus ­

schlusses aus der Schule bei schwerwiegenden Verstö ßen gegen die 

Schulordnung informiert sind ( §  47 Abs . 1 Z 2 ) .  

• < 
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Zu § 44 : 

Zu einer Modernisierung der Ausbildung gehört die Verankerung von 

Bestimmungen , die die Mitbest immung ' und Mitgestaltung von 

SchülerInnen an der Schule vorsehen . Diese Demokratisierung im 

Bereich der Pflegeausbi ldung erscheint im Zuge einer Neugestaltung 

und Verbesserung der Ausbildung unbedingt erforderl ich . 

Die Bestimmungen sollen gewährleisten , daß die SchülerInnen aktiv 

und i nnovativ an der Gestaltung des Schullebens mitwirken können . 

Die Regelung erfolgt in Anlehnung an die im Schulbereich bewährten 

geset z lichen Bestimmungen . 

Zu § 4 5 : 

Aufgrund von internationalen Verpflichtungen i s t  es erforderlich , 

als Zugangsvoraus setzung einheitlich , auch für die speziellen 

Grundausbi ldungen , die erfolgreiche Absolvierung von zehn Schu l ­

j ahren z u  normieren . Diese Grundvoraussetzung i st im Europäi schen 

Übereinkommen über die theoreti sche und prakti sche Ausbi ldung von 

diplomierten Krankenpflegepersonen , BGBl . Nr . 5 3 / 1 973 , sowie in den 

oben genannten EG-Richt linien verankert . Klargestellt wird in diesem 

Zusammenhang ,  daß das i n  § 34 Abs . 2 vorgesehene Vorbereitungsj ahr 

als zehntes Schulj ahr gilt . 

Um i nsbesondere Personen , die s ich nicht bereits im j ugend l ichen 

Alter für die Pflege entscheiden , die Möglichkeit einer Berufsaus­

bildung in diesem Bereich nicht zu verwehren , wird die bisherige 

Normierung einer Höchstaltersgrenze bei der Aufnahme in eine Schule 

für Gesundheits- und Krankenpflege nicht · beibehalten . Eine sinnvolle 

Auswahl der qual i fi ziertesten BewerberInnen ergibt sich ohnehin 

durch die Entscheidung der Aufnahmekommission . 

Die Ausnahmebestimmung des Abs . 2 soll dazu beitragen , im E inzel fall 

geeigneten und zur Pflege berufenen Personen , denen als Zugangs-
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voraussetzung ledigl ich die Absolvi erung des zehnten Schulj ahres 

fehlt , die Ausbildung zu ermöglichen . Von dieser Regelung erfaßt 

werden zum Beispiel Personen , die unmittelbar nach Erfüllung der 

Schulpflicht eine Lehre absolviert haben . 

Zur Feststel l ung des in der Bestimmung geforderten ausreichenden 

Ma ßes an Allgemei nbildung sind insbesondere die Schulvorbildung , 

Schulzeugni sse , das Ergebnis des Aufnahmetests , der Lebenslauf und 

der Gesamteindruck heranzuziehen . Hinsichtl ich der Rechtsnatur der 

Entscheidung über die Aufnahme wird auf die Erläuterungen zu § 4 6  

verwiesen . 

In  Abs . 3 wird ausdrücklich auf die Möglichkeit hingewiesen , im 

Rahmen einer Schule für Gesundheits- und Krankenpflege einzelne 

Lehrgänge zu führen , für deren Aufnahme die Rei feprüfung voraus­

geset zt wird . Diese Best immung sol l dazu bei tragen , homogene Lehr­

gänge zu führen . 

Lehrgänge im Sinne des Abs . 3 unterl iegen allen Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes und sind daher keine Kol legs , die nach dem Schul­

organisationsgesetz als Sonderformen von berufsbi ldenden höheren 

Schulen geführt werden können . Die gesamten Lehrgänge können und 

sollen keines fal l s  einer schulversuchswei sen ge führten berufsbil ­

denden höheren Schule für Gesundheits- und Krankenp flege nach 

schul rechtl ichen Vorschri ften vorgrei fen . 

Zu  § 4 6 : 

Auch bei der Aufnahmekommi ssion ,  die über die Aufnahme der Aus ­

bildungswerberinnen j -werber entscheidet , soll dem Bestreben nach 

Mitbestimmung der Auszubildenden Rechnung getragen -werden . 

Die Aufnahmekommission hat bei der EntSCheidung über die Aufnahme 

die schulische und au ßerschulische Vorbildung , den Lebenslauf sowie 

den Gesamteindruck während des Au fnahmegespräches zu berücksicht i ­

gen, wobei letzterem sicherlich ausschlaggebende Bedeutung zukommen 

mu ß ·  
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Die Aufnahmekommission tri fft darüber hinaus die Entscheidung über 

den Ausschluß einer Schülerin/eines Schülers aus der Ausbildung , die 

bei Vorliegen der in § 47 genannten Voraussetzungen erfolgen kann . 

Die Aufnahmekommi ssion hat keinen Behördencharakter . Diese ist viel ­

mehr als Organ der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege anzuse­

hen . Die Entscheidungen über die Au fnahme oder den Ausschlu ß  ergehen 

daher nicht bescheidmä ßig und können auch nicht mittels eines 

Rechtsmittel s  angefochten werden . 

Auf die näheren Aus führungen zur Rechtsnatur der Kommiss ionen im 

allgemeinen Tei l  der Erläuterungen wird verwiesen . 

Zu § 47 : 

Wie bereits zu § 4 6  ausgeführt , ist gegen die Entscheidungen der 

Kommission kein Rechtsmittel möglich . Dieser Ausschluß des 

Instanzenzuges ist darin begründet , daß den Kommissionen kein 

Behördencharakter zukommt . 

Festzuhal ten ist , daß ein Nichterreichen des Ausbildungszieles nach 

Ausschöpfung der Wiederholungsmöglichkeiten von Prüfungen und Aus ­

bi ldungsj ahren bzw . der Diplomprüfung z u  keinem Ausschluß führt , 

sondern ein automati sches Aus scheiden aus der Schule für Gesund­

heit s - und Krankenp flege nach sich zieht . Hiefür ist kein Beschluß 

der Kommission gemäß § 4 6  erforderlich . 

Zu  § 48 : 

Als unabdingbare Voraussetzungen für die spätere Ausübung der 

allgemeinen Gesundheits - und Krankenpflege sind umfassende 

Kenntnisse über Bau und Funktion des menschlichen Körpers , der Lehre 

von den Krankheiten , der Prävention , Diagnostik , Therapie und 

Rehabi litation ,  der Grundpflege , der allgemeinen und speziellen 

Krankenpflege sowie Grundzüge der Soz iologie , der Psychologie und 

Pädagogik erforderlich . 
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Da im Rahmen der prakti schen Ausbi ldung zahlreiche Fertigkeiten zu 

vermitteln sind , wird in Abs . 3 ,  den Erforderni ssen der Praxis ent­

sprechend , die Voraussetzung für das Erlernen von Tät igkei ten des 

mitverantwort l ichen Tätigkeitsbereiches am Patienten gescha f fen . Die 

Beschränkung auf das dritte Ausbi ldungsj ahr begründet s ich in der 

Notwendigkeit , da ß die entsprechenden theoreti schen Grundkenntnisse 

bereits vermittelt sein müssen . 

Zu § 49 : 

Diese Bestimmung enthält eine umfas sende Verordnungsermächtigung für 

den Bundesminister für Gesundheit , Sport und Konsumentenschutz zur 

Regelung der Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege . 

Abs . 3 trägt den Erforderni ssen des Europäi schen Übereinkommens über 

die theoretische und praktische Ausbi ldung von diplomierten Kranken­

pflegepersonen sowie den Arbeitnehmerschutzbest immungen Rechnung . 

Zu § 50 : 

Eine laufende Überprüfung des Ausbildungserfolges hat in Form von 

Orientierungsprüfungen während der gesamten Ausbi ldung erfolgen . 

Das E rgebni s dieser Orientierungsprüfungen ist in den Jahreszeug­

nissen festzuhalten . 

Die Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenp flege schließt mit 

einer kommi ssionellen Diplomprüfung ab . Bei der Diplomprüfung haben 

dem Wesen einer kommiss ionellen Prüfung entsprechend sämtl iche 

Mitgl ieder der Prü fungskommission anwesend zu sein . 

' .  
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Zu § 5 1 : 

Im Unterschied zur Aufnahmekommission ist bei der Prü fungskommiss ion 

keine Vertreterin/kein Vertreter der SchülerInnen als Mitgl ied ange­

führt . Das fachliche Wi ssen kann bei SchülerInnen nicht in dem Aus­

maß vorhanden sein ,  wie es für die Beurteilung einer kommissionellen 

Prüfung erforderl ich ist . 

Zur Zusammensetzung der Prüfungskommission ist festzuhalten , daß der 

Vorsi t z  der leitenden Sanität sbeamt in/des lei tenden Sanitätsbeamten 

zur Wahrung der Einheitlichkeit der Ausbildungs- und Prüfungsanfor­

derungen erforderlich i st . 

Im übrigen wird auf die erläuternden Bemerkungen zu § 4 6  und auf den 

al lgemeinen Tei l der Erläuterungen verwiesen . 

Zu § 5 2 : 

Die bereits im Krankenpflegegesetz vorgesehene Möglichkeit , Prüfun­

gen anderer österreichi scher Ausbi ldungen auf die Krankenpf legeaus­

bildung anzurechnen , wi rd auf gleichwertige aus ländische Kranken­

p flegeausbi ldungen erweitert . Ein Abweichen von der bisherigen 

Rechtslage erfolgt nur insofern , als der zeitliche Rahmen für die 

Anrechnungsmöglichkeit von fünf Jahren fallengelassen wird . 

Die Anrechnung er folgt durch die Di rektorin/den Direktor im E inver­

nehmen mit der medizini sch-wissenschaftlichen Leitung , da f ür die 

Feststellung der Gleichwertigkeit eine umfassende fachl iche Kompe­

tenz erforderlich ist . 

Hervorzuheben ist , daß auf die kommissionel le Abschlu ßprüfung keine 

im Rahmen einer anderen Ausbi ldung abgelegten Prüfungen angerechnet 

werden können . 
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Zu § 53 : 

Diplome gemäß § 53  gelten als Diplome im Sinne des Artikel 3 der 

Richtl inie 7 7 / 4 5 2 /EWG . 

Zu § 5 4 : 

Nähere Bestimmungen über die Abhaltung von Einzelprüfungen und der 

komm i s s ionellen Diplomprüfung sowie insbesondere über die Wieder­

holungsmögl ichkei ten und -modalitäten werden im Verordnungswege 

festgelegt . 

Zu § 5 5 : 

Grundsätz lich wird darauf hingewiesen , daß alle Angehörigen der 

gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege gemä ß § 4 

verpf lichtet sind , sich bei Ausübung ihres Beru fes laufend über den 

j ewei l igen Stand der fachlichen und wissenschaftl ichen Erkenntnisse 

und Erfahrungen zu informieren und danach zu handeln . Für diese 

Wei terbildung bieten Fortbildungskurse gemäß Abs . 1 Z 1 und 2 eine 

mögliche Grundlage . 

Abs . 1 Z 3 schafft die Voraussetzung für Abhal tung von Fortbildungs­

kursen , die der Erweiterung der Kenntni sse und Fertigkeiten dienen . 

Derartige Fortbildungskurse können insbesondere auf den Gebieten der 

Pflege von alten Menschen und chroni sch Kranken , der Hauskranken­

pflege , der arbeitsmedi zinischen Assistenz und der Steril i s ation in 

Krankenanstalten abgehalten werden . 

Fortbi l dungskurse gemäß Abs . 1 Z 3 SChließen mit der Abnahme einer 

Prüfung und der Ausste l lung eines Zeugnisses ab . 

Absolventen d ieser Kurse haben gemä ß § 9 Abs . 2 die Mögl ichkeit , 

nach der Beruf sbezeichnung die absolvierte Fachrichtung in Klammer 

als Zusatzbezeichnung anzufügen . 
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Klargestel l t  wird , daß der Besuch von Fortbi ldungskursen - im Gegen­

satz zu Sonderausbi ldungen - nicht verpflichtend ist . 

Zu § 5 6 : 

Auf die Erl äuterungen zu § 1 3  wird hingewiesen . 

Da die Vorbereitung und Verabreichung von intravenösen Inj ektionen 

eine besonders risikoreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit dar­

stel l t , ist die erfolgreiche Absolvierung dieser Schulung Voraus­

setzung für die Durchführung dieser Tätigkeiten . 

Zu § 5 7 : 

In  dieser Verordnung sind insbesondere die Mindeststundenanzahl der 

Fortbildungskurse gemä ß § 5 5  Abs . 1 Z 3 und deren Lehrinhalte fest­

zulegen . 

Zu  § 58 : 

Diese Bestimmung bietet einerseits die Grundlage für eine den 

pädagogischen Anforderungen entsprechende Ausbi ldung der leitenden 

und lehrenden Pfl egepersonen , andererseits für die zusätz liche Aus ­

bildung von diplomierten Pflegepersonen in Spezialgebieten . 

Aufgrund der ähnl ich gelagerten fachlichen Anforderungen können 

Sonderausbi ldungen für Lehr- oder Führungsaufgaben gemeinsam mit 

Angehörigen der gehobenen medizinisch-technischen Dienste und mit 

Hebammen angeboten werden . 

Aufgrund der pos itiven Erfahrungen mit der Scha ffung der entspre­

chenden Bestimmung in der Novelle zum Krankenpf legegeset z ,  BGBl . 

Nr . 8 7 2 / 1 9 9 2 ,  wird in Abs . 3 die Mögl ichkei t  der Abhaltung von Hoch­

schul lehrgängen für leitendes und l ehrendes Personal beibehalten . 
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Diese können vom Bundesminister für Gesundhei t ,  Sport und Konsumen­

tenschutz im Verordnungswege den Sonderausbildungskursen gleichge­

halten werden . 

Klarzustellen ist j edoch, daß Personen , die eine Sonderausbildung_ 

nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes absolviert haben , die 

gleiche Quali fikation besitzen wie AbsolventInnen eines Hochschu l ­

lehrganges gemäß Abs . 3 .  Diese Regelungsziele des Bundesgesetzgebers 

dürfen nicht durch dienstrechtl iche Vorschri ften des Landesgesetz ­

gebers ,  die für die Ausübung von Lehr- und Führungsaufgaben die 

Absolvierung eines Hochschullehrganges verlangen , unterlaufen 

werden . Eine derartige Diskriminierung darf schon aufgrund des 

Gleichheitssatzes nicht erfolgen ( vgl . Gutachten des Verfassungs­

dienstes des Bundeskanz leramtes vom 9 .  September 1 9 9 4 , 

GZ 6 0 2 . 020j 8 -Vj4aj 9 4 ) .  

Zum Wesen der kommissionellen Prüfung wird auf die Erläuterungen zu 

§ 5 0  verwiesen . 

Zu § 5 9 : 

Bei der Normierung der Ausbil dungsinhalte ist davon auszugehen , daß 

die in dieser Sonderausbi ldung stehenden Personen bereits eine Aus­

bildung in der al lgemeinen Gesundheits- und Krankenpf lege abge­

schlossen haben . Z iel der Sonderausbi ldung ist es daher , für die 

speziel len Anforderungen der Kinder- und Jugendlichenpflege 

auszubilden . 

Zu  § 6 0 : 

Der gesamte Umfang der psychiatrischen Krankenp flege ( vgl § 1 7 ) 

bedarf sowohl einer theoretischen Untermauerung als auch einer 

prakt ischen Anlei tung . 
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Insbesondere ist bei der Ausbi ldung ein umfassendes Wissen über die 

psychiatrische Krankheitslehre sowie die diagnosti schen und thera ­

peuti schen Verfahren zu vermitteln . Zum Verständnis psychiatrischer 

Krankheiten und Störungen sind auch Grundzüge der Psychologie , 

insbe sondere der Entwicklungspsychologie , notwendig . Da nach wie vor 

in psychiatrischen Krankenhäusern auch geistig Behinderte betreut 

werden , ist die Ausbi ldung auch im Hinblick auf die besonderen 

Probl eme dieser Personenegruppe zu erweitern . 

Besonderes Augenmerk bei der Ausbildung i st auf Unterweisung und 

praktische Übung in therapeutischer Gesprächs führung sowie auf die 

Grundlagen der Beschäftigungs- und Arbeit stherapie zu legen . Wei ters 

i s t  eine umfassende Kenntnis der Arbeitsweise in extramuralen , am­

bulanten , teilstationären und komplementären Ei nrichtungen sowie der 

Besonderhei ten der dortigen Betreuungs- und Pflegeau fgaben unabding­

bar . 

Zu § 6 1 : 

Im Rahmen der Intensivp flege sind theoretische Kenntnisse und 

praktische Fertigkeiten in der Betreuung Schwerstkranker mit 

invasiven und nichtinvasiven Methoden erforderl ich . Wei ters sind 

Kenntnisse und Fertigkei ten in der Sedierung , Analges ie , Reanimation 

und Schocktherapie zu vermitteln . 

Zu § 6 2 : 

Die in Abs . 2 Z 2 genannten speziel len chirurgi schen Gebiete haben 

insbesondere die Fachrichtungen Gefä ßchirurgie , Kinderchirurgie ,  

Neurochirurgie , Herzchi rurgie , Thoraxchirurgie , Mund- , Kiefer- und 

Gesichtschirurgie , orthopädische Chirurgie und Gynäkologie 

abzudecken . 
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Zu § 63 : 

Für die sachgerechte Bedienung und Wartung der Herz- Lungen-Maschine 

sind neben speziellen Kenntni ssen aus Anatomie , Physiologie , Pharma­

kologie und Anästhesie insbesondere Kenntnisse und Fertigkeiten auf 

dem Gebiet der Kardiologie ,  Gerätekunde und Intensivbehandlung 

notwendig . 

Anges ichts der derzeit geringen Zahl an Herzstationen in Österreich 

und des daher auch geringen Bedarfs an neu auszubi ldenden Kardio­

technikern ist es insbesondere aus organi satori schen Gründen er­

forderl ich , eine Ausnahmebestimmung für die Durchführung der theo­

retischen Ausbi ldung zu schaf fen . Die theoret ische Ausbi ldung kann 

daher beglei tend zur prakti schen erfolgen , und zwar einerseits durch 

theoretische Unterwei sung seitens der ausbildenden Personen 

( Ärzt I nnen , TechnikerInnen u . a . ) und andererseits durch Aneignung 

des theoretischen Wissens durch Bücherstudium . 

Für den Fal l ,  daß Abs . 4 zur Anwendung kommt , verkürzt sich die 

Sonderausbi ldung entsprechend . 

Z u  §§ 64 und 65: 

Durch die Determinierung der Ausbildungsinhalte , die im Rahmen der 

Sonderausbi ldungen für Lehr- oder Führungsaufgaben zu vermitteln 

sind , erfolgt erstmals eine gesetz l iche Vorgabe , die die pädagogi ­

schen und fachlich weiterführenden Qua l i fikationen des auf diesen 

Gebieten tätigen Personals umschreibt . 

I nsbesondere sind für die Ausübung von Lehraufgaben Kenntnisse der 

Unterrichtslehre und Lehrpraxis , der Pädagogik , Psychologie und 

Soziologie erforderlich . Weiters sind organisatorische und 

administrative Kenntnisse einschl ießl ich der Pf legeforschung 

notwendig . 
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Die Ausübung von Führungsaufgaben setzt fundierte Kenntnisse in 

Management und Arbeitsorganisation , Personalplanung und Mitarbei­

terführung sowie in Betriebspsychologie und Soz iologie voraus .  

Zu § 6 6 : 

Nähere Bestimmungen über die Modalitäten und Inhalte der einzelnen 

Sonderausbi ldungen sind im Verordnungswege festzulegen . 

Z u  § 6 7 : 

Die speziel len Grundausbildungen in der Kinder- und Jugendlichen­

p flege und in der psychiatrischen Krankenpflege entsprechen den 

bi sherigen Ausbi ldungen und dauern wie bi sher drei Jahre . 

Z u  § 68 : 

Aufgrund der Erweiterung des Tätigkeitsbereiches der bisherigen 

Kinderkranken- und Säuglingspflege erfolgt auch eine entsprechende 

Umbenennung der Schulen . 

Von einer gesonderten Aufzählung der Ausbildungsinhalte wird Abstand 

genommen , da die Basi sausbildung in der Kinder- und Jugendlichen­

p flege weitgehend konform ist mit der in der al lgemeinen Gesund­

heits- und Krankenpflege . Diese Grundtendenz war bereits im Kranken­

pflegegeset z  verankert . 

Zu § 6 9 : 

Zu der im Diplom anzuführenden Berufsbezeichung ist auf die 

Erläuterungen zu § 9 hinzuwej sen . 
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Z u  § 70 : 

Zur Vereinheitlichung der Terminologie werden die bisherigen Ausbil­

dungsstätten in Schulen für psychiatrische Krankenpf l ege umbenannt . 

Diese Ausbi ldung kann wie bisher im Rahmen eines Dienstverhältnisses 

absolviert werden . 

Die Festsetzung eines Mindestalters von 1 8  Jahren als zusätz liche 

Aufnahmevoraussetzung i st im Hinbl ick auf die erhöhte psychische 

Belastung , der bereits Schülerinnen und Schüler insbesondere im 

Rahmen der prakti schen Ausbi ldung ausgesetzt sind , erforderlich . Bei 

einem Alter von 18 Jahren kann davon ausgegangen werde , daß die 

eigene Persönl ichkeit bereits so weit entwickelt ist , daß dieser 

Belastung standgehalten werden kann . 

Z u  § 7 1 : 

Auch in der psychiatri schen Krankenpflege hat die Bas isausbildung 

konform mit der a l lgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege zu er­

folgen . 

Zusätz l ich sind die auch in der ent sprechenden Sonderausbildung ent­

haltenen Fächer abzudecken . Auf die Erläuterungen zu § 60  wird 

verwiesen . 

Zu § 72 : 

Die im Diplom anzu führenden Berufsbezeichung wird aus dem Kranken­

p flegegesetz übernommen und entspricht § 9 Abs . 6 .  

Z u  § 73 : 

Das Berufsbild der Pflegehil fe soll deutl ich zum Ausdruck bringen , 

daß es sich hiebei um einen qual i f i z ierten Beru f zur Unterstützung 
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und H i l fe anderer Gesundheitsberufe , insbesondere des gehobenen 

Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege , bei der Betreuung von 

hilfsbedürftigen Personen handelt . 

Die P flegehelferin/der Pflegehelfer wird bei ihrer/seiner Tätigkeit 

von diplomiertem Pflegepersonal angeleitet . 

Zu  § 74 : 

Die Berufsbezeichnung des Krankenpf legegesetzes wird beibehalten , da 

es sich bei dem Wort " H i l fe "  nicht um eine Abwertung des Berufs­

standes handelt , sondern vielmehr soziales und ethisches Engagement 

zum Ausdruck gebracht wird . 

In  Abs . 2 erfolgt die Umsetzung des Artikel 1 1  der Richtlinie 

9 2 / 5 1 /EWG , wobei klargestellt wird , unter welchen Voraussetzungen 

EWR-S taatsangehörige ihre im Heimat- oder Herkunftsstaat erworbenen 

Ausbildungsbezeichnungen oder deren Abkürzungen zu führen berechtigt 

sind . 

Zu § 7 5 : 

Ebenso wie beim gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege 

erfolgt auch bei der P flegehi l fe eine demonstrative Umschreibung des 

Tätigkeitsbereiches . 

Da a l l e  Tätigkeiten im Rahmen der P flegeh i l fe nur nach Anordnung und 

unter Aufsicht von gehobenen Gesundheitsberufen vorgenommen werden 

dürfen , erübrigt sich eine UnterSCheidung von eigenverantwortlichem 

und mitverantwortlichem Tätigkeitsbereich . 

Die Tätigkeit der Pflegehel ferin/des Pflegehel fers basiert auf der 

Zusammenarbeit mit den anderen Gesundheitsberufen unter Zugrunde­

legung der Prinzipien der Teamarbeit und Delegation . Zu beachten ist 

hiebe i allerdings , daß nur Tätigkei ten delegiert werden dürfen , die 
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dem Berufsbild der Pflegehi lfe entsprechen und die in der entspre­

chende Ausbi ldung vermittelt wurde . Die allgemeinen Grundsätze der 

Anordnungs- und Durchführungsverantwortung finden selbstverständl ich 

auch hier Anwendung . 

Wie bisher können Personen , die die Beruf sberechtigung zur Ausübung 

der P flegehil fe besitzen und eine entsprechende Schul ung absolviert 

haben , nach ärztl icher Anordnung im Einzel fall subkutane Insulin­

inj ektionen verabreichen . 

Den Anforderungen der Praxis folgend wird zusät zl ich die Durch­

führung von Sondenernährung bei l iegenden Magensonden für P flege­

hel ferInnen gestattet , wobei die gleichen Voraussetzungen wie bei 

der Verabreichung von I nsul ininj ektionen gelten . 

Zu § 7 6 : 

Hinsichtl ich der gesundheitli chen Eignung , der Vertrauenswürdigkei t  

und der Sprachkenntnisse wird auf d i e  Erläuterungen zu § 2 1  

verwiesen . 

Zu § 77 : 

Neben dem Zeugnis nach diesem Entwurf und nach dem Krankenp f1ege­

gesetz gelten als Quali fikationsnachweise auch Abschlußzeugnisse 

einer nach den schulrechtl ichen Vorschri ften geführten Schule , die 

mindestens sämtliche Lehrinhalte der Pflegehil feausbi ldung abdeckt . 

Gedacht ist in diesem Zusammenhang insbesondere an bereit s  beste­

hende Schulen für Alten- und Pflegehil fe bzw . für Sozialdienste , 

deren Absolventen bisher zur Erlangung der Beru fsberechtigung in der 

Pflegehil fe zusätz lich die kommissionelle Abschlußprü fung abzulegen 

hatten . Sofern der Lehrplan derartiger Schulen eine vollständige 

Pflegehil feausbildung beinhaltet , erscheint die Vorschreibung von 

zwei getrennten Abschlu ßprüfungen entbehrlich bzw . nicht gerecht ­

fertigt . 

, �  
, , 
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Bisher war die Gleichachtung von Sanität sausbildungen im Bundesheer 

auf bestimmte in §§ 44 ff Krankenpf legegesetz geregelte Sanitäts­

hil fsdienste beschränkt . Eine Gleichachtung mit der Pflegehil fe ­

ausbi ldung war nicht vorgesehen . D a  der Beruf des Stationsgehil fen 

ausläuft und die Sanitätsausbildungen im Bundesheer vergleichbare 

I nhalte wie die P flegehil feausbildung vermittelt , erscheint eine 

Gleichachtung mit der P flegehil feausbildung erforderl ich und sach­

lich gerechtfertigt , sofern eine ergänzende theoret ische und/oder 

praktische Ausbildung absolviert wurde . 

Klargestellt wird , daß ein Qual i fikationsnachweis gemäß Z 4 aus dem 

Zeugnis über die erfolgreich abgeschlossene Sanitätsausbildung beim 

Bundesheer und dem Gleichachtungsbescheid des Landeshauptmannes 

besteht . 

Z u  § 7 8 : 

Da keine einschlägigen EG-Richtlinien zur Pflegehi l fe bestehen , kann 

eine Anerkennung nur im Rahmen der beiden allgemeinen Anerkennungs ­

richtl inien ( 89 /48/EWG und 9 2 / 5 1 /EWG ) erfolgen , i n  denen keine 

Mindestvoraussetzungen für den Ausbildungs inhalt der einzelnen 

Ausbi ldungen normiert sind . 

Daher hat neben der formellen Prüfung auch eine inhaltl iche Beurtei­

lung der Ausbildung im Einzel fall zu erfolgen , um die Gleichwertig­

keit mit der österreichischen Pflegehil feausbildung festzustellen . 

Da die österreichische Pfleghil feausbildung mit einem Prüfungs­

zeugni s  im Sinne des Artikel 1 lit . b der Richtlinie 9 2 / 5 l / EWG 

abschließt , sind nur Diplome oder Prüfungszeugnisse im Sinne der 

beiden a l lgemeinen Anerkennungsrichtl inien , als Qua l i f ikationsnach­

weise anzuerkennen . 

In diesem Z usammenhang wird festgehalten , daß insbesondere im EWR 

absolvierte Ausbi ldungen in der Altenpflege nur als P flegehil fe -
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ausbildung anerkannt werden können . Die innerstaatl iche Verpflich­

tung zur Schaf fung neuer Beru fsbilder bes teht weder im EWR noch in 

der EU . 

Unterscheiden sich Fachgebiete der ausländische Ausbildung wesent­

l ich von den - entsprechenden österreichischen , so besteht die Mög­

l ichkeit , die Absolvierung eines Anpassungslehrganges , die Ablegung 

einer Eignungsprü fung oder den Nachweis von Berufserfahrung 

vorzuschreiben , wie in den genannten Richtlinien vorgesehen ist . 

In diesem Verfahren sind durch die Antrag steller der entsprechende 

Quali fikationsnachweis , der Nachweis über die Staatsangehörigkeit ,  

ein Zuverlässigkeitsnachweis , ein ärztl iches Zeugni s über die 

gesundheitl iche E ignung sowie ein detai ll ierter Lehrplan über die 

absolvierte Ausbildung vorzulegen . Nach vollständiger Vorlage dieser 

Unterlagen hat der Bundesmini ster für Gesundheit , Sport und Konsu ­

mentenschut z  innerhalb von vier Monaten eine Bestätigung über die 

Berecht igung zur Beru fs ausübung aus zustel len . 

§ 78 Abs . 3 stellt eine lex specialis zu § 73 Abs . 1 AVG dar . 

Zu § 79 : 

Für die Nostri fikation von au ßerhalb des EWR erworbenen Urkunden 

über eine Ausbi ldung als Pflegehelfer sind die Nostri fikations ­

bestimmungen der §§ 25  bis 27 vol linhaltl ich anzuwenden . 

Zu  § 80 : 

Auf die Erläuterungen zu § 2 9  wird verwiesen , wobei festgehal ten . 

wird , daß eine freiberu f liche Berufsausübung in der P f legeh i l fe 

aufgrund des Beru fsbildes nicht in Frage kommt . Aus diesem Grund ist 

auch eine T ätigkeit als Gesel lschaf ter in einer offenen Erwerbsge­

sell schaft ( vgl . § 29  Z 6 )  ausgeschlossen . 
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Die Ausübung der Pflegehi l fe ist daher nur in den in Z 1 bis 5 

taxativ angeführten Dienstverhältni ssen erlaubt . 

Zu § 8 1 : 

Der Landeshauptmann hat die Berufsberechtigung bei Wegfall der 

Eigenberechtigung oder gesundheitl ichen Eignung oder Vertrauens­

würdigkeit zurückzunehmen , wobei der Beru fsausweis einzuziehen ist . 

Zu § 82 : 

Der Ausbildungsumfang wird gegenüber der bi sherigen Regelung nicht 

verändert , wobei j edoch ausdrücklich festgehalten wird , daß die Aus­

bildung ein Jahr dauert . 

Zu § 83 und § 84 : 

In § 83 wird festgelegt , wo P flegehil felehrgänge zu führen sind und 

in welchen Bereichen die prakti sche Ausbildung stattzufinden hat . 

Die Bewi l l i gung von Pflegehi l felehrgängen obl iegt dem Landeshaupt­

mann , wobei die Voraussetzungen in § 84  festgel egt sind . 

Diese Bestimmungen entsprechen inhaltlich der bisheri gen Rechtslage . 

Zu § 8 5 : 

Auch im Bereich der Pflegehil feausbildung 'soll die Funktionsteilung 

bei der Leitung der Lehrgänge dazu beitragen , daß eine den Anfor­

derungen der theoretischen und praktischen Ausb ildung entsprechende 

optimale Führung erreicht wird . 
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Die Funktion der Direktorin/des Direktors wird einer diplomierten 

Pflegeperson , die die in Abs . 2 angeführten Vorausset zungen erfül l t ,  

übertragen . Die bereits i m  Zuge der Novel le des Krankenpflegege­

setzes , BGB l . Nr . 872 / 1 9 9 2 , di skutierte Übertragung dieser Funktion 

auf P flegehel ferInnen ist aufgrund des Berufsbi ldes nicht möglich . 

Einerseits kann eine Leitungs funktion nicht an Angehörige einer 

Berufsgruppe erteilt werden , die nur nach Anordnung und unter Auf ­

sicht tätig werden dürfen , andererseits scheint die Eröffnung von 

Sonderausbildungen für Angehörige von Hilfsberu fen nicht ziel füh­

rend . Es mu ß Angehörigen der gehobenen Dienste vorbehalten bleiben , 

Lei tungspositionen einzunehmen . 

Zu § 8 6 :  

Die Festset zung eines Mindestlebensalters von 1 7  Jahren entspricht 

der Empfehlung im Rahmen des Europäischen Übere inkommens über die 

theoretische und prakti sche Ausbildung von diplomierten Kranken­

pflegepersonen , wonach SchülerInnen mit Kranken und mit dem Kran­

kenhausbetrieb nicht vor Erreichung eines Al ters , das j e  nach dem 

Land zwischen 1 7  und 19 Jahren liegt , in Berührung kommen sollen . 

Das Erfordernis der Absolvierung von zehn Schulj ahren als Aufnah­

mevoraussetzung garantiert , daß die österreichi sche Pflegehil fe­

ausbi ldung mit einem Prüfungszeugnis im Sinne der Richtlinie 

9 2 / 5 1 /EWG abschließt , wobei im Hinbl ick auf das Mindestalter zu 

erwarten i s t , daß der GrOßtei l der Bewerber diese Vorausset zung 

erfül l t . 

Die Ausnahmebestimmung des Abs . 3 soll dazu beitragen , im E inzel fall 

geeigneten und zur P flege berufenen Personen , denen als Zugangs- L  

voraussetzung ledigl ich die Absolvierung des zehnten Schulj ahres 

fehl t , die Ausbildung zu ermögl ichen . Von dieser Regelung er faßt 

werden zum Beispiel Personen , die unmittelbar nach E r fül lung der 

Schulpflicht eine Lehre absolviert haben . 
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Zur Feststel lung des in der Bestimmung geforderten ausreichenden 

Maßes an Allgemeinbildung sind insbesondere die Schul vorbildung , 

Schul zeugnisse ,  das Ergebnis des Au fnahmetests , der Lebenslauf und 

der Gesamteindruck heranzuziehen . 

Zu § 8 7 : 

Gegen die Entscheidung des Rechtsträgers über den Ausschlu ß  von der 

Ausb i ldung ist kein Rechtsmittel möglich , da dieser nicht in Behör­

denfunktion handelt . 

Bezügl ich Nichterreichen des Ausbildungsz ieles wird auf die Erläu­

terungen zu § 47 verwiesen . 

Zu § 88 : 

Die Vermittlung der angeführten Ausbildungs inhalte soll den P flege­

hel fer für unterstützende Tätigkeiten in Zusammenarbeit vor allem 

mit diplomiertem Pflegepersonal qua l i f i z ieren . 

Es sind insbesondere Kenntnisse der Grundpf lege , der Hygiene und 

Infektionslehre einschl ießlich Desinfektion und Steri l i sation er­

forderlich . Weiters hat aufgrund des Aufgabengebietes die Vermitt­

lung von Kenntnis sen der Gerontologie , Psychologie und Psychiatrie 

sowie der Mobi li sation und Animation zu erfolgen . 

Z u  § 8 9 : 

Eine l aufende Überprüfung des Ausbi ldungserfolges hat in Form von 

Orientierungsprüfungen während der gesamten Ausbildung zu erfolgen . 

Die Ausbildung in der Pflegehi l fe schließt mit einer kommissionel len 

Prüfung ab , bei der dem Wesen einer kommissionel len Prüfung entspre­

chend , sämtl iche Mitglieder der Prü fungskommiss ion anwesend sein 

müssen . 
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Zu § 9 0 : 

Die Zusammensetzung der Prüfungskommi ssion entspricht derj enigen im 

Bereich der Ausbildung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und 

Krankenpflege . 

Z u  § 9 1 : 

Diese Bestimmung trägt dem Erfordernis einer mögl ichst breiten Zu­

gangsbasis für die Pflegehil fe Rechnung und weist dementsprechend 

verschiedene Anrechnungsmöglichkeiten j e  nach absolvierter Ausbil ­

dung auf : 

Für AbsolventInnen der Studienrichtung Medizin und für geprüfte _ 

Stationsgehil fInnen bes teht wie bisher die Mögl ichkei t der Absol ­

vierung einer ergänzenden Ausbi ldung und Ablegung der kommissione l ­

len Prüfung . 

. .  

Aufgrund des Auslaufens des Stationsgehi l fenberufes ist es in der 

Prax i s  notwendig geworden , Personen , die zwei Ausbildungsj ahre in 

einem gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege erfolg­

reich absolviert haben und bi sher die Berufsberechtigung zur Sta­

tionsgehi l fin/ zum Stationsgehil fen hatten , die Möglichkeit zum Um­

steigen auf den Beruf der Pflegehi l fe zu geben . Aufgrund der bereits 

erworbenen fundierten Pflegeausbildung kann von einer ergänzenden 

Ausbi ldung abgesehen werden . 

Abs . 3 enthält eine Sonderbestimmung für Personen , die eine Sani ­

tätsausbi ldung im Bundesheer er folgreich absolviert haben . Diese 

können nach einer ergänzenden Ausbi ldung beim Landeshauptmann um 

Gleichachtung ihrer Ausbildung ansuchen . Ein positiver Bescheid 

gemeinsam mit dem Zeugnis über die Sanitätsausbildung gilt gemä ß 

§ 77  Z 4 als Quali fikat ionsnachweis . 

. �  . 
402/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 69 von 182

www.parlament.gv.at



, , 

- 67 -

Zu § 9 2 :  

Zeugnisse gemä ß § 9 2  gelten als Prüfungszeugnisse im Sinne des 

Artikel 1 l i t . b der Richtlinie 9 2 / 5 1 /EWG . 

Zu § 9 3 : 

Auf die Erläuterungen zu § 7 5  wird hingewiesen . 

Mit der Regelung von Zusatzschulungen für die Verabreichung von 

subkutanen Insul ininj ektionen und für die Durchführung von Sonden­

ernährung bei l iegenden Magensonden wird der Notwendigkeit Rechnung 

getragen , daß diese Tätigkeiten in der Praxis viel fach von Pflege­

heI ferI nnen durchzuführen sind . Eine eigene Zusatzschulung ist e�� 

forderlich , um die Sicherheit und Qualität der PatientInnenbetreuung 

zu gewährleisten . 

Die erfolgreiche Absolvierung der entsprechenden Schulung i st 

Voraussetzung für die Durchführung dieser Tätigkei ten . 

Zu § 9 4 : 

Diese Bestimmung enthält eine umfassende Verordnungsermächtung für 

den Bundesminister für Gesundheit ,  Sport und Konsumentenschutz zur 

Regel ung der Ausbildung und der Prü fungsmodalitäten sowie der Zu­

satzschulungen . 

I n  die Verordnung gemäß Abs . 2 sind j ene nach schulrechtlichen 

Vorschriften zu führenden Schulen aufzunehmen , deren Absolvierung 

zur Ausübung des Pflegehil feberufes berechtigt . 

Zu § 9 5 : 

Die Regelung erfolgt analog dem Ärztegesetz 1 9 8 4 , dem MTD-Gesetz und 

dem Hebammengesetz . 
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Hervorzuheben ist , daß nicht nur Personen , die einen in diesem Bun­

desgesetz geregelten Beruf unbefugtermaßen ausüben , von der Stra f ­

bestimmung des Abs . 1 Z 1 erf a ßt sind ,  sondern auch j ene , d i e  diese 

Personen für eine Tätigkeit ,  die unter dieses Bundesgesetz fäl l t ,  

heranziehen . 

Es wird darauf hingewiesen , daß selbstverständl ich die Bestimmungen 

des S trafgeset zbuches bei Verwirkli chung des entsprechenden Tatbe­

standes anzuwenden sind . 

Zu § 9 6 : 

Die auf Grundlage der bestehenden Verordnungen begonnenen Ausbildun­

gen und , Fortbi ldungen sind nach den bisherigen Bestimmungen fortzu­

setzen und abzuschl ie ßen . 

Zu § 9 7 : 

Mit dieser Bestimmung werden alle Personen erfaßt , die zum Zeitpunkt 

des I nkrafttretens dieses Bundesgesetzes eine Berufsberecht igung im 

Krankenpf legefachdienst besit zen . 

Zu § 9 8 : 

Diplomierte Pflegepersonen , die bisher zur Verabreichung von 

intravenösen Inj ektionen herangezogen wurden , dürfen die Tätigkeit 

gemäß § 1 3  ohne Absolvierung einer speziel len Schulung durchführen . 

Die e rforderl ichen Kenntnisse und Fertigkeiten sind durch den ärzt ­

lichen Leiter der Krankenanstalt bzw . den Amtsarzt z u  bestätigen . 

Zu  § 9 9 : 

Ziel dieser Bestimmung i s t  es , ein Gleichgewicht zwischen der 

Quali tätssicherung , die durch eine verp f l ichtende Sonderausbildung 
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gewährleistet wird , und bereits in der Berufspraxis erworbenen 

Kenntnisse und Fertigkeiten herzustellen . Die Übergangsbestimmung 

des § 9 9  soll dazu beitragen , übermäßige Härten für Personen , die 

sich bei der Ausübung einer Aufgabe des erweiterten Tätigkeitsbe­

reiches über längere Zeit bewährt haben , zu vermeiden . 

Diese Personen sind daher j e  nach Dauer der tatsächlichen Tätigkeit 

im entsprechenden Aufgabenbereich begünstigt . 

Zu § 100 : 

Durch den vorliegenden Entwurf wird der Beruf des Kardiotechnikers 

erstmal s in Österreich gesetzl ich geregel t .  

Zur abschließenden Erfassung des I s t - Zustandes in Österreich ist es 

daher unerläßlich ,  die tatsächlich in diesem Beruf tätigen Personen 

unverzüglich zu melden . 

Da die derzeit in diesem Beru f tätigen Personen , die aus den unter­

schiedlichsten Berufssparten kommen , wichtige Leistungen beim Aufbau 

der Herzchirurgie in Österreich erbracht haben , ist die Schaffung 

großzügiger Übergangsbestimmungen für diesen Personenkrei s  geboten . 

Die Dauer der tatsächlichen Tätigkeit im kardiotechni schen Dienst 

findet wie in § 9 9  Berücksichtigung . 

Zu § 101 : 

Bere i ts erteilte Bewil l igungen zur freiberuflichen Berufsausübung 

behal ten ihre Rechtskraft . 

Zu § 102 : 

In  den vorl iegenden Gesetzesentwurf wurde bewußt keine dem § 53 

Abs . 2 Krankenpf l egegesetz entsprechende Mangelbestimmung aufge-
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nommen ,  um die mi t diesem Entwurf bezweckte Quali tätssteigerung in 

der P flege nicht zu unterlaufen . 

Es wird darauf hingewiesen , daß der vorliegende Entwurf ausreichende 

Möglichkeiten der Zusat z- bzw . Umschulung bietet , die die geforderte 

Qualität gewährleisten . 

Aus Gründen der Rechtss icherheit und zur Vermeidung von Härtefällen 

bleiben ertei lte Bewill igungen allerdings aufrecht . 

Zu § 103 : 

Bereits - aufgrund des Krankenp flegegesetzes bewi ll igte Schulen 

erhal ten die neue Bezeichnung und bedürfen keiner neuerlichen 

Bewi l l igung . 

Gleiches g i l t  für bereits errichtete Sonderausbi ldungskurse . 

Zu § 1 0 4 : 

Mit der Novelle des Krankenpf legegeset zes , BGB1 . Nr . 8 7 2 / 1 9 9 2 ,  wurde 

die Kompetenz zur Durchführung der Nostri fikationsverfahren auf den 

Landeshauptmann übertragen . Gemä ß § 68 Abs . 8 Krankenpflegegesetz 

waren anhängige Verfahren vom Bundesminister für Gesundheit , Sport 

und Konsumentenschutz fortzusetzen und abzuschließen . 

Aufgrund der teil weise unverhältnismä ßig langen Verfahrensdauer in­

folge der Verletzung der Mitwirkungspflicht der Parteien ist ein 

endgül tiger Abschluß einiger Verfahren seitens des Bundesministers 

für Gesundheit , S port und Konsumentenschutz nicht abzusehen . Zur 

endgül tigen Kompetenzbereinigung und im Hinbl ick darau f ,  da ß der 

Bundesminis ter für Gesundheit , Sport und Konsumentenschutz nunmehr 

als zweite Instanz in diesem Bereich entscheidet , i st der Abschlu ß  

auch dieser Verfahren auf den Landeshauptmann z u  übertragen . 

· .. 
' .  
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Zu § 1 0 5 : 

In  der Novel le des Krankenpflegegesetzes , BGBI . Nr . 449 / 1 9 9 0 , wurde 

normiert , daß die Berechtigung zur Ausübung des Berufes als Sta­

tionsgehil f In mit Ablau f  des 3 1 . Dezember 1 9 9 5  erlischt . 

Personen , die aufgrund des Krankenpflegegsetzes als Stationsgehil fIn 

berufsberechtigt sind , dürfen nach Absolvierung einer ergänzenden 

Ausbildung und einer kommissionellen Prüfung als Pflegehel ferInnen 

tätig werden . Die Absolvierung der ergänzenden Ausbi ldung ist nun­

mehr an keine Fri st mehr gebunden , klargestellt wird j edoch , daß die 

Beruf sausübung als Stat ionsgehi l fIn nach Ablauf des 3 1 . Dezember 

1 9 9 5  nicht mehr möglich ist . 

Die Möglichkeit von Ausnahmen bis zum 31 . Dezember 1 9 97 bietet 

Abs . 4 .  

Personen , die die Voraussetzungen des Abs . 3 Z 1 und 2 erfül len , 

sind von der Ablegung der kommissionellen Prüfung befreit . 

Zu  § 1 0 6 : 

Bereits aufgrund des Krankenp flegegesetzes bewi l ligte Lehrgänge für 

die Ausbildung zum ( zur ) Pf1egehel fer ( in )  erhalten die Bezeichnung 

Pflegehil felehrgang und bedür fen keiner neuerlichen Bewilligung . 

Zu § 107 : 

Auf die allgemeinen Erläuterungen wird verwiesen . 

Zu § 1 0 8 : 

Die Z uständigkei t  zur Voll ziehung diese Bundesgesetzes durch den 

Bundesminister für Gesundheit , Sport und Konsumentenschutz ergibt 

sich aus Art . 10 Z 1 2  B -VG und dem Bundesmini steriengesetz . 
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BUNDESGESETZ BETREFFEND DIE REGELUNG DES 
KRANKENPFLEGEFACHDIENSTES , DES 

MEDIZ INISCH-TECHNISCHEN FACHDIENSTES 
UND DER SANITÄTSHI LFSDIENSTE 

( Krankenpflegegesetz-KrankenpflegeG ) ,  
BGBI . Nr . 102/ 1 9 6 1 , i . d . F .  BGBI . Nr . 8 7 2 / 1 9 9 2  

I .  TEIL 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 .  Der Krankenpflegefachdienst ,  der medizinisch­
technische Fachdienst sowie die Sanitätshilfsdienste dürfen 
berufsmäßig nur nach Ma ßgabe dieses Bundesgesetzes ausgeübt 
werden . 

§ 2 .  Die Ausübung der unter dieses Bundesgesetz fallen­
den Tätigkeiten im Rahmen anderer als der durch dieses 
Bundesgesetz oder durch sonstige gesetzliche Vorschri ften auf 
dem Gebiete des Gesundheitswesens geregelten Berufe , die 
Führung anderer als der gesetzlich zugelassenen Berufsbe­
zeichnungen , die Führung gesetzlicher oder verwechslungsfähi ­
ger anderer Berufsbezeichnungen durch hiezu nicht berechtigte 
Personen ist verboten . 

§ 3 .  Auf die berufsmäßige Ausübung der in den §§ 5 ,  3 7 ,  
43a und 44 angeführten Tätigkeiten findet die Gewerbeordnung 
1 9 73 keine Anwendung . Hilfeleistungen in der Nachbarschafts - ,  
Familien- und Haushaltshilfe ,  ferner die der Gewerbeordnung 
1 9 73 unterliegenden Tätigkeiten der Fußpfleger ( innen ) ,  Kosme­
tiker ( innen ) und Masseur( innen ) werden durch dieses Bundesge­
setz nicht berührt . 

I I . Teil 

Krankenpflegefachdienst 

1 .  Hauptstück 

Begriffsbestimmungen 

§ 4 .  Der Krankenpflegefachdienst umfaßt : 

a )  die allgemeine Krankenpflege , 
b )  die Kinderkranken- und Säuglingspflege , 
c )  die psychiatrische Krankenpflege . 
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§ 5 .  ( 1 )  Die allgemeine Krankenpflege umfaßt die Pflege 
bei Erkrankungen aller Art , die Wochenbettpflege sowie die 
Pflege und Ernährung von Neugeborenen . 

( 2 )  Die Kinderkranken- und Säuglingspflege umfaßt die 
Pflege bei Erkrankungen im Säuglingsalter sowie im Kindesal­
ter bis zum vollendeten 14 . Lebensj ahr , die Pflege und Ernäh­
rung von gesunden Neugeborenen und Säuglingen und die Wochen­
bettpflege . 

( 3 )  Die psychiatrische Krankenpflege umfaßt die Betreu­
ung , Beobachtung und Beschäftigung Nervenkranker und Geistes­
kranker sowie Rauschgiftsüchtiger und Trunksüchtiger . 

( 4 )  Die in den Abs . 1 bis 3 angeführten Tätigkeiten 
schließen auch die Hil feleistung bei ärztl ichen Verrichtungen 
sowie die Ausführung ärztlicher Anordnungen bei der Hei 1 -
behandlung i n  den betreffenden Fachgebieten ein . 

2 .  Hauptstück 

Ausbildung in der allgemeinen Krankenpflege 
und in der Kinderkranken- und Säuglingspflege 

A .  Allgemeines 

§ 6 .  ( 1 )  Die Ausbi ldung in der allgemeinen 
und in der Kinderkranken- und Säuglingspflege 
Jahre . 

Krankenpflege 
dauert vier 

( 2 )  Das erste Ausbildungsj ahr dient der Vertiefung der 
Allgemeinbi ldung und der Vorbereitung auf die Ausbildung im 
Krankenpflegefachdienst und ist gemäß den einschlägigen 
schulrechtlichen Vorschri ften am Sitz einer Krankenanstalt zu 
führen . 

( 3 )  Das zweite , dritte und vierte Ausbildungsj ahr dient 
der theoretischen und praktischen Ausbildung in der allge­
meinen Krankenpflege und in der Kinderkranken- und Säuglings­
pflege . 

§ 7 .  ( 1 )  Im zweiten , dritten und vierten Ausbildungsj ahr 
darf die Ausbildung in der allgemeinen Krankenpflege nur an 
allgemeinen Krankenpflegeschulen , die Ausbildung in der Kin­
derkranken- und Säuglingspflege nur an Kinderkrankenpflege­
schulen erfolgen . 
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( 2 )  Krankenpflegeschulen dürfen nur an Krankenanstalten 
errichtet werden , welche die zur praktischen Unterweisung 
notwendigen Fachabteilungen besitzen , mit den für die

· 
Errei­

chung des Ausbildungszweckes erforderlichen Lehr- und Hilfs­
kräften sowie Lehrmitteln ausgestattet sind und entsprechende 
Unterbringungsmöglichkeiten für die auszubildenden Personen 
aufweisen . 

( 3 )  Die medizinisch-wissenschaftliche Leitung einer Kran­
kenpflegeschule obliegt einem ( einer ) Arzt ( Ärztin ) ,  der 
( die ) die hiefür erforderliche fachliche Eignung besitzt . Die 
fachspezifische und organisatorische Leitung einschließl ich 
der Dienstaufsicht und der Internatsleitung obliegt einem 
( einer ) hiefür fachlich und pädagogisch geeigneten Direk­
tor ( in ) , der ( die ) die Berufsberechtigung zur Ausübung des 
j eweilige Krankenpflegefachdienstes besitzt und über die 
notwendige Beruf serfahrung verfügt . 

( 4 )  Die Krankenpflegeschulen sind so zu führen , daß die 
Erreichung des Ausbildungszieles gewährleistet ist . 

( 5 )  Die Errichtung und Führung einer Krankenpflegeschule 
bedarf der Bewilligung des Landeshauptmannes .  Die Bewilligung 
ist zu erteilen, wenn die Krankenpflegeschule den Bestimmun­
gen dieses Bundesgesetzes entspricht . Sie ist zurückzunehmen, 
wenn die Voraussetzungen für eine dem Gesetz entsprechende 
Krankenpflegeausbildung nicht mehr gegeben sind . 

( 6 )  Gegen Bescheide des Landeshauptmannes gemäß Abs . 5 
ist eine Berufung nicht zulässig . 

§ 8 .  ( 1 )  Über die Aufnahme der angemeldeten Aufnahme­
werber ( innen ) entscheidet eine Kommission . Diese setzt sich 
zusammen aus : 

1 .  dem ( der ) leitenden Sanitätsbeamten ( in )  des Landes 
oder dessen ( deren ) Stellvertreter ( in )  als Vorsitzen­
de ( n ) , 

2 .  dem ( der ) medizinisch-wissenschaftlichen Leiter ( in )  
der Krankenpflegeschule oder dessen ( deren ) Stellver­
treter ( in ) ,  

3 .  dem ( der ) Direktor ( in )  der Krankenpflegeschule ,  
4 .  einem ( r )  Vertreter ( in )  des Rechtsträgers der Kranken­

pflegeschule , 
5 .  einem( r )  Vertreter ( in )  der gesetzlichen Inter­

essenvertretung der Dienstnehmer( innen ) aus dem Kreise 
der Krankenpflegepersonen , 

6 .  einem ( r )  Schülervertreter ( in ) . 
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Wird die Schule nicht von einer Gebietskörperschaft geführt , 
hat der Kommission auch ein( e )  Vertreter ( in )  der gesetzlichen 
Interessenvertretung der Dienstgeber anzugehören . Die Kommis­
sion ist vom Landeshauptmann für die Dauer von j eweils vier 
Jahren zu bestellen . AUßerdem ist für j edes der Kommissions­
mitglieder ein ( e )  Stellvertreter ( in )  zu bestellen . Wird die 
Krankenpflegeschule von einem kirchlichen Rechtsträger ge­
führt , hat an Stelle des ( der ) Vertreters ( Vertreterin ) der 
gesetzlichen Interessenvertretung der Dienstgeber ein ( e )  
Vertreter ( in )  einer kirchlichen Einrichtung der Kommission 
anzugehören . Die Zugehörigkeit zur Aufnahmekommission endet 
vorzeitig , wenn ein Mitglied die Funktion, auf Grund derer 
seine Bestellung vorgenommen worden ist , verliert . 

( 2 )  Die Kommission ist beschlu ßfähig,  wenn alle Kommis­
sionsmitgl ieder ordnungsgemä ß geladen und au ßer dem Vors it­
zenden oder dessen Stellvertreter mindestens die Häl fte der 
übrigen Mitglieder oder deren Stellvertreter anwesend sind .  
Die Kommission entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit . 

( 3 )  In eine Krankenpflegeschule sind nach Ma ßgabe der 
verfügbaren Plätze j ene Bewerber ( innen ) aufzunehmen , welche 
die im § 9 Abs . I in Zusammenhalt mit Abs . 8 angeführten 
Voraussetzungen erfüllen oder denen gemäß den Bestimmungen 
des § 9 Abs . 2 und 7 eine Nachsicht hievon erteilt worden 
ist . Übersteigt die Zahl der Bewerber ( innen ) die Zahl der 
verfügbaren Plätze ,  so sind j ene Bewerber ( innen ) auf zunehmen , 
die nach dem Urteil der Kommission für die Ausübung des 
Krankenpflegeberufes besonders geeignet sind . 

§ 9 .  ( 1 )  Personen , die sich um die Aufnahme in eine Kran­
kenpflegeschule bewerben , haben nachzuweisen : 

a )  die österreichische Staatsbürgerschaft oder eine 
Staatsbürgerschaft einer Vertragspartei des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum ( EWR-Abkommen ) ,  

b )  ein Lebensalter nicht über 3 5  Jahre , 
c )  die zur Erfüllung der Berufspflichten nötige körperli­

che , geistige und gesundheitliche Eignung , 
d )  die Unbescholtenheit , 
e )  den erfolgreichen Besuch des ersten Ausbildungsj ahres 

( §  6 Abs . 2 )  nach erfolgreicher Absolvierung der all­
gemeinen Schulpflicht . 

( 2 )  Eine Überschreitung der Lebensaltersgrenze ( Abs . 1 
lit . b )  kann von der Aufnahmekommission nachgesehen werden, 
wenn nicht die Ausbildung betreffende Rücksichten entgegen­
stehen . 

, , 
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( 3 )  Die Nachweise der in Abs . 1 lit . c und d angeführten 
Aufnahmeerfordernisse sind durch ein amtsärztliches zeugnis 
und durch eine Strafregisterbescheinigung zu erbringen , die 
zum Zeitpunkt der Einbringung des Aufnahmeansuchens nicht 
älter als drei Monate sein dürfen . 

( 4 )  Der Rechtsträger der Krankenpflegeschule hat die 
Frist zur Einbringung der Aufnahmeansuchen , die in diesen 
Ansuchen nachzuweisenden Zulassungserfordernisse ( Abs . 1 ) ,  
die Höchstzahl der aufzunehmenden Personen und den Schulbe­
ginn rechtzeitig zu verlautbaren . 

( 5 )  Bei Bewerbung um Aufnahme in eine Krankenpflegeschule 
sind österreichi schen Staatsbürgern gleichzuhalten : 

1 .  Flüchtlinge gemä ß Artikel 1 der Konvention über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge , BGB1 . Nr . 55/ 1 9 5 5 ,  die 
sich erlaubterweise auf dem Gebiet der Republik Öster­
reich aufhalten oder um die österreichische Staatsbür­
gerschaft angesucht haben , und 

2 .  Ausländer , welche die in § 1 5  Abs . 1 des Ausländerbe­
schäftigungsgesetzes , BGBI . Nr . 2 1 8 / 1 9 7 5 ,  in der Fas­
sung BGBI . Nr . 2 3 1 / 1 9 8 8  genannten Anforderungen erfül ­
len . 

( 6 )  aufgehoben . 

( 7 )  In anderen als den im Abs . 5 erwähnten Fäl len kann 
die Nachsicht vom Erfordernis der österreichischen Staatsbür­
gerschaft durch die Aufnahmekommission erteilt werden , wenn 
der ( die ) Bewerber ( in )  die Kosten der Ausbildung selbst 
trägt , eine schriftliche Erklärung des Rechtsträgers der 
Krankenpflegeschule vorliegt , daß gegen die Aufnahme kein 
Einwand besteht und freie Ausbildungsplätze vorhanden sind .  
Staatsangehörige einer Vertragspartei des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum ( EWR-Abkommen ) haben die Kosten 
der Ausbildung selbst zu tragen, ausgenommen Kinder eines 
Staatsangehörigen einer Vertragspartei ,  der in Österreich 
beschäftigt ist oder gewesen ist , wenn sie in Österreich 
wohnen . 

( 8 )  Der Nachweis gemäß Abs . 1 lit . e entfällt für Perso­
nen, die nach erfolgreicher Absolvierung der allgemeinen 
Schulpflicht 

a )  mindestens eine Klasse einer allgemeinbildenden höheren 
Schule ,  einer berufsbildenden mittleren oder höheren Schu­
le oder einer Bildungsanstalt für Arbeitslehrerinnen , für 
Kindergärtnerinnen oder für Erzieher erfolgreich besucht 
haben oder 
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b )  nach Vollendung des 1 6 .  Lebensj ahres vor der Aufnahme­
kommission ein solches Ma ß an Allgemeinbildung nachweisen ,  
das erwarten läßt , daß sie dem theoretischen und prakti ­
schen Unterricht i m  Krankenpflegefachdienst z u  folgen ver­
mögen . 

B .  Dauer und Art der Ausbildung 
in Krankenpflegeschulen 

§ 10 . ( 1 )  Die Ausbildung in der allgemeinen Krankenpflege 
und in der Kinderkranken- und Säuglingspflege im zweiten , 
dritten und vierten Ausbildungsj ahr umfaßt insbesondere die 
nachstehend angeführten Sachgebiete : 

a )  Ethik und Berufskunde der Krankenpflege ; 
b )  Grundpflege , allgemeine und spezielle Krankenpflege ; 
c )  Lehre vom Leben , vom Bau des menschlichen Körpers und 

von der Tätigkeit der menschlichen Organe ( Biologie , 
Anatomie und Physiologie ) ; 

d )  Hygiene und Infektionslehre einschließlich Desinfektion 
und Steril isation , Soz ialhygiene und Krankenhaus­
hygiene ; 

e )  Grundzüge der allgemeinen und besonderen Lehre von den 
Krankheiten , deren Erkennung und Behandlung ; 

f )  Medikamentenlehre und Lehre von den Gi ften ; 
g )  Instrumenten- und Gerätelehre ; 
h )  Lehre von der Ernährung , von der Kranken- und Diätkost ; 
i )  Grundzüge der Soziologie ,  der Psychologie und der 

Pädagogik ; 
k )  Grundzüge des Sanitäts - ,  Arbeits- und Sozialver­

sicherungsrechtes ;  
1 )  Grundzüge der Betriebs führung im Krankenhaus .  

( 2 )  Die praktische Ausbildung ist an den einschlägigen 
Fachabteilungen, Diagnostik- und Therapieeinrichtungen der 
Krankenanstalt , an der die Schule errichtet i s t ,  durchzufüh­
ren . Besitzt die Krankenanstalt,  an der die Schule errichtet 
ist , einzelne einschlägige Fachabteilungen , Diagnostik- und 
Therapieeinrichtungen nicht , ist die praktische Ausbildung an 
anderen Krankenanstalten , an denen solche Fachabteilungen 
bzw . Diagnostik- und Therapieeinrichtungen bestehen , durch­
zuführen, so ferne hierdurch die Erreichung des Ausbildungs­
zweckes nicht gefährdet erscheint . 

( 3 )  Für Personen , die bereits ein Diplom des Kranken­
pflegefachdienstes ( §  4 )  erworben haben , dauert die Ausbil­
dung in einem weiteren Zweig des Krankenpflegefachdienstes 
ein Jahr . Diese Ausbildung hat ergänzend auf j enen Sachgebie­
ten zu erfolgen , deren Beherrschung für den betreffenden 
Zweig des Krankenpflegefachdienstes erforderlich ist . Die 
Ausbildung kann im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfin­
den . 
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§ 1 1 .  ( 1 )  Die Krankenpflegeschüler ( innen ) sind in Inter­
naten unterzubringen, sofern nicht in Ansehung des E inzugsge­
bietes der Schule die Gewähr besteht , daß die Ausbildung der 
Schüler( innen ) auch ohne deren internatsmäßige Unterbringung 
in der dem Gesetz entsprechenden Art einwandfrei durchgeführt 
werden kann . 

( 2 )  Schülern ( Schülerinnen ) einer internatsmäßig geführten 
Krankenpflegeschule kann durch die nach § 8 gebildete Kommis­
sion das Wohnen außerhalb des Internats bewilligt werden, 
sowei t  nicht die Ausbildung betref fende Rücksichten entgegen­
stehen . Die Kommission hat die Bewilligung zurückzuziehen, 
wenn die Ausbildung betreffende Rücksichten dies erfordern . 
Die Bestimmungen des § 8 Abs . 2 sind anzuwenden . 

( 3 )  Der Träger der Krankenpflegeschule hat den Kranken­
pflegeschülern ( innen ) Verpflegung und Dienstkleidung zu ge­
währen . Sofern die Aufnahme in die Krankenpflegeschule nicht 
unter Erteilung der Nachsicht vom Erfordernis der österrei ­
chischen S taatsbürgerschaft ( §  9 Abs . 7 )  erfolgt ist , haben 
die Krankenpflegeschüler ( innen ) auch Anspruch auf eine monat­
liche Entschädigung , die nach Anhören der gesetzlichen Ver­
tretung der Dienstnehmer vom Rechtsträger der Krankenpflege­
schule ihrer Höhe nach festzusetzen und zu leisten i st . Diese 
Entschädigung ist im Krankheitsfalle für die Dauer von drei 
Monaten , l ängstens j edoch bis zum Ausscheiden aus der Kran­
kenpflegeschule weiterzuzahlen . 

( 4 )  Wird eine Krankenpflegeschule internatsmäßig geführt , 
richtet sich der Anspruch auf Verpflegung und Beistellung der 
Dienstkleidung ( Abs . 3 )  gegen den Träger des I nternats . 

§ 1 2 . ( 1 )  Krankenpflegeschüler ( innen ) ,  die sich während 
der Ausbildung zum Krankenpflegeberuf zufolge mangelnder 
körperlicher , gei stiger oder gesundheitlicher Eignung oder 
wegen Nichterreichens des Ausbildungszieles als untauglich 
erwei sen oder wegen solcher strafrechtlicher Verfehlungen 
rechtskräftig verurtei lt worden sind , die eine verläßliche 
Berufsausübung nicht erwarten lassen ,  s ind vom weiteren Be­
such der Schule auszuschließen . Mit einem Ausschluß ist au­
ßerdem bei groben Dienstverletzungen oder groben Verstößen 
gegen die Anstal ts- und Unterrichtsordnung vorzugehen . Den 
Ausschluß spricht die nach § 8 gebildete Kommission aus . § 8 
Abs . 2 ist anzuwenden . Von j edem Ausschluß ist der Landes­
hauptmann in Kenntnis zu setzen . 

( 2 )  Die gesundheitliche Eignung der Krankenpflegeschü­
ler ( innen ) ist während der Ausbi ldungszeit durch j ährl ich 
durchzuführende Kontrolluntersuchungen zu überprüfen . 
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Ausbildung im Rahmen eines Dienstverhältnisses 

§ 12 a .  ( 1 )  Personen , die sich der Ausbildung als Pflege­
helfer ( in ) , Stationsgehilfe( in ) ,  Operationsgehil fe ( in )  oder 
Sanitätsgehi l fe ( in )  gemäß diesem Bundesgesetz unterzogen und 
die vorgeschriebene Kursabschlußprüfung mit Erfolg abgelegt 
haben, können im Rahmen eines Dienstverhältni sses in der 
allgemeinen Krankenpflege oder in der Kinderkranken- und 
Säugl ingspflege an einer Krankenpflegeschule ( §  7 )  
ausgebildet werden , sofern sie folgende Voraussetzungen 
erfüllen : 

a )  ein Lebensalter von mindestens 2 5  und höchstens 
45 Jahren , 

b )  eine Tätigkeit in einem Dienstverhältnis als Pflege­
hel fer ( in ) , Stationsgehilfe ( in ) , '  Operationsgehil fe ( in ) 
oder Sanitätsgehi l fe( in ) durch drei Jahre vol lbeschäf­
tigt oder entsprechend länger bei Teilzeitbeschäftigung 
nach Absolvierung der für diese Berufe vorgeschriebenen 
Kursabschlu ßprüfung , 

c )  die zur Erfüllung der Berufspflichten im Krankenpflege­
fachdienst nötigen körperlichen und geistigen Fähigkei ­
ten, 

d )  Unbescholtenheit und 
e )  die erfolgreiche Absolvierung der allgemeinen 

Schulpflicht . 

( 2 )  Die Aufnahmekommission kann hinsichtlich der 
Höchstaltersgrenze Nachsicht erteilen , wenn nicht die 
Ausbildung betreffende Gründe entgegenstehen . 

( 3 )  Die Ausbildung gemä ß Abs . 1 dauert zwei Jahre und 
sechs Monate ; sie umfaßt hinsichtlich des Inhalts und Umfangs 
insbesondere die in § 10 Abs . 1 angeführten Sachgebiete unter 
Berücksichtigung der in der vorangegangenen Ausbildung im 
Sanitätshil fsdienst nach §§ 43a ,  44 lit . a ,  b oder c erworbe­
nen theoretischen und prakti schen Kenntnisse . 

( 4 )  Personen , die als Stationsgehilfen gemäß § 4 9  Abs . 1 
letzter Satz anerkannt worden sind , eine Ausbildung zum Sani­
tätsunteroffizier im Bundesheer mit Erfolg abgeschlossen und 
die im dritten Ausbildungsj ahr abzuhaltenden Prüfungen 
( §  1 5  a )  mit Erfolg abgelegt haben, können die Ausb i ldung in 
der allgemeinen Krankenpflege nach Abs . l ohne Nachweis der 
unter lit . c angeführten Voraussetzungen absolvieren . Diese 
Ausbildung dauert ein Jahr ; sie umfaßt i nsbesondere die im 
§ 10 Abs . 1 angeführten Sachgebiete hinsichtlich Inhalt und 
Umfang unter Berücksichtigung der im Bundesheer erworbenen 
S anitätsausbildung . 

( 5 )  Die Bestimmungen des § 1 2  
Ausschlusses vom weiteren Besuch 
finden sinngemäß Anwendung . 

Abs . 1 hinsichtlich des 
der Krankenpflegeschule 
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§ 13 . Die näheren Bestimmungen über die fachliche Eignung 
der zur Ausbildung erforderl ichen Lehr- und Hilfskräfte , über 
den Lehrpl an und den Betrieb von Krankenpflegeschulen sind 
nach Maßgabe einer geordneten und zweckmäßigen Ausbildung für 
den Krankenpflegeberuf vom Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Un­
terricht und Kunst durch Verordnung zu erlassen . Hiebei s ind 
insbesondere auch die Unterkunfts- und Ausbildungsbedingungen 
festzulegen und i st sicherzustellen ,  daß Schüler ( innen ) zu 
einer praktischen Unterweisung am Krankenbett und im Opera­
tionssaal erst mit Erreichung des Alters von 17 Jahren und 
zur prakti schen Einführung in das Gebiet der Röntgen- und 
I sotopenkunde erst nach Vollendung des 1 8 . Lebensj ahres 
herangezogen werden . Die Ausbildungszeit ist so zu begrenzen , 
daß sie die j eweils gesetzlich festgelegte Normalarbeitszeit 
nicht überschreitet . 

c .  Prüfungen und Zeugnisse 

§ 14 . ( 1 )  Zur Beurteilung des Ausbildungserfolges in der 
allgemeinen Krankenpflege und in der Kinderkranken- und Säug­
l ingspflege sind Prüfungen abzuhalten . 

( 2 )  Im zweiten , dritten und vierten Ausbildungsj ahr s ind 
Einzelprüfungen von den Lehrkräften des betreffenden Unter­
richtsfaches abzuhalten, worüber am Ende des j eweiligen Aus­
bildungsj ahres ein Z eugnis auszustellen i st . Darüber hinaus 
haben sich die Lehrkräfte während der gesamten Ausbildungs­
zeit vom Ausbildungserfolg der Krankenpflegeschüler ( innen ) 
laufend zu überzeugen . Am Ende des vierten Ausbildungsj ahres 
ist nach Abschlu ß der Gesamtausbildung eine kommi ssionelle 
Prüfung ( Diplomprüfung ) abzunemen . 

( 3 ) Die Mitglieder der Prüfungskommission sind vom Lan­
deshauptmann zu bestellen . Der Prüfungskommission haben anzu­
gehören : 

1 .  der ( die ) leitende Sanitätsbeamte ( in )  des Landes oder 
dessen ( deren ) Stellvertreter ( in )  als Vorsitzende ( r ) ,  

2 .  der ( die ) medizini sch-wissenschaftliche Leiter ( in )  der 
Krankenpflegeschule , 

3 .  der ( die ) Direktor ( in )  der Krankenpflegeschule , 
4 .  ein ( e )  Vertreter ( in )  des Rechtsträgers der j eweiligen 

Krankenpflegeschule , 
. 

5 .  ein( e )  Vertreter ( in )  der gesetzlichen Interessenver ­
tretung der Dienstnehmer ( innen ) .  

Die Vertreter des Rechtsträgers der Krankenpflegeschule und 
der gesetzlichen Interessenvertretung der Dienstnehmer( innen ) 
haben beratende Stimme . Wird die Krankenpflegeschule nicht 
von einer Gebietskörperschaft geführt , hat der Kommission 
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auch ein( e )  Vertreter ( in )  der gesetzlichen Interessenvertre­
tung der Dienstgeber anzugehören, dem ( der ) beratende Stimme 
zukommt . Wird die Krankenpflegeschule von einem kirchlichen 
Rechtsträger geführt , hat an Stelle des ( der ) Vertreters 
( Vertreterin ) der gesetzlichen Interessenvertretung der 
Dienstgeber ein( e )  Vertreter ( in )  einer kirchlichen Einrich­
tung der Kommission anzugehören, dem ( der ) ebenfalls beraten­
de S timme zukommt . 

( 4 )  Die Z ugehörigkeit zur Prüfungskommission endet , wenn 
ein Mitglied die Funktion ,  auf Grund der seine Bestellung 
vorgenommen worden ist , verl iert . 

( 5 )  Bei Nichtbestehen einer Einzelprüfung ist diese zu 
wiederholen . Werden am Ende eines Ausbildungsj ahres höchstens 
zwei Unterrichtsfächer negativ abgeschlossen , so ist in die­
sen Fächern eine kommissionelle Wiederholungsprüfung abzule­
gen . Nähere Vorschri ften über die Durchführung der Prüfungen, 
die Wertung des Prüfungsergebnisses und über die Vorausset­
zungen , unter denen die Prüfung oder ein Ausbildungsj ahr 
wiederholt werden kann , sowie über die Form und den Inhalt 
der auszustellenden Zeugnisse und Diplome sind vom Bundesmi ­
nister für Gesundheit , Sport und Konsumentenschutz im Einver­
nehmen mit dem Bundesminister für Unterricht und Kunst durch 
Verordnung zu erlassen . 

§ 1 5 . ( 1 )  Über erfolgreich abgelegte Prüfungen erhalten 
Krankenpflegeschüler ( innen ) nur bei Verlassen der Schule ein 
Prüfungszeugnis , das auf Grund der Prüfungen im zweiten und 
dritten Ausbildungsj ahr festgestel lte Ausbildungsergebnis ist 
j edoch entsprechend zu vermerken und den Krankenpflegeschü­
lern ( -schülerinnen ) schriftlich mitzuteilen . 

( 2 )  Personen , die die Diplomprüfung mit Erfolg abgelegt 
haben, erhalten ein Diplom . Im Diplom i st unter Berücksich­
tigung der besonderen Ausbildung die Tätigkeit ,  für die es 
gilt , sowie auch die der betreffenden Person zukommende Be­
rufsbezeichnung ( §  23 ) anzuführen . 

§ 1 5  a .  Außer den Krankenpflegeschülern ( -schülerinnen ) 
s ind auch Personen zu den im dritten Ausbildungsj ahr abzuhal ­
tenden Einzelprüfungen zuzulassen , die eine Ausbildung zum 
Sanitätsunteroffizier im Bundesheer mit Erfolg abgeschlossen 
haben . 

§ 1 6 . Nähere Vorschriften über die Durchführung der Prü­
fungen , ferner über die Zusammensetzung der Prüfungskommissi ­
on, die Abstimmung , die Wertung der Prüfungsergebnisse und 
über die Voraussetzungen, unter denen Prüfungen wiederholt 
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werden können , schließ lich über die Form und den Inhalt der 
Diplome oder sonstiger über die Ausbildung in der allgemeinen 
Krankenpflege und Kinderkranken- und Säuglingspflege auszu­
stellender Zeugnisse s ind nach Maßgabe der Erfordernisse des 
Krankenpflegeberufes vom Bundesminister für Gesundheit , Sport 
und Konsumentenschutz im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Unterricht und Kunst durch Verordnung zu erlassen . 

3 .  Hauptstück 

Ausbildung in der Psychiatri schen 
Krankenpflege 

A .  Ausbildungsstätten 

§ 1 7 . ( 1 )  Die Ausbildung in der Psychiatrischen Krankenpflege 
darf nur an Krankenanstalten erfolgen, welche die zur 
praktischen Unterweisung notwendigen Fachabteilungen 
besitzen ,  mit allen für die Erreichung des Ausbildungszweckes 
erforderlichen Lehr- und Hilfskräften sowie Lehrmitteln 
ausgestattet und als Ausbildungsstätten für die 
psychiatri sche Krankenpflege anerkannt sind . 

( 2 )  Hinsichtl ich der Anerkennung von Krankenanstalten als 
Ausbi ldungsstätten für die psychiatrische Krankenpflege gemäß 
Abs . 1 gelten die Bestimmungen des § 7 Abs . 3 bis 5 
sinngemäß ·  

§ 18  ( 1 )  In der psychiatrischen Krankenpflege dürfen nur 
Personen ausgebildet werden , die den Voraussetzungen des 
§ 9 Abs . 1 lit . a ,  c und d unter Bedachtnahme auf die 
Bestimmungen des § 9 Abs . 3 ,  5 und 7 entsprechen und die 
allgemeine Schulpflicht erfolgreich absolviert haben . Das 
Lebensalter darf nicht unter 18  und nicht über 35 Jahre 
betragen, j edoch können Überschreitungen der Altersgrenze 
nachgesehen werden , wenn die Ausbildung betreffende 
Rücksichten entgegenstehen . 

( 2 )  Die Ausbildung hat im Rahmen eines Dienstverhältnis ­
ses als Lernpfleger ( in )  zum Rechsträger der Ausbildungsstätte 
zu erfolgen . Einem solchen Dienstverhältnis ist bei Ange­
hörigen religiöser Orden und Kongregationen die Verwendung im 
Rahmen eines zwischen dem rel igiösen Orden oder der Kongrega­
tion und dem Rechtsträger der Anstalt abgeschlossenen 
Werkvertrages gleichzuhalten . 

( 3 )  Eine in der psychiatrischen Krankenpflege in Ausb i l ­
dung stehende Person i s t  vom weiteren Unterricht auszuschlie­
ßen und ihr Dienstverhältnis als Lernpfleger ( in )  ist zu lö­
sen , wenn sie sich zufolge mangelnder körperlicher , geistiger 
oder gesundheitlicher Eignung oder wegen Nichterreichens des 
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Ausbildungszieles als untauglich zum Berufe eines ( einer ) 
psychiatrischen Krankenpflegers ( -pflegerin ) erweist oder 
wegen einer solchen strafrechtlichen Verfehlung rechtskräftig 
verurteilt worden ist , die eine verlä ß liche Beruf sausübung 
nicht mehr erwarten läßt . Mit einem Ausschluß i st außerdem 
bei groben Dienstverletzungen vorzugehen . Als Dienstverlet­
zungen gelten auch Verstöße gegen die Anstalts- und Unter­
richtsordnung . Die Verhängung einer Maßnahme im Sinne der 
vorstehenden Bestimmungen bedingt den Ausschluß von j eder 
weiteren Verwendung in der psychiatrischen Krankenpflege . Vor 
einem Ausschluß wegen Nichterreichens des Ausbildungszieles 
ist die Prüfungskommission zu hören . 

( 4 )  Die gesundheitliche Eignung der Lernpfleger ( innen ) 
ist in der im § 12  Abs . 2 angeführten Art zu prüfen . 

B .  Dauer und Art der Ausbildung 

§ 19 . ( 1 )  Die Ausbildung in der psychiatrischen Kranken­
pflege dauert drei Jahre . Sie umfa ßt insbesondere die im 
§ 10 Abs . 1 angeführten Fächer , ferner die Grundzüge der 
Psychiatri e ,  der Psychologie , der Neurologie und der 
psychiatri schen Medizin . Die Ausbildung ist unter besonderer 
Berücksichtigung der Pflege bei geistigen und seelischen 
Erkrankungen sowie der Pflege bei Nervenerkrankungen durchzu­
führen . 

( 2 )  Für Personen, die bereits ein Diplom in einem Zweig 
des Krankenpflegefachdienstes ( §  4 )  erworben haben , dauert 
die Ausbildung in der psychiatrischen Krankenpflege ein Jahr . 
Die Ausbildung hat ergänzend auf j enen S achgebieten zu erfol­
gen, deren Beherrschung für die psychiatrische Krankenpflege 
erforderli ch ist . 

Ausbildung im Rahmen eines Dienstverhältnisses 

§ 19 a .  ( 1 )  Personen , die sich der Ausbildung als Pflege­
helfer ( in ) , Stationsgehilfe( in ) ,  Operat ionsgehi l fe ( in )  oder 
Sanitätsgehi l fe ( in ) gemäß diesem Bundesgesetz unterzogen 
und die vorgeschriebene Kursabschlußprüfung mit Erfolg 
abgelegt haben , können im Rahmen eines Dienstverhältnisses in 
der psychiatrischen Krankenpflege an einer Ausbi ldungsstätte 
für die psychiatrische Krankenpflege ( §  1 7 ) ausgebildet 
werden, sofern sie folgende Voraussetzungen erfüllen : 

a )  ein Lebensalter von mindestens 2 5  und höchstens 45  
Jahren, 
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b )  eine Tätigkeit in einem Dienstverhältnis als Pflege­
hel fer ( in ) , Stationsgehil fe ( in ) , Operationsgehi lfe ( in )  
oder Sanitätsgehi l fe ( in )  durch drei Jahre voll be­
schäftigt oder entsprechend länger bei Teilzeitbe­
schäftigung nach Absolvierung der für diesen Beruf 
vorgeschriebenen Kursabschlußprüfung , 

c )  die zur Erfüllung der Berufspflichten im Krankenpflege­
fachdienst nötigen körperlichen und geistigen Fähigkei­
ten, 

d )  Unbescholtenheit und 
e )  die erfolgreiche Absolvierung der allgemeinen Schul­

pflicht . 

( 2 )  Die Aufnahmekommission kann hinsichtlich 
staltersgrenze Nachsicht erteilen ,  wenn nicht die 
betreffende Gründe entgegens tehen . 

der Höch­
Ausbildung 

( 3 )  Die Ausbildung gemä ß Abs . 1 dauert zwei Jahre und 
sechs Monate ; sie umfaßt insbesondere die in § 1 9  Abs . 1 
angeführten Sachgebiete hinsichtlich Inhalts und Umfangs 
unter Berücksichtigung der in der vorangegangenen Ausbildung 
im S anitätshil fsdienst nach §§ 43a ,  44 lit . a ,  b oder c er­
worbenen theoretischen und praktischen Kenntni sse . 

( 4 )  § 18  Abs . 3 findet hinsichtlich des Ausschlusses vom 
weiteren Unterricht Anwendung . 

§ 20 . Die näheren Bestimmungen über die fachliche Eignung 
der zur Ausbildung erforderl ichen Lehr- und Hilfskräfte , über 
den Lehrplan und den Betrieb von Ausbildungsstätten für die 
psychiatrische Krankenpflege sind nach Maßgabe einer geordne­
ten und zweckmäßigen Ausbildung für den Beruf eines 
psychiatrischen Krankenpflegers ( einer psychiatrischen Kran­
kenschwester ) vom Bundesminister für Gesundheit , Sport und 
Konsumentenschutz im E invernehmen mit dem Bundesminister für 
Unterricht und Kunst durch Verordnung zu erlassen . 

C . Prüfungen und Zeugni sse 

§ 21 . Zur Beurteilung des Vorliegens der entsprechenden 
geistigen Rei fe ( §  1 8  Abs . 1 )  sowie zur Beurteilung des Aus­
bildungserfolges in der psychiatrischen Krankenpflege durch 
Prüfungen, deren Bezeichnung und die auszustellenden Z eugnis­
se sind die §§ 14 und 1 5  anzuwenden . 

§ 22 . Nähere Vorschriften über die Durchführung der Prü­
fungen, ferner über die Zusammensetzung der Prüfungskommissi­
on , die Abstimmung , die Wertung des Prüfungsergebnisses und 
über die Voraussetzungen , unter denen eine Prüfung wiederholt 
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werden kann, sChließlich über die Form und den Inhalt eines 
Diplomes , eines Abgangszeugnisses und eines Zeugnisses über 
eine mit Erfolg abgelegte Ergänzungsprüfung sind nach Maßgabe 
der Erfordernisse des Berufes eines psychiatrischen Kranken­
pflegers ( einer psychiatrischen Krankenschwester ) vom 
Bundesminister für Gesundheit ,  Sport und Konsumentenschutz im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Unterricht und Kunst 
durch Verordnung zu erlassen . 

4 .  Hauptstück 

Berufsbezeichungen 

§ 23 . Im Sinne der Bestimmungen des § 1 5  Abs . 2 sind als 
Berufsbezeichnungen zu führen : 

a )  " Diplomierte Krankenschwester " - " Diplomierter Kranken­
pfleger " ( §  5 Abs .  1 ) ;  

b )  " Diplomierte Kinderkranken- und S äuglingsschwester " 
" Diplomierter Kinderkranken- und S äuglingspfleger " ( §  5 
Abs . 2 ) ;  

c )  " Diplomierte psychiatrische Krankenschwester " - " Diplo­
mierter psychiatrischer Krankenpfleger " ( §  5 Abs . 3 ) .  

§ 24 . aufgehoben . 

1 1 1 . Teil 

§§ 25  - 36 durch die Novelle BGBl . Nr . 872 / 1 9 9 2  aufgeho-
ben . 

Medizinisch-technischer Fachdienst 

Begriffsbestimmung 

§ 3 7 . ( 1 )  Der medizinisch-technische Fachdienst umfaßt 
die Ausführung einfacher med i zinisch-technischer Labora­
toriumsmethoden , eirifacher physiotherapeutischer Behandlungen 
sowie Hilfeleistungen bei der Anwendung von Röntgenstrahlen 
zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken . 

( 2 )  Die im Abs . 1 angeführten Tätigkeiten dürfen nur nach 
ärztlcher Anordnung und unter ärztlicher Aufsicht vorgenommen 
werden . 

Ausbildung im mediz inisch-technischen 
Fachdienst 

§ 3 8 . ( 1 )  Die Ausbildung für den 
Fachdienst darf nur an Schulen für 
sehen Fachdienst erfolgen . 

medizini sch-technischen 
den medizini sch-techni-

" 
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( 2 )  Schulen für den medizinisch-technischen Fachdienst 
können nur an Krankenanstalten errichtet werden , welche die 
zur praktischen Ausbildung notwendigen Fachabteilungen besit­
zen und mit den für die Erreichung des Ausbildungszweckes 
erforderlichen Lehr- und Hilfskräften sowie Lehrmitteln aus­
gestattet s ind . 

§ 3 9 . ( 1 )  Hinsichtlich der Bewilligung der Schulen für 
den medizinisch-technischen Fachdienst gilt § 7 Abs . 4 bis 6 .  

( 2 )  Die mediz inisch-wissenschaftliche Leitung einer Schu­
le für den medizinisch-technischen Fachdienst obliegt einem 
( einer ) Arzt ( Ärztin ) ,  der ( die ) die hiefür erforderliche 
fachliche Eignung besitzt . 

( 3 )  D ie fachspezifische und organisatorische Leitung 
einer Schule für den mediz inisch-technischen Fachdienst ein­
sChließlich der Dienstaufsicht obl iegt einem( r )  hiefür fach­
l ich und pädagogisch geeigneten Direktor ( in ) ,  der ( die ) die 
Berufsberechtigung zur Ausübung des medizini sch-technischen 
Fachdienstes besitzt und über die notwendige Berufserfahrung 
verfügt . 

§ 40 . Hinsichtlich der Aufnahme in Schulen für den medi­
z inisch-technischen Fachdienst und der Voraussetzungen hiefür 
gelten die Bestimmungen der §§ 8 und 9 Abs . 1 lit . a bis d 
sowie Abs . 2 bis 7 s inngemäß ;  ferner ist ein Lebensalter 
nicht unter 17 Jahren und die erfolgreiche Absolvierung der 
allgemeinen Schulpflicht nachzuwei sen . 

§ 41 . ( 1 )  Die Ausbildung im medizinisch-technischen Fach­
dienst dauert 30 Monate . Sie hat einen theoretischen und 
praktischen Unterricht insbesondere in den nachstehend ange­
führten Unterrichtsgegenständen zu umfassen : 

a )  Unterweisung in der praktischen Krankenpflege und in be­
sonderen Verrichtungen im Ambulatoriumsdienst in der Dauer 
von zwei Monaten ; 

b )  Anatomie und Physiologie ; 
c )  Pathologie ; 
d )  Hygiene ; 
e )  Einführung in die Physik;  
f )  einfache medizinisch-technische Laboratoriumsmethoden ; 
g )  Hil feleistungen bei der Anwendung von Röntgenstrahlen zu 

d iagnostischen und therapeutischen Zwecken; 
h )  einfache physiotherapeutische Behandlungen ; 
i )  Erste Hilfe und Verbands lehre i 
j )  Grundzüge des Sanitäts- , Arbeits- und Sozialversicherungs ­

rechtes ;  
k )  Grundzüge der Betriebsführung im Krankenhaus .  
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( 2 )  Für diplomierte Krankenpflegepersonen ( §  2 3 ) sowie 
für Personen , die eine Unterweisung in der praktischen Kran­
kenpflege und in besonderen Verrichtungen im Ambulatoriums­
dienst in der D auer von mindestens zwei Monaten nachwei sen 
können, dauert die Ausbildung 28 Monate . 

( 3 )  Die näheren Bestimmungen über d ie fachliche Eignung 
der zur Ausbildung erforderl ichen Lehr- und Hilfskräfte , über 
den Lehrplan und den Betrieb von Schulen für den medizinisch­
technischen Fachdienst sind nach Maßgabe einer geordneten und 
zweckmäßigen Ausbildung für den medizinisch-technischen Fach­
dienst vom Bundesminister für Gesundheit , Sport und 
Konsumentenschutz im Einvernehmen mit dem Bundesmini ster für 
Unterricht und Kunst durch Verordnung zu erlassen . Hiebei 
sind insbesondere auch die Ausbildungsbedingungen festzulegen 
und ist sicherzustellen , daß die praktische Unterwei sung auf 
dem Gebiet der Hilfeleistungen bei der Anwendung von Röntgen­
strahlen zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken nicht 
vor Vollendung des 18 . Lebensj ahres des Schülers ( der Schüle­
rin ) statt findet . Die Ausbildungszeit ist so zu begrenzen , 
daß sie die j eweils festgelegte Normalarbeitszeit nicht über­
schreitet . 

§ 42 . ( 1 )  Hinsichtlich der Beurteilung des Ausbildungs­
erfolges an Schulen für den medizinisch-technischen Fach­
dienst durch Prüfungen , deren Bezeichnungen und der darüber 
auszustellenden Zeugnisse gelten die §§ 14 und 1 5 . Hinsicht­
l ich des Ausschlusses von Schüler ( inne ) n  der Schulen für den 
medi z inisch-technischen Fachdienst gilt § 1 2 . 

( 2 )  Nähere Vorschri ften über die Durchführung der Prüfun­
gen , über die Z usammensetzung der Prüfungskommission , die 
Abstimmung und Wertung des Prüfungsergebnisses und über die 
Voraussetzungen, unter denen eine Prüfung wiederholt werden 
kann sowie über die Form und den Inhalt der auszustellenden 
Prüfungszeugnisse ( Diplome ) sind nach Maßgabe der Erforder­
nisse des medizinisch-technischen Fachdienstes vom Bundesmi­
nister für Gesundheit , Sport und Konsumentenschutz im Einver­
nehmen mit dem Bundesminister für Unterricht und Kunst durch 
Verordnung zu erlassen . 

( 3 )  Hat ein ( e )  Schüler ( in ) einer Schule für den mediz i ­
nisch-technischen Fachdienst bereits erfolgreich Prüfungen im 
Rahmen der Ausbildung in einem Krankenpflegefachdienst oder 
in einem gehobenen medi z ini sch-technischen Dienst oder im 
Rahmen eines Universitätsstudiums vor nicht mehr als fünf 
Jahren abgelegt , so s ind ihm ( ihr ) die erwähnten Prüfungen 
durch die medizinisch-technische Fachschule insoweit anzu­
rechnen , a l s  sie hinsichtlich Inhalts und Umfangs gleichwer­
tig s ind . Die Anrechnung befreit von der Ablegung der Prüfun­
gen aus den j ewei l igen Fächern . Inwieweit solche Prüfungen im 
einzelnen gleichwertig sind ,  ist durch Verordnung des Bundes­
mini sters für Gesundheit , Sport und Konsumentenschutz festzu­
legen . 
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§ 43 . Wer zur berufsmä ßigen Ausübung des medizinisch­
technischen Fachdienstes berechtigt ist , hat im Z usammenhang 
mit der Ausübung seines Berufes die Berufsbezeichnung 
" Diplomierte mediz inisch-technische Fachkraft " ( §  3 7 ) zu 
führen . 

IV . TEI L  

Sanitätshil fsdienste 

1 .  Hauptstück 

Pflegehel fer 

§ 43 a .  Der Beruf des Pflegehel fers umfaßt die Betreuung 
pflegebedürftiger Menschen zur Unterstützung und unter Füh­
rung von diplomierten Krankenpflegepersonen sowie zur Unter­
stützung der von Ärzten und diplomiertem medizinisch-techni­
schem Personal durchgeführten Behandlungen . 

§ 43 b .  Die Ausbi ldung von Pflegehel fern hat in Lehr­
gängen zu erfolgen, die in Verbindung mit 

1 .  allgemeinen Krankenanstalten , 
2 .  Krankenanstalten für chronisch Kranke oder Pflegeheimen 

und 
3 .  Institutionen , die Hauskrankenpflege anbieten , 

einzurichten sind . 

Personen 
Abs . 1 

und 7 
Jahre 

§ 43 c .  ( 1 )  Als Pflegehel fer dürfen nur 
ausgebildet werden, die den Voraussetzungen des § 9 
lit . a ,  c und d unter Bedachtnahme auf § 9 Abs . 3 ,  5 
entsprechen . Das Lebensalter darf nicht unter 1 7  
betragen . 

( 2 )  Über die Aufnahme von Bewerbern in die Lehrgänge hat 
der Rechtsträger zu entscheiden, der die Lehrgänge 
veranstaltet . Übersteigt die Z ahl der Bewerber die Z ahl der 
verfügbaren Plätze , so sind j ene Bewerber zuzulassen , die für 
die Berufsausübung als Pflegehel fer besonders geeignet sind . 

§ 43 d .  ( 1 )  Die Lehrgänge gemäß § 43 b haben eine theore­
t ische und praktische Ausbildung in der Dauer von insgesamt 
1 600 Stunden zu umfassen , wobei j eweils die Hälfte auf die 
theoretische und praktische Ausbildung zu entfallen hat . 
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( 2 )  Die theoretische und praktische Ausbildung hat unter 
Bedachtnahme auf § 10 Abs . 1 j ene Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Erfahrungen zu vermitteln, die für die Erfüllung der dem 
Pflegehelfer bei der Betreuung pflegebedürftiger Menschen 
zukommenden Aufgaben erforderlich sind , wobei insbesondere 
auch auf die geriatrischen, gerontologischen und geronto­
psychiatrischen Belange Bedacht zu nehmen ist . 

( 3 )  Die praktische Ausbildung hat sowohl 

1 .  im stationären Akutbereich in Krankenanstalten, 
2 .  im stationären Langzeitbereich in Krankenanstalten oder in 

P flegeheimen sowie 
3 .  im Rahmen von Institutionen, die Hauskrankenpflege anbie­

ten , 

zu erfolgen . 

§ 43  e .  Die medizinisch-wissenschaftliche Leitung eines 
Lehrganges obliegt einem ( einer ) Arzt ( Ärztin ) ,  der ( die ) die 
hiefür erforderl iche fachliche Eignung besitzt . Die fachspe­
zifi sche und organisatorische Leitung einschließlich der 
Dienstaufsicht obliegt einem ( einer ) hiefür fachlich und 
pädagogi sch geeigneten Direktor ( in ) ,  der ( die ) die Berufsbe­
rechtigung zur Ausübung des Krankenpflegefachdienstes besitzt 
und über die notwendige Berufserfahrung verfügt . 

§ 43 f .  ( 1 )  Die Abhaltung von Lehrgängen für die Ausbi l ­
dung von Pflegehe1 fer ( inne ) n  bedarf der Bewilligung des Lan­
deshauptmannes . 

( 2 )  Eine Bewilligung gemäß Abs . 1 darf nur erteilt wer­
den, wenn 

1 .  die für die Abhaltung der theoretischen Ausbildung erfor­
derlichen Räumlichkeiten sowie Lehrmittel zur Verfügung 
stehen, 

2 .  die erforderlichen Lehrkräfte für 
praktische Ausbildung zur Verfügung 
und pädagogisch hiefür geeignet s ind 
Berufserfahrung verfügen, 

die theoretisch und 
stehen , die fachlich 

und über die nötige 

3 .  die Erfordernisse der §§ 43 b ,  43 d und 43 e erfüllt sind , 
4 .  die von den in § 43  d Abs . 3 genannten Einrichtungen er­

brachten Lei stungen nach Art und Umfang gewährleisten , daß 
sie sich die erforderl ichen praktischen Kenntnisse und 
Erfahrungen aneignen können und 

5 .  in den in § 4 3  d Abs .  3 genannten Einrichtungen eine aus­
reichende Anz ahl von diplomierten Krankenpflegepersonen 
und sonstigen Fachkräften tätig i st , sodaß eine fachger­
echte praktische Ausbildung unter Anleitung und Aufsicht 
gewährleistet ist . 
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( 3 )  Eine Bewilligung 
wenn die Voraussetzungen 
gegeben sind . 

- 1 9  -

gemäß Abs . 
des Abs . 2 

1 ist zurückzunehmen , 
nicht oder nicht mehr 

( 4 )  Gegen Bescheide des Landeshauptmannes gemäß Abs . 1 
oder 3 ist eine Berufung nicht zulässig . 

§ 43 g .  ( 1 )  Z ur Beurteilung des Ausbildungserfolges s ind 
Prüfungen von den Lehrkräften der betreffenden Unterrichts­
fächer abzuhalten . 

( 2 )  Am Ende des Lehrganges ist eine kommissionelle Prü­
fung abzunehmen . § 14 Abs . 3 bis 5 gilt sinngemäß .  

§ 43 h .  ( 1 )  Zur kommissionellen Prüfung gemäß § 43 g Abs . 
2 können auch zugelassen werden : 

1 .  Personen , die ein Studium der Medizin abgeschlossen haben , 
2 .  Personen, die ein Zeugnis über eine erfolgreich abge­

schlossene Ausbildung als Stationsgehil fe erworben haben , 
3 .  Personen , die eine öffentliche oder mit Öffentlichkeits­

recht ausgestattete Schule mit Erfolg besucht haben , die 
wesentl iche Lehrinhalte der Ausbildung zum Pflegehel fer 
vermittelt hat , sofern die in Z 1 bis 3 genannten Personen 
eine ergänzende theoretische und/oder praktische Ausb i l ­
dung absolviert haben . 

( 2 )  Der Bundesminister für Gesundheit , Sport und Konsumenten­
schutz hat durch Verordnung festzulegen : 

1 .  welche Schulen im S inne des Abs . 1 Z 3 anerkannt werden , 
2 .  Art und Dauer der von den im Abs . 1 genannten Personen 

j eweils zu absolvierenden Ergänzungsausbildung , wobei auch 
auf die Dauer der Berufserfahrung Bedacht zu nehmen ist . 

§ 43 i .  ( 1 )  Personen , die eine kommissionelle Prüfung mit 
Erfolg abgelegt haben, erhalten ein Zeugnis ,  in dem der Prü ­
fungserfolg sowie d i e  Berufsbezeichnung anzuführen s ind . 

( 2 )  Im Sinne des Abs . 3 i st als Berufsbezeichnung zu füh­
ren : " Pflegehelfer " - " Pflegehelferin " .  
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2 .  Hauptstück 

Sonstige Sanitätshilfsdienste 

In das Gebiet der Sanitätshilfsdienste fal len fer-

Tätigkeiten , die der Lei stung Erster Hilfe dienen; 
einfache Hilfsdienste in Krankenabteilungen der 
Krankenanstalten, in Ambulatorien sowie in 
Pflegeanstalten, * )  
einfache Hilfsdienste und Handreichungen bei der 
Durchführung ärztlicher Eingri ffe ;  
einfache Hil fsdienste in medizinischen Laboratori­
en; 

e )  Hilfsdienste bei der Durchführung von Leichenöf f ­
nungen ; 

f )  einfache Hilfsdienste bei ärztlichen Verrichtungen 
im Rahmen ärztlicher Ordinationen , j edoch mit Aus ­
nahme der Ordinationen von Fachärzten für Z ahn­
heilkunde sowie von Denti sten ; 

g )  einfache Hil fsdienste bei der Anwendung der Hydro­
und Balneotherapie ; 

h )  Tätigkeiten , welche s ich auf die Anwendung der 
Thermo- ,  Hydro- und Balneotherapie sowie der Heil ­
massage im beschränkten Umfange erstrecken ; 

i )  einfache Hil fsdienste bei der Behandlung von Men­
schen durch den Gebrauch von Handfertigkeiten und 
handwerklichen Tätigkeiten zu Zwecken der Heil ung 
und Rehabili tation ; 

k )  die Vornahme von Entseuchungen , sofern diese Tätig­
keiten von Organen der Gebietskörperschaften als 
sanitätspolizeiliche Maßnahmen im Sinne der §§ 8 
und 43 des Epidemiegesetzes 1 9 5 0 ,  BGBI . Nr . 1 8 6 ,  
oder des § 3 3  Abs . 1 des Tuberkulosegesetzes , BGB1 . 
Nr . 1 2 7 / 1 9 6 8 , durchgeführt werden . 

§ 45 . ( 1 )  Die Ausbildung in den Sanitätshil fsdiensten 
gemäß § 44 hat in Kursen zu erfolgen . 

( 2 )  Kurse für die Ausbildung in den im § 44 l i t . a bis 
i angeführten Hil fsdiensten können nur in Verbindung mit 
Krankenanstalten eingerichtet werden . 

( 3 )  Die Ausbildung in dem im § 44 lit . k genannten Hilfs­
dienst ist in Kursen durchzuführen , die der Landeshauptmann 
für den Bereich des betreffenden Bundeslandes bei Bedarf ein­
zurichten hat . 

( 4 )  Für die Einrichtung und Abhaltung von Kursen für die 
Ausbildung in den Sanitätshil fsdiensten i st j eweils der Be­
darf maßgebend . 

* )  Durch BGB1 . 449 / 1 9 9 0  aufgehoben ; die Aufhebung tritt 
aber erst mit 1 . 1 . 1 9 9 6  in Kraft . 
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( 5 )  Auf die Abhaltung der Kurse nach Abs . 2 findet § 7 
Abs . 4 bis 6 Anwendung . Die Leitung der Kurse hat durch einen 
( eine ) hiefür fachlich geeigneten ( geeignete ) Arzt ( Ärztin ) 
zu erfolgen . Die Bewil ligung zur Abhaltung von Kursen i st nur 
zu erteilen , wenn die erforderlichen Lehr- und Hi l fskräfte 
zur Verfügung stehen und die zur ordnungsgemäßen Ausbildung 
notwendigen Lehrmittel vorhanden sind . Gegen derartige Be­
scheide des Landeshauptmannes ist eine Berufung nicht zuläs­
sig . 

( 6 )  In den Sanitätshil fsdiensten dürfen nur Personen aus­
gebildet werden, die den Voraussetzungen des § 9 Abs . 1 lit . 
a ,  c und d unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen des § 9 
Abs . 3 ,  5 und 7 entsprechen . Das Lebensalter darf nicht unter 
1 7  Jahre betragen . Blinde sind von der Ausbildung zum Heilba­
demeister und Heilmasseur ( §  44 lit . h )  nicht ausgeschlossen , 
sofern sie sonst körperlich und gesundheitlich geeignet sind ; 
sie können aber nur die Berechtigung zur Ausbildung der Heil ­
massage erlangen . 

( 7 )  Bewerber zur Ausbildung in dem im § 44 lit . i ange­
führten Sanitätshil fsdienst haben neben den im Abs .  6 ange­
führten Voraussetzungen die bestandene Gesellenprüfung in 
einem handwerksmäßigen Gewerbe oder den mit Erfolg zurückge­
legten Besuch einer gewerblichen Unterrichtsanstalt , der 
Ablegung der Gesellenprüfung gleichgehalten wird , 
nachzuweisen . 

( 8 )  Über die Zulassung von Bewerbern zur Ausbildung hat 
die Stelle zu entscheiden , die den Kurs veranstaltet . Es sind 
j ene Bewerber zuzulassen, welche die im Abs . 6 und 7 ange­
führten Voraussetzungen erfüllen . Übersteigt die Z ahl der 
Bewerber die Z ahl der verfügbaren Plätze , so sind j ene Be­
werber zuzulassen, die für die Ausübung der Sanitätshil fs­
dienste besonders geeignet s ind . 

§ 46 . ( 1 )  Die Kosten der Kurse sind von der veranstalten­
den Stelle zu tragen . 

( 2 )  Den in Ausbildung stehenden Personen , die eine der im 
§ 44 angeführten Tätigkeiten bereits berufsmäßig ausüben 
( §  5 2  Abs . 2 )  i st von ihrem Dienstgeber die zum Besuch des 
einschlägigen Kurses erforderliche Zeit zu gewähren . Für die 
Zeit des Kursbesuches ist der Lohn weiterzuzahlen . 

§ 47 . ( 1 )  Die Ausbildung in den im § 44 angeführten 
Hilfsdiensten hat mit Ausnahme des im § 44 lit . g genannten 
Hil fsdienstes mindestens 130 und höchstens 2 1 0  Unterrichts­
stunden zu umfassen . Die Ausbildung in dem im § 44 lit . g 
angeführten Hilfsdienst hat mindestens 70 Stunden zu umfas­
sen . 
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( 2 )  Die Ausbildung in den im § 44 lit . a ,  b ,  c ,  e und f 
genannten Sanitätshil fsdiensten umfaßt einen theoretischen 
und praktischen Unterricht , insbesondere in den im § 10 
Abs . 1 angeführten Fächern , deren Beherrschung für die j e­
weil s  auszuübende Tätigkeit von besonderer Bedeutung 
ist . 

( 3 )  Die Ausbi ldung in dem im § 44 lit . d angeführten 
Sanitätshilfsdienst umfaßt die im § 3 1  Abs . 1 lit . d ,  f bis h 
und sowie n und 0 genannten Unterrichtsgegenstände in ihren 
Grundzügen . 

( 4 )  Die Ausbildung in dem im § 44 1 i t . g angeführten 
Sanitätshil fsdienst umfaßt als Unterrichtsgegenstände die im 
§ 30 lit . g ,  h, I und m angeführten Fächer in ihren Grundzü­
gen . 

( 5 )  Die Ausbildung in dem im § 44 lit . h angeführten 
Sanitätshil fsdienst umfaßt als Unterrichtsgegenstände insbe­
sondere die Thermo- , Hydro- und Balneotherapie , die Hei l ­
massage sowie d i e  i n  § 30 lit . b ,  c ,  h ,  I und m angeführten 
Fächer in ihren Grundzügen . Blinde werden bei gleicher Dauer 
der Ausbildung nur in der Heilmassage sowie in den im § 30 
lit . b,  c ,  h ,  I und m angeführten Fächern in ihren Grundzügen 
ausgebildet . 

( 6 )  Die Ausbildung in dem im § 44 lit . i angeführten 
Sanitätshi l fsdienst umfaßt insbesondere eine Einführung in 
die Grundlagen der Anatomie ,  die Leistung Erster Hil fe ,  eine 
Einführung in die Grundzüge der Arbeitsphysiologie und Reha­
bili tation , die praktische Anwendung der Methoden der Ar­
beitstherapie und die Grundzüge des Sanitäts- ,  Arbeits- und 
Sozialvers icherungsrechtes . 

( 7 )  Die Ausbi ldung in dem im § 44 lit . k angeführten 
S anitätshilfsdienst umfaßt insbesondere eine eingehende Un­
terweisung über die Beurtei lung , Anwendung und Wirkung der 
bei Entseuchungen ( Desinfektionen ) erforderlichen Gifte und 
sonstigen Stoffe , die Handhabung der bei solchen Tätigkeiten 
anzuwendenden Geräte sowie die für die Ausübung dieser Tätig­
keit geltenden Sicherheitsvorschri ften . 

§ 48 . ( 1 )  Zur Beurteilung des Erfolges einer kursmäßigen 
Ausbildung in den im § 44 angeführten Sanitätshil fsdiensten 
sind nach Beendigung der Kurse Kursabschlußprüfungen abzuhal­
ten . 

( 2 )  Eine Kursabschlußprüfung hat in j enen Unterrichts fä ­
chern z u  entfallen , in denen ein Kurstei lnehmer in einer nach 
diesem Bundesgesetz geregelten Ausbildung eine gleichartige 
Prüfung bereits mit Erfolg abgelegt hat . 
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( 3 )  Die Kursabschlußprüfungen sind von einer Prüfungskom­
mission abzunehmen . Die Prüfungskommission besteht aus dem 
leitenden Sanitätsbeamten des Landes oder dessen Stellvertre­
ter als Vorsitzenden, dem Kursleiter , dem Vortragenden sowie 
einem Vertreter der gesetzlichen Interessenvertretung der 
Dienstnehmer als Mitglieder . Sie i st auf Vorschlag des 
Rechtsträgers der Anstalt , an der die Kurse abgehal ten 
werden , vom Landeshauptmann zu bestellen . Im übrigen finden 
auf die Zugehöri gkeit zur Kommission die Bestimmungen des 
§ 14 Abs . 4 sinngemäß Anwendung . 

( 4 )  Die Zulassung zu einer Kursabschlußprüfung in dem im 
§ 44 lit . b angeführten Sanitätshilfsdienst darf nur erfol­
gen, wenn der Prüfungswerber eine mindestens sechsmonatige 
Tätigkeit in diesem Sanitätshil fsdienst nachweist . 

§ 49 . ( 1 )  Kursteilnehmer ( innen ) ,  die eine Kursabschlu ß ­
prüfung m i t  Erfolg abgelegt haben, erhalten ein Kursabschlu ß ­
zeugnis ,  in dem der Prüfungserfolg ,  die Tätigkeit ,  für die es 
gilt , und die Berufsbezeichnung anzuführen sind . Blinde er­
halten, wenn sie einen Ausbildungskurs in dem im § 44 lit . h 
angeführten Sanitätshil fsdienst absolviert haben , ein Kurs­
abschlußzeugnis ,  das nur zur Ausübung der Hei lmassage berech­
tigt . Der Nachweis über eine mit Erfolg abgeschlossene S ani­
tätsgrundausbi ldung oder eine weitere Sanitätsausbi ldung im 
Bundesheer ist vom Landeshauptmann als dem Zeugnis über eine 
erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in den im § 44 lit . a 
bis d ,  f und k umschriebenen Täti gkeiten gleichwertig anzu­
erkennen , wenn die Ausbildung im Bundesheer die für die Aus ­
übung dieser Tätigkeiten erforderlichen Kenntnisse und Fähig ­
keiten vermittelt hat . 

( 2 )  Die ausbildenden Stellen haben dem Landeshauptmann 
über ihre Tätigkeit und den Ausbildungserfolg zu berichten . 

§ 50 . Nähere Vorschri ften über die fachliche Eignung der 
zur Ausbildung erforderlichen Lehr- und Hilfskräfte , über die 
Lehrpläne der Kurse , die Durchführung der Kursabschlußprüfun­
gen, die Wiederholung dieser Prüfungen, ferner über die Zu­
sammensetzung der Prüfungskommission und schließl ich über 
Form und I nhalt der Kursabschlußzeugnisse s ind nach Maßgabe 
der Erfordernisse des j ewei l igen Sanitätshil fsdienstes vom 
Bundesminister für Gesundheit ,  Sport und Konsumentenschutz 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Unterricht 
und Kunst durch Verordnung zu erlassen . 

§ 5 1 . Im Sinne der Bestimmungen des § 49 sind als Be­
rufsbezeichnungen zu führen : 
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a )  Sanitätsgehi lfe" - " Sanitätsgehilfin" ( §  44 lit . a ) ;  
b )  Stationsghil fe "  - " Stationsgehi l fin " ( §  44 lit . b ) ;  
c )  Operationsgehil fe "  - " Operationsgehil fin " ( 5  44 lit . c ) ;  
d )  Laborgehil fe "  - " Laborgehilfin" ( §  44 lit . d ) ;  
e )  Prosekturgehilfe" - " Prosekturgehil fin" ( §  44 l i t . e ) ;  
f )  Ordinationsgehilfe "  - " Ordinationsgehil fin " 

( §  44 l i  t .  f ) ;  
g )  " Heilbadegehilfe" - " Heilbadegehil fin" ( §  44 lit . g ) ;  
h )  " Heilbademeister und Heilrnasseur"  - " Heilbademeisterin und 

" Heilrnasseurin" ( §  44 lit . h ) ;  von Blinden : " Heilrnasseur " 
- " Heilrnasseurin" ; 

i )  " Ergotherapiegehilfe" - " Ergotherapiegehil fin" 
( §  44 l i  t .  i ) ,  

k )  " Desinfektionsgehil fe "  - " Desinfektionsgehi lfin" 
( §  44 l i  t .  k ) . 

V .  Teil 

1 .  Hauptstück 

Berufsmäßige Ausübung des 
Krankenpflegefachdienstes , des 

medizinisch-technischen Fachdienstes 
und der Sanitätshi lfsdienste 

§ 52 . ( 1 )  Zur Ausübung eines in diesem Bundesgesetz gere­
gelten Berufes sind berechtigt : 

1 .  Personen , die ein nach diesem Bundesgesetz ausgestelltes 
Diplom oder Z eugnis besitzen, 

2 .  Personen, deren im Ausland erworbene Ausbi ldung als 
gleichwertig anerkannt wurde und die die im Anerkennungs­
bescheid vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt haben , 

3 .  Personen , die eine Bestätigung des Landeshauptmannes hin­
sichtlich der Gleichwertigkeit der ausländischen Urkunde 
sowie eine Bestätigung über die erfolgreiche Absolvierung 
der erforderlichen Ergänzungsprüfungen besi tzen, 

4 .  Staatsangehörige einer Vertragspartei des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum ( EWR-Abkommen ) ,  die im 
Besitz eines nach Inkrafttreten dieses Abkommens ausge­
stellten, in der Anlage zu diesem Gesetz angeführten D ip­
loms , Prüfungszeugnisses oder sonstigen Befähigungsnach­
weises in der allgemeinen Krankenpflege sind , 

5 .  Staatsangehörige einer Vertragspartei des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum ( EWR-Abkommen ) ,  die im 
Besitz eines vor Inkrafttreten dieses Abkommens ausge 
stellten Diploms , Prüfungszeugnisses oder sonstigen Be­
f ähigungsnachwei ses in der allgemeinen Krankenpflege sind ,  
das den Mindestanforderungen des Artikels 1 der im Anhang 
V I I  Abschnitt C Z 8 zum EWR-Abkommen enthaltenen Richt l i ­
nie 7 7 / 453/EWG vom 27 . Juni 1 9 7 7  ( ABI . E G  Nr . L 1 7 6  S .  8 )  

· , 
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nicht entspricht , sofern sie eine Bestätigung des Heimat­
oder Herkunftsstaates vorlegen, aus der sich ergibt , daß 
d iese Personen während der letzten fünf Jahre vor Ausstel­
l ung der Bestätigung mindestens drei Jahre lang tatsäch­
l ich und rechtmäßig in der allgemeinen Krankenpflege be­
rufsmäß i g  tätig waren , 

6 .  Personen, die die schulversuchsweise Führung einer berufs­
bildenden höheren Schule zur Krankenpflegeausbildung er­
folgreich abgeschlossen haben . 

( 2 )  Die Berechtigung zur Berufsausübung erstreckt s ich 
nur auf den in der j eweiligen Urkunde bezeichneten Beruf . 

( 3 )  Eine Berufsausübung gemäß Abs . 1 und 2 darf nur 

1 .  im Dienstverhältnis zu einer Krankenanstalt oder 
2 .  im Dienstverhältnis zu sonstigen unter ärztlicher Lei ­

tung oder Aufsicht stehenden Einrichtungen , die der 
Vorbeugung , Feststellung oder Heilung von Krankheiten 
oder der Betreuung pflegebedürftiger Personen dienen , 
oder 

3 .  im Dienstverhältnis 
Ärzt ( inn ) en erfolgen . 

zu freiberuflich tätigen 

( 4 )  Freiberuflich darf nur der Krankenpflegefachdienst 
( §  5 )  mit Bewil ligung des auf Grund des Berufssitzes des 
( der ) Bewerbers ( in )  zuständigen Landeshauptmannes ausgeübt 
werden . Die Bewi lligung ist zu erteilen , wenn der ( die ) Be­
werber ( in )  innerhalb der letzten zehn Jahre diesen Beruf 
befugterma ßen durch zwei Jahre vollbeschäftigt oder entspre­
chend länger bei Tei l zeitbeschäftigung in einem Dienstver­
hältnis gemäß Abs . 3 ausgeübt hat . Die Berechtigung zur frei ­
beruflichen Berufsausübung i st zu entziehen , wenn die Berech­
tigung zur Berufsausübung gemäß § 5 6  zurückgenommen wird . Für 
die freiberufliche Ausübung des Krankenpflegefachdienstes i st 
ein Berufssitz in Österreich erforderlich . Berufssitz ist der 
Ort , an dem oder von dem aus die freiberufliche Tätigkeit 
regelmäßig ausgeübt wird . Jede Änderung des Berufssitzes ist 
dem Landeshauptmann anzuzeigen . 

( 5 )  Die Ausübung des Berufes als Pflegehelfer ( in )  darf 
weiters im Rahmen von Institutionen, die Hauskrankenpflege 
anbieten, j eweils unter der Führung diplomierter Krankenpf le­
gepersonen erfolgen . Die Berechtigung zur Ausübung des Beru­
fes als Stationsgehil fe ( Stationsgehil fin ) erlischt mit Ab­
l au f  des 3 1 .  Dezember 1 9 9 5 . 

( 6 )  Im Zusammenhang mit der freiberuflichen Tätigkeit ist 
eine dem beruflichen Ansehen abträgliche , insbesondere j ede 
vergleichende , diskriminierende , unsachliche oder markt­
schreierische Anprei sung oder Werbung verboten . 
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( 7 )  Eine der im § 44 angeführten Tätigkeiten in der Sani­
tätshil fsdiensten - die in lit . h des § 44 genannten Tätig­
keiten ausgenommen - darf berufsmäßig bereits vor Ablegung 
der in den §§ 45 bis 50 vorgesehenen kursmäßigen Ausbildung 
ausgeübt werden . Die erfolgreiche Absolvierung dieser Ausbi l ­
dung i s t  innerhalb von zwei Jahren ab Berufsantritt nachzu­
weisen . Kann nach Ablauf der zweij ährigen Fri st die erfolg­
reiche Absolvierung der Ausbildung nicht nachgewiesen werden , 
erli scht die Berechtigung zur weiteren berufsmäßigen Ausübung 
der Tätigkeit im Sanitätshi l f sdienst . Die Unterbrechung einer 
Tätigkeit in den Sanitätshil fsdiensten infolge Präsenzdienst­
leistung nach dem Wehrgesetz 1 9 9 0 ,  BGBl . Nr . 305 , in der 
j eweils geltenden Fassung , infolge Ableistung des Z ivildien­
stes gemäß Z ivi ldienstgesetz 1 9 8 6 , BGBl . Nr . 6 7 9 , in der 
jeweils geltenden Fassung , infolge Karenzurlaubes nach dem 
Mutterschutzgesetz 1 97 9 , BGBl . Nr . 221 , in der j eweils gel­
tenden Fassung , oder infolge einer länger als drei Monate 
dauernden Erkrankung hemmt den Lauf der zweij ährigen Fri st . 

( 8 )  Ein über den erfolgreichen Abschluß des zweiten Aus ­
bildungsj ahres in der allgemeinen Krankenpflege oder i n  der 
Kinderkranken- und Säuglingspflege oder des ersten Ausb i l ­
dungsj ahres in der psychiatrischen Krankenpflege ausgestell­
tes Zeugni s berechtigt zur berufsmäßigen Ausübung der im § 44 
lit . a ,  b ,  f und g genannten Tätigkeiten ohne Ablegung der in 
den §§ 45 bis 50 vorgesehenen kursmäßigen Ausbildung . 

( 9 )  Personen , die zur freiberuflichen Ausübung gemäß 
Abs .  4 berechtigt sind , sowie Personen , die im Rahmen von 
I nstitutionen , die Hauskrankenpflege anbieten , gemäß Abs . 5 
tätig sind , i st auf Antrag von der nach dem Wohnsitz des 
( der ) Antragstellers ( Antragstellerin ) zuständigen Bezirks ­
verwaltungsbehörde ein mit Lichtbild versehener Berufsaus­
weis ,  der die betref fende Berufsbezeichnung ( §§ 23 , 43i 
Abs . 2 )  enthält , auszustellen . Der Bundesminister für Gesund­
heit ,  Sport und Konsumentenschutz hat nähere Bestimmungen 
über Form und Inhalt der Berufsausweise durch Verordnung 
festzulegen . 

Fortbildung bei Ausbildung im Ausland 

§ 52 a .  ( 1 )  Personen , die eine außerhalb Österreichs er­
worbene Urkunde über eine mit Erfolg abgeschlossene Ausb i l ­
dung besi t zen, d i e  einer in diesem Bundesgesetz geregelten 
Ausbildung gleichwertig i st , dürfen zum Zweck ihrer Fortbi l ­
dung diese Tätigkeit beruflich gemäß einer vorn Landeshaupt­
mann erteilten Bewilligung ausüben . 

, , 

' .  
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( 2 )  Diese Bewilligung i st unter Bedachtnahme auf die 
Kenntnisse und Fähigkeiten, die in der außerhalb Österreichs 
abgeschlossenen Berufsausbildung vermittelt worden sind , zu 
erteilen . Fehlendes grundlegendes Wissen in beruf sspezi fi ­
schen Fächern oder mangelnde Deutschkenntnisse schließen eine 
Täti gkeit zum Z wecke der Fortbildung aus . 

( 3 )  Die Bewilligung ist auf die Ausübung der Tätigkeit 

1 .  in einer bestimmten Krankenanstalt oder 
2 .  in einer bestimmten sonstigen unter ärztlicher Leitung 

oder Aufsicht stehenden Einrichtung , die der Vorbeugung , 
Feststellung oder Heilung von Krankheiten oder der Betreu­
ung pflegebedürftiger Personen dient , oder 

3 .  bei einem ( einer ) bestimmten freiberuflich tätigen Arzt 
( Ärztin ) 

zu beschränken . 

( 4 )  Die Bewi lligung darf nur bis zur Höchstdauer von zwei 
Jahren erteilt werden . Vor ihrer Erteilung ist die gesetzli­
che Interessenvertretung der Dienstnehmer( innen ) zu hören . 

( 5 )  Gegen Bescheide des Landeshauptmannes gemäß Abs . 1 
ist eine Berufung nicht zulässig . 

( 6 )  Eine Bewilligung gemäß Abs . 1 ist für Staatsangehöri ­
ge des Europäischen Wirtschaftsraumes , die gemäß § 5 2  Abs . 1 
zur berufsmäßigen Ausübung der allgemeinen Krankenpflege 
berechtigt sind , nicht erforderlich . 

Nostrifikation ausländischer Urkunden 

§ 52 b .  ( 1 )  AUßerhalb Österreichs erworbene Urkunden über 
eine mit Erfolg abgeschlossene Ausbildung , die einer durch 
d ieses Bundesgesetz geregelten Ausbildung entsprechen, aus­
genommen Sonderausbildungen, sind vom Landeshauptmann als 
österreichischen Z eugnissen oder Diplomen gleichwertig anzu­
erkennen, wenn nachgewiesen wird , daß die im Ausland absol­
vierte Ausbildung die für die Ausübung des entsprechenden 
Berufes in Österreich notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten 
vermittelt hat . Für den Nachweis der Gleichwertigkeit kann 
ein SaChverständigengutachten eines ( einer ) Direktors ( Di rek­
torin ) einer Krankenpflegeschule oder einer medizinisch- tech­
nischen Akademie eingeholt werden . 

( 2 )  Die Anerkennung kann an die Bedingungen geknüpft wer­
den, daß die im Ausland zurückgelegte Ausbildung durch eine 
theoretische und/oder praktische Ausbildung an einer gemäß 
diesem Bundesgesetz bewilligten Ausbildungseinrichtung er­
gänzt wird und/oder kommissionelle Ergänzungsprüfungen mit 
Erfolg abgelegt bzw . Nachweise über erfolgreich absolvierte 
Praktika erbracht werden. 
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( 3 )  Eine Nostrifikation gemä ß Abs . 1 und 2 ist für 
Staatsangehörige des Europäischen Wirtschaftsraumes , die 
gemäß § 52  Abs . 1 zur berufsmäßigen Ausübung der allgemeinen 
Krankenpflege berechti gt sind , nicht erforderlich . 

Nostrifikation mittels Staatsvertrages oder 
Verordnung 

§ 52 c .  ( 1 )  Ausländische Urkunden s ind den entsprechen­
den, in diesem Bundesgesetz geregelten österreichischen Zeug­
nissen oder Diplomen gleichgehalten, wenn dies in Staatsver­
trägen oder durch Verordnung des Bundesministers für Gesund­
heit , Sport und Konsumentenschutz festgestellt worden ist . In 
einer derartigen Verordnung können Bedingungen betreffend 
Ergänzungsausbildungen und Ergänzungsprüfungen festgelegt 
werden, bei deren Erfüllung die im Ausland zurückgelegte 
Ausbildung der österreichischen gleichwertig ist . Hinsicht­
lich der Voraussetzungen für die Gleichwertigkeit gilt 
§ 52  b .  

( 2 )  Der Landeshauptmann hat auf Antrag über die Gleich­
wertigkeit der ausländischen Urkunde gemäß Abs . 1 eine Bestä­
tigung auszustel len . Diese Bestätigungen haben auch die in 
der Verordnung gemäß Abs . 1 festgelegten Bedingungen , bei 
deren Erfüllung die ausländi sche Urkunde gleichwertig ist,  zu 
enthalten . 

Ergänzungsausbildung und -prüfung 

§ 52 d .  ( 1 )  Über die Z ulassung zur ergänzenden Ausbildung 
gemä ß § 52b entscheidet die gemäß § 8 gebildete Kommission . 

( 2 )  Hinsichtl ich des Ausschlusses von der Ausbildung , der 
Durchführung der Prüfungen , der Zusammensetzung der Prüfungs­
kommission , der Wertung der Prüfungsergebnisse und der 
Voraussetzungen , unter denen Prüfungen wiederholt werden 
können , s ind die in diesem Bundesgesetz getroffenen 
Regelungen über die Ausbildung in Österreich anzuwenden . 

( 3 )  Die erfolgreiche Absolvierung der ergänzenden 
theoretischen und/oder praktischen Ausbildung ist vom 
Landeshauptmann im Anerkennungsbescheid oder in der 
Bestätigung gemäß § 52c Abs .  2 einzutragen . Die Berechtigung 
zur Ausübung der entsprechenden beruflichen Tätigkeit 
entsteht erst mit Eintragung . 

( 4 )  Personen , deren ausländi sche Urkunde über eine er­
folgreich abgeschlossene Ausbildung im Krankenpflegefach­
dienst gemäß § 5 2  b Abs . 2 unter Bedingungen bescheidmäßig 
nostrifiziert wurde , oder denen eine Bestätigung gemäß 

, . 
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§ 5 2  c Abs . 2 ausgestellt wurde , können innerhalb von zwei 
Jahren ab Erlassung des Notrifikationsbescheides oder ab 
Ausstellung der Bestätigung im Rahmen eines Dienstver­
hältnisses al s Pflegehelfer ( in )  die erforderliche 
Ergänzungsausbildung machen . Diese Frist ist nicht 
verlängerbar . 

§ 53 . ( 1 )  Die Pflege gesunder Wöchnerinnen und gesunder 
Neugeborener schließt für die Dauer der ersten zehn Tage nach 
der Entbindung j ede krankenpflegerische Tätigkeit aus . 

( 2 )  Im Falle eines Mangels an diplomierten Krankenpflege­
personen in Krankenanstalten kann der Landeshauptmann auf 
Antrag nach Anhörung der gesetzlichen Interessenvertretung 
der Dienstnehmer eine Tätigkeit von Kinderkranken- und Säug-
1 ingsschwestern ( -pflegern ) ,  psychiatrischen Krankenschwe­
stern ( -pf1egern ) sowie Hebammen in der allgemeinen Kranken­
pflege bewilligen . 

Berufspflichten 

§ 54 . ( 1 )  Personen , die eine in diesem Bundesgesetz gere­
gelte berufliche Tätigkeit ausüben , haben den Anordnungen des 
( der ) verantwortlichen Arztes ( Ärztin ) Folge zu leisten . Jede 
eigenmächtige Heilbehandlung ist zu unterlassen . 

( 2 )  Eine zur berufsmäßigem Ausübung des Krankenpflege­
fachdienstes berechtigte Person i st befugt , subkutane und 
intramuskuläre Inj ektionen sowie Blutabnahmen aus der Vene 
nach ärztlicher Anordnung vorzunehmen , wenn sie der verant­
wortl iche , zur selbständigen Berufsausübung berechtigte Arzt 
im Einzelfall hiezu ermächtigt hat . 

( 3 )  Eine zur berufsmäßigen Ausübung des Krankenpflege­
fachdienstes berechtigte Person i st befugt , in Abteilungen 
von Krankenanstalten ,  in denen wegen der Besonderheiten der 
Tätigkeiten ( insbesondere Anästhesien, Dia1yse- und Intensiv­
behandlungen ) die Anwesenheit eines zur selbständigen Berufs­
ausübung berechtigten Arztes ständig gegeben ist,  intravenöse 
Inj ektionen und Infusionen nach ärztlicher Anordnung vorzu­
nehmen, wenn sie der verantwortliche , zur selbständigen Be­
rufsausübung berechtigte Arzt im Einzelfall hiezu ermächtigt 
hat . 

( 4 )  Eine zur berufsmä ßigen Ausübung des medizinisch­
technischen Fachdienstes berechtigte Person ist befugt , nach 
ärztlicher Anordnung Blut aus der Vene abzunehmen, wenn sie 
der ( die ) verantwortliche , zur selbständigen Berufsausübung 
berechtigte Arzt ( Ärztin ) im Einzelfall hiezu ermächtigt hat . 
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( 5 )  Eine zur Berufsausübung al s Pflegehel fer berechtigte 
Person ist befugt , subkutane Insul ininj ektionen nach ärztli­
cher Anordnung vorzunehmen , wenn sie hiefür theoretisch und 
praktisch geschult wurde und sie der verantwortliche , zur 
selbständigen Berufsausübung berechtigte Arzt im Einzelfall 
hiezu ermächtigt hat . Nähere Vorschriften über Abhaltung , 
Inhalt und Umfang der Schulung sind durch Verordnung des 
Bundesministers für Gesundheit , Sport und Konsumentenschutz 
festzulegen , für die Durchführung hat der Landeshauptmann zu 
sorgen; über den erfolgreichen Abschluß sind Bestätigungen 
auszustellen .  

§ 5 5 . aufgehoben . 

Zurücknahme der Berufsberechtigung 

§ 5 6 . ( 1 )  Der Landeshauptmann hat die Berechtigung zur 
Ausübung eines in diesem Bundesgesetz geregelten Berufes 
zurückzunehmen , wenn die körperliche und gesundheitliche 
Eignung oder die für die Berufsausübung erforderliche Verläß­
lichkeit nicht gegeben ist . 

( 2 )  Aus Anla ß  der Zurücknahme der Berufsberechtigung sind 
das Diplom oder Zeugnis ,  der Beruf sausweis und der Berechti­
gungsbescheid zur freiberuflichen Tätigkeit einzuziehen . 

( 3 )  Bestehen gegen die Wiederaufnahme der Berufsausübung 
durch Personen , deren Berechtigung nach Abs . 1 zurückgenommen 
wurde , keine Bedenken mehr , ist die Berechtigung durch den 
Landeshauptmann wieder zu erteilen . Die im Abs .  2 genannten 
Dokumente sind wieder auszufolgen . 

§ 57 . aufgehoben . 

2 .  Hauptstück 

Fortbildung und Sonderausbi ldung im 
Krankenpflegefachdienst und im 

medizinisch�technischen Fachdienst 

Fortbildung 

§ 57 a .  ( 1 )  Zur Vertiefung der in der Ausbildung erworbe­
nen Kenntni sse und unter Berücksichtigung des Fortschrittes 
der Wissenschaft können Personen, die zur Ausübung des Kran­
kenpflegefachdienstes , des medizinisch-technischen Fachdien­
stes oder eines Sanitätshilfsdienstes berechtigt sind , Fort­
bildungskurse besuchen . 

. , 

, " 

. 
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( 2 )  Fortbildungskurse gemäß Abs . 1 sind vom Lei ter ( von 
der Leiterin ) des Fortbildungskurses dem Landeshauptmann an­
zuzeigen . Dieser hat die Abhaltung eines Fortbildungskurses 
binnen sechs Wochen nach Anzeige zu untersagen , wenn die 
organisatorischen oder fachlichen Voraussetzungen für die 
Vermittlung einer den j ewei ligen Berufserfordernissen ent­
sprechenden Fortbildung nicht gewährleistet sind . 

( 3 )  Über den regelmäß igen Besuch des Fortbildungskurses 
i st eine Bestätigung auszustellen � 

( 4 )  Der Bundesminister für Gesundheit , Sport und Konsu­
mentenschutz kann durch Verordnung Richtlinien über den Lehr­
plan und die Abhaltung der Fortbildungskurse gemä ß Abs . 1 
unter Bedachtnahme auf die zu vermittelnden Kenntnisse und 
auf einen geordneten und zweckmäßigen Kursbetrieb erlassen . 

Sonderausbildung 

§ 57 b .  ( 1 )  Zur Erlangung zusätzlicher , für die Ausübung 
von Spezial - ,  Lehr- und Führungsaufgaben erforderlicher 
Kenntnisse und Fähigkeiten können für Personen , die ein Dip­
lom im Krankenpflegefachdienst ( §  4 )  besitzen , Sonderausbil­
dungskurse eingerichtet werden . Diese sind am Sitz einer 
Ausbildungsstätte zu errichten , sofern nicht die Erreichung 
des Ausbildungsz ieles anderes erfordert . Die Sonderausbil­
dungskurse haben je nach Ausbildungsinhalt unter der Leitung 
einer diplomierten Krankenpflegeperson oder eines ( einer ) 
Arztes ( Ärztin ) zu stehen . 

( 2 )  Die Abhaltung eines Sonderausbildungskurses gemäß 
OPAbs . 1 bedarf der Bewilligung des Landeshauptmannes . Die 
Bewi lligung ist zu erteilen, wenn die Voraussetzungen für die 
Vermittlung einer die j eweiligen Berufserfordernisse berück­
sichtigenden ausreichenden Ausbi ldung gewährleistet sind . 
Gegen derartige Bescheide des Landeshauptmannes ist eine 
Berufung nicht zulässig . 

( 3 )  Nach Abschluß eines Kurses nach Abs . 1 ist von der 
Prüfungskommission eine Prüfung abzunehmen . Die Prüfungs­
kommission besteht aus dem leitenden Sanitätsbeamten des 
Landes oder dessen Stellvertreter als Vorsitzenden , dem Kurs­
leiter , dem Vortragenden sowie einem Vertreter der gesetz­
lichen Interessenvertretung der Dienstnehmer als Mitglieder 
und ist vom Landeshauptmann zu bestellen . Im übrigen finden 
auf die Zugehörigkeit zur Kommission die Bestimmungen des 
§ 14 Abs . 4 sinngemäß Anwendung . 

( 4 )  Über die erfolgreich abgelegte Prüfung ist ein 
gangszeugnis auszustellen . Die Sonderausbildung ist auf 
Diplom zu vermerken . 

Lehr­
dem 

402/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 105 von 182

www.parlament.gv.at



- 32 -

( 5 )  Der Bundesminister für Gesundheit , Sport und Konsu­
mentenschutz kann durch Verordnung Richtlinien über den Lehr­
plan und die Abhaltung der Kurse unter Bedachtnahme auf einen 
geordneten und zweckmä ßigen Kursbetrieb sowie über die Durch­
führung der Prüfungen, die Wertung des Prüfungsergebnisses 
und über die Voraussetzungen , unter denen eine Prüfung wie­
derholt werden kann, sowie über die Form und den Inhalt der 
auszustellenden Prüfungszeugnisse erlassen . 

( 6 ) Der Bundesmini ster für Gesundheit , Sport und Konsu­
mentenschutz kann durch Verordnung feststellen , daß Hoch­
schul lehrgänge gemäß § 18 Allgemeines Hochschul -Studienge­
setz , BGBl . Nr . 177/ 1 9 6 6 ,  in der j eweils geltenden Fassung , 
oder Lehrgänge gemäß § 40a leg . cit . den gemäß § 57 b Abs . 1 
eingerichteten Sonderausbildungskursen gleichgehalten sind ,  
sofern sie die Vermittlung einer die j eweiligen Berufserfor­
derni sse berücksichtigende ausreichende Ausbildung 
gewährleisten . 

§ 57 c .  aufgehoben . 

3 .  Hauptstück 

Anstaltsordnungen 

§ 5 8 . ( 1 )  Die Leitung der in diesem Bundesgesetz geregel ­
ten Schulen , Ausbildungsstätten , Lehrgänge und Kurse hat den 
im Rahmen der Ausbildung durchzuführenden Dienst- und Unter­
richtsbetrieb durch eine Anstalts- und Unterrichtsordnung 
festzulegen und für deren Einhaltung zu sorgen . 

( 2 )  Die Anstalts- und Unterrichtsordnung hat 
Pflichten der Lehr- , Hilfs- und Führungskräfte 
auszubildenden Personen für den theoretischen und 
Unterricht sowie für das Internat zu umfassen . 

Rechte und 
sowie der 

praktischen 

( 3 )  Die Anstaltsordnung ist vor Aufnahme des Unterrichts­
betriebes dem Landeshauptmann zur Genehmigung vorzulegen . 
Wird die Genehmigung innerhalb eines Zeitraumes von drei 
Monaten nicht untersagt , gilt sie als erteilt . 

4 .  Hauptstück 

Strafbestimmungen 

§ 59 . aufgehoben . 

, , 
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§ 60 . ( 1 )  Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in 
die Zuständigkeit der Gerichte fal lenden strafbaren Handlung 
bildet , begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geld­
strafe bis zu 50 000 S zu bestrafen , wer 

1 .  eine unter dieses Bundesgesetz fallende Tätigkeit ausübt , 
ohne hiezu berechtigt zu sein oder j emanden , der hiezu 
nicht berechtigt ist , zu einer derartigen Tätigkeit heran­
zieht , 

2 .  die in diesem Bundesgesetz festgelegten Berufsbezeich­
nungen ( §§ 23 , 43 , 43 i Abs . 2 ,  5 1 ) führt , ohne hiezu be­
rechtigt zu sein , 

3 .  ein Geheimnis offenbart oder verwertet , das ihm ( ihr ) bei 
der berufsmäßigen Ausübung einer in diesem Bundesgesetz 
geregelten Tätigkeiten anvertraut oder sonst zugänglich 
geworden ist und dessen Offenbarung oder Verwertung 
geeignet ist , ein berechtigtes Interesse der Person zu 
verletzen, die seine ( ihre ) Tätigkeit in Anspruch genommen 
hat oder für die er ( sie ) in Anspruch genommen worden i s t ,  

4 .  durch Handlungen oder Unterlassungen den Bestimmungen der 
§ §  5 2 ,  52  a Abs . 1 ,  52  e Abs . 3 oder 54 zuwiderhandelt , 

5 .  Anordnungen zuwiderhandelt ,  die in den auf Grund dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen enthalten sind . 

( 2 )  Der Versuch ist strafbar . 

5 .  Hauptstück 

Schluß- und Übergangsbestimmungen 

§ 6 1 . Mit Geltungsbeginn dieses Bundesgesetzes tritt das 
Krankenpflegegesetz , BGBI . Nr . 9 3 / 1 94 9 ,  in der Fassung des 
Bundesgesetzes vom 18 . Juli 1 9 5 2 , BGBI . Nr . 1 6 8 , außer Kraft . 

§ 62 . ( 1 )  Personen , die auf Grund der j eweils bis zum 
Inkrafttreten des Bundesgesetzes , BGBI . Nr . 93/ 1 949 , in 
Österreich in Geltung gestandenen Vorschri ften sowie auf 
Grund einer nach dem genannten Bundesgesetz vorgeschriebenen 
Ausbildung oder auf Grund der Bestimmungen des § 1 7  des ge­
nannten Bundesgesetzes eine Berechtigung zur Ausübung der im 
§ 5 Abs .  1 und 2 sowie im § 26 Abs . 1 bis 4 dieses Bundes­
gesetzes angeführten Tätigkeiten erlangt haben , behalten 
diese Berechtigung auch weiterhin .  Der nach der Verordnung 
zur Abgrenzung der Berufstätigkeit der Hebammen von der Kran­
kenpflege vom 1 9 . Dezember 1 939 , Deutsches RGBI . I S .  2458 , 
auf einem Krankenpflegediplom oder einem sonstigen Ausweis 
über die Berechtigung zur berufsmä ßigen Ausübung der Kranken­
pflege angebrachte Ungültigkeitsvermerk ist als nicht beige­
setzt anzusehen . 
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( 2 )  Eine vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes nach 
dem 1 .  Mai 1949 im Inlande zurückgelegte Ausbi ldung für eine 
der im § 2 6  Abs . 1 bis 4 angeführten Tätigkeiten sowie eine 
hierüber abgelegte Prüfung ist als Ausbildung bzw . Diplom­
prüfung im Sinne dieses Bundesgesetzes anzuerkennen , sofern 
die Ausbildung in einem einschlägigen Lehrkurs zurückgelegt 
wurde , der mit Bewilligung der Sanitätsbehörden abgehalten 
worden ist . Um die nachträgliche Erteilung der Bewilligung 
kann innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes beim Bundesministerium für soziale Verwaltung 
angesucht werden . Die Bewill igung ist zu ertei len, wenn eine 
ausreichende Ausbildung für die betreffende Tätigkeit im 
Lehrkurs gewährleistet war . 

( 3 )  Eine vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes im In­
lande zurückgelegte Ausbildung für die im § 5 Abs . 3 ange­
führte Tätigkeit sowie eine hierüber abgelegte Prüfung ist 
als Ausbildung bzw . Diplomprüfung im Sinne dieses Bun­
desgesetzes anzuerkennen , sofern die Ausbildung in einem 
einschlägigen Lehrkurs zurückgelegt wurde , der mit Bewil l i ­
gung der Sanitätsbehörden abgehalten worden ist . Um die nach­
trägliche Erteilung der Bewi lligung kann innerhalb von sechs 
Monaten nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes beim Bundes­
mini sterium für soziale Verwaltung angesucht werden . Die 
Bewilligung ist zu erteilen , wenn eine ausreichende Aus­
bildung für die im § 5 Abs . 3 angeführte Tätigkeit im Lehr­
kurs gewährleistet war . 

§ 63 . ( 1 )  Au ßer den im § 62 genannten Personen sind unter 
den im Abs . 2 angeführten Voraussetzungen Personen zur Be­
rufsausübung berechtigt , die eine Tätigkeit der in den §§ 5 ,  
2 6 , 37 und 44 lit . a bis i angeführten Art im Zeitpunkt des 
Wirksamkeitsbeginnes dieses Bundesgesetzes berufsmäßig aus­
üben . 

( 2 )  Die im Abs . I genannten Personen haben sich binnen 
fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes zur 
Nachholung der theoretischen Kenntnisse einer ergänzenden 
Ausbildung zu unterziehen und aus den theoretischen Fächern 
eine Prüfung abzulegen . Diese Ausbildung hat im Rahmen eines 
bestehenden Dienstverhältnisses zu erfolgen . Kann nach Ablauf 
von fünf Jahren die erfolgreiche Ablegung der einschlägigen 
Prüfung nicht nachgewiesen werden, so dürfen die betreffenden 
Personen nur mehr eine im § 44 angeführte Tätigkeit ausüben . 
Bei den Personen , die eine der im § 44 angeführten Tätigkei­
ten ausgeübt haben , erlischt bei nicht fristgerechter erfolg­
reicher Ablegung der Prüfung die Berechtigung zur weiteren 
Berufsausübung . 

, . 

, . 
. 
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( 3 )  Von der Verpflichtung zur Ablegung einer Ergänzungs­
prüfung sind lediglich j ene Personen befreit ,  die eine Tätig­
keit der im § 26  Abs . 5 und 6 angeführten Art seit 1 .  Jänner 
1 9 5 5  im Zusammenhang mit einer einschlägigen Abteilung eines 
Krankenhauses ausüben, deren Leiter dem Lehrkörper einer 
mediz inischen Fakultät angehört . 

( 4 )  Zur Vorbereitung auf die gemäß Abs .  2 abzulegenden 
Prüfungen können an den Krankenpflegeschulen sowie an Schulen 
für die medizini sch-technischen Dienste und nach Maßgabe des 
Bedarfes auch an Anstalten , an denen keine derartigen Schulen 
bestehen, Ergänzungslehrgänge abgehalten werden . Die Abhal ­
tung derartiger Ergänzungslehrgänge bedarf der Bewilligung 
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung . Die Bewi l l i ­
gung i s t  zu erteilen, wenn Art und Umfang der einzurichtenden 
Lehrgänge eine ausreichende Vorbereitung für die gemäß Abs . 2 
abzulegenden Prüfungen gewährleisten . 

( 5 )  Personen , die nachweisen können, daß sie zur Vorbe­
rei tung auf die gemäß Abs . 2 abzulegende Prüfung mit der 
vorbereitenden Ausbildung vor dem 1 .  September 1 9 6 6  begonnen 
haben , sie aber noch nicht abschließen konnten, sind bei 
erfolgreicher Ablegung der Ergänzungsprüfung so zu behandeln, 
als ob sie diese Prüfung fristgerecht abgelegt hätten . Das 
ihnen ausgestellte Prüfungszeugnis ist als Nachweis im Sinne 
des Abs . 2 anzuerkennen .  

( 6 )  Eine nur auf einem der drei Fachgebiete des medizi­
nisch-technischen Fachdienstes erfolgreich absolvierte Ergän­
zungsausbildung ist als Ergänzungsausbildung gemä ß Abs . 2 
anzuerkennen , sofern die Ausbildung in einem Lehrgang zu­
rückgelegt wurde , der mit Bewilligung des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung abgehalten worden ist . Das darüber 
ausgestel lte Prüfungszeugnis ist als Nachweis im Sinne des 
Abs . 2 anzuerkennen . 

( 7 )  Die näheren Vorschri ften über die Einrichtung und die 
Dauer der Ergänzungslehrgänge , Art und Umfang der ergänzenden 
Ausbildung , die Durchführung der Prüfungen, die Bestellung 
und Zusammensetzung der Prüfungskommission, schließlich über 
Form und Inhalt der Zeugnisse sind nach Maßgabe der Erforder­
nisse der j eweiligen Berufe vom Bundesministerium für 
soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Unterricht durch Verordnung zu erlassen . 

§ 64 . Personen, die ihre Ausbildung für einen der 
die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fallenden Berufe 
den bisherigen Vorschriften begonnen haben , erwerben 
Berechtigung zur Ausübung dieses Berufes , wenn sie sie 
den bisher geltenden Vorschri ften erfolgreich beenden . 

unter 
nach 

die 
nach 
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§ 6 5 .  Die in den §§ 62  und 63 bezeichneten Personen haben 
sich binnen sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Bundesge­
setzes bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zur 
Ausstellung einer Bescheinigung über ihre Berechtigung zur 
weiteren Berufsausübung persönlich oder schriftlich zu mel­
den . In der Bescheinigung ist insbesondere die Tätigkeit 
festzuhalten , zu deren berufsmä ßiger Ausübung die betreffende 
Person befugt ist , und anzuführen, ob eine Ergänzungsprüfung 
im Sinne der Bestimmungen des § 63 abzulegen i st . 

§ 6 6 . Die vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes nach 
den j ewei l s  geltenden Vorschriften erteilten Berechtigungen 
zur Errichtung und zum Betriebe von Krankenpflegeschulen oder 
von medizinisch-technischen Schulen bleiben unter der Voraus­
setzung aufrecht , daß die Schulen im Zeitpunkt des Inkraft­
tretens dieses Bundesgesetzes tatsächlich betrieben werden . 

§ 67 . ( 1 )  Mit der Vollz iehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz bezüglich 
der §§ 13 , 1 6 ,  20 , 22 , 24 , 36 , 41 , 42 , 50 , 5 8  und 63 im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Unterricht und Kunst 
und bezüglich des § 1 2  a Abs . 3 sowie des § 49 Abs . 1 letzter 
Satz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Landesverteidigung betraut . 

( 2 )  Dieses Bundesgesetz tritt am 1 .  September 1 9 6 1  in 
Kraft . Die Durchführungsverordnungen können bereits von dem 
seiner Kundmachung nachfolgenden Tag an erlassen werden ; sie 
treten frühestens zugleich mit diesem Bundesgesetz in Kraft . 

§ 6 8 . ( 1 )  Die Änderung des Titel s ,  § 1 ,  § 3 ,  § 7 Abs . 5 
und 6 ,  § 1 2  Abs . 1 ,  § 12  a ,  § 14 Abs . 2 und 5 ,  § 1 8  Abs . 3 ,  
§ 1 9  a,  § 2 1 ,  § 37 Abs . 1 ,  § 41 Abs .  1 l it . h ,  § 42 , § 43 , § 
43 f Abs . 1 und 4 ,  § 43 i Abs .  1 ,  § 45 Abs . � ,  § 49 Abs . 1 ,  § 
5 1  l i t . i ,  § 52 Abs . 1 Z 1 ,  2 ,  3 und 6 samt Uberschrift , § 52  
Abs . 2 bis 9 ,  § 52  a Abs . 1 bis 5 samt Überschrift , § 5 2  b 
Abs .  1 und 2 samt Überschri ft , § 5 2  c samt Überschri ft , § 52  
d samt Überschri ft , § 53 Abs . 2 ,  § 54 Abs . 1 und 4 samt 
Überschrift , § 5 6  samt Überschrift , die Überschri ft des 2 .  
Hauptstückes des V .  Teiles , § 57 a samt Überschrift , § 57 b 
Abs . 1 ,  2 ,  5 und 6 samt Überschri ft , § 5 8 ,  § 60 und § 6 8  in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl . Nr . 872/ 1 9 9 2  treten mit 
1 .  Jänner 1 9 93 in Kraft . 

( 2 )  § 7 Abs . 3 ,  § 8 Abs . 1 ,  § 14  Abs . 3 ,  § 39  und § 43 e in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl . Nr . 872 / 1 9 9 2  treten mit 
1 .  September 1 9 9 3  in Kraft . 

, . 

, i 
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( 3 )  § 1 5  Abs . 3 ,  die Überschri ft des 1 1 1 . Tei les 
"Medi zinisch-technische Dienste " ,  das 1 .  Hauptstück ( §§ 2 5  
und 2 6 ) und das 2 .  Hauptstück ( §§ 2 7  bis 36 ) samt Überschrif­
ten sowie die Bezeichnungen " 3 . Hauptstück " ,  " 4 .  Hauptstück " 
und " 5 .  Hauptstück " samt Überschrift " Gemeinsame 
Bestimmungen" des 1 1 1 . Teiles , § 5 5 ,  § 5 7 ,  § 5 7  c und § 59  in 
der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBI . Nr . 8 7 2 / 1 9 9 2  treten 
mit Ablauf des 3 1 . Dezember 1 9 9 2  außer Kraft . 

( 4 )  § 9 Abs . 1 lit . a und Abs .  7 ,  § 5 2  Abs . 1 Z 4 und 5 ,  
§ 5 2  a Abs . 6 und § 52 b Abs . 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI . Nr . 8 7 2 / 1 9 9 2  treten gleichzeitig mit dem 
Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum ( EWR-Abkommen ) 
in Kraft . 

( 5 )  Eine Ausbildung in den gehobenen medizinisch-techni ­
schen Diensten kann bis spätestens 31 . August 1 9 9 3  in medi zi­
nisch-technischen Schulen nach den vor dem 1 .  September 1 9 9 2  
geltenden Regelungen des Bundesgesetzes betreffend die Regel ­
ung des Krankenpflegefachdienstes , der medizini sch-tech­
nischen Dienste und der Sanitätshil fsdienste begonnen werden . 
Die Bestimmungen über die mediz inisch-technischen Schulen 
gelten in diesem Fall bis 31 . August 1 9 9 6  weiter mit der 
Maßgabe , daß Schüler ( innen ) ,  die eine Wiederholungsprüfung 
auch nur in einem Fach nicht bestanden haben , ihre Ausbildung 
unter Berücksichtigung der bisherigen Ausbildungsinhalte nach 
den Bestimmungen des MTD-Gesetzes , BGBI . Nr . 460/ 1 9 9 2 ,  fort­
zusetzen haben . Über die Anrechnung der Ausbildungsinhalte 
entscheidet die Aufnahmekommission . 

( 6 )  Personen , die ihre Ausbildung im physiotherapeuti­
schen Dienst , im Diät- und ernährungsmedizinischen Beratungs­
dienst ,  im ergotherapeutischen Dienst oder im 
logopädisch-phoniatrisch-audiologi schen Dienst gemäß dem 
Bundesgesetz betreffend die Regelung des Krankenpflegefach­
dienstes , der medizini sch-techni schen Dienste und der Sani ­
tätshilfsdienste erfolgreich absolviert haben , dürfen ihren 
Beruf freiberuflich mit einer Bewilligung des auf Grund des 
Berufssitzes zuständigen Landeshauptmannes ausüben . Diese ist 
zu erteilen , wenn der ( die ) Bewerber ( in )  innerhalb der letz­
ten zehn Jahre den betreffenden Beruf befugtermaßen durch 
zwei Jahre vollbeschäftigt gemäß § 52 Abs . 4 leg . cit . ausge­
übt hat . 

( 7 )  Der I .  Teil der Verordnung betreffend die Ausbildung 
und Prüfung in den medizinisch-technischen Diensten 
( Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die medizinisch-techni ­
schen Dienste ) ,  BGB1 . Nr . 5 6 0/1974 , samt Anlagen 1 bis 9 gilt 
als Bundesgesetz bis zum Ablauf des 3 1 . August 1 9 9 6  weiter . 
Gleiches gilt für § 63 dieser Verordnung hinsichtl ich der 
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gehobenen medizinisch-technischen Dienste . Dieses Bundesge­
setz gilt für j ene Ausbildungen, die nach den vor dem 1 .  
September 1 9 9 2  geltenden Regelungen des Bundesgesetzes be­
tref fend die Regelung des Krankenpflegefachdienstes , der 
medizinisch-technischen Dienste und der Sanitätshilfsdienste 
begonnen wurden . 

( 8 )  Verfahren gemä ß §§ 7 Abs . 5 ,  43 f Abs . 1 und 57 b 
Abs . 2 ,  die am 3 1 . Dezember 1 9 9 2  beim Bundesminister für 
Gesundheit , Sport und Konsumentenschutz anhängig sind ,  s ind 
ab 1 .  Jänner 1 9 9 3  durch den örtlich zuständigen 
Landeshauptmann fortzusetzen . Anhängige Verfahren gemäß 
§§ 5 2  a ,  52 b und 52 d sind vom Bundesmini ster für 
Gesundheit , Sport und Konsumentenschutz fortzusetzen und 
abzuschließen . 

· . 
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Übergangs- und Inkrafttretensbestimmungen der 

Novel le BGB1 . Nr . 449/1990 

Artikel 1 Z 11 : § 44 lit . b entfällt . 

Artikel 1 1 : 

( 1 )  Dieses Bundesgesetz tritt 

1 .  hinsichtlich Artikel 1 Z 11 mit 1 .  Jänner 1 9 9 6 ,  

2 .  hinsichtlich der übrigen Bestimmungen des Artikels 1 mit 

dem der Kundmachung folgenden Tag in Krat . 

( 2 )  Der Landeshauptmann hat Personen, die vor dem 1 .  Juli 

1 9 9 0  bereits eine mindestens zehnj ährige Berufstätigkeit als 

Stationsgehil fen ausgeübt und das 50 . Lebensj ahr vol lendet 

haben, nach Absolvierung der gemäß § 53 h Abs . 2 Z 2 

festzusetzenden Ergänzungsausbildung auch ohne Ablegung einer 

Prüfung gemäß § 43 g die Berechtigung zur Berufsausübung als 

Pflegehelfer zu erteilen .  

( 3 )  Soweit dies im Fal le eines Mangels an Pflegehel fern 

erforderlich ist , hat der Landeshauptmann auf Antrag des 

Rechtsträgers einer unter ärztlicher Lei tung oder Aufsicht 

stehenden Kranken- oder Pflegeanstalt Personen , die am 3 1 . 

Dezember 1 9 9 5  den Beruf als Stationsgehil fen ausüben und ein 

gemä ß § 49 ausgestelltes Zeugnis besitzen , die weitere 

Berufsausübung im bisherigen Umfang , längstens j edoch bis 3 1 . 

Dezember 1 9 9 7 ,  zu erteilen . 

( 4 )  Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 

Bundeskanzler betraut . 
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ANLAGE 
zu § 52 Abs . 1 

Diplome , Prüfungszeugnisse und sonstige Befähigungsnachweise der 
übrigen Vertragsparteien des Europäischen Wirtschaftsraumes 

a )  in Deutschland : 

- das von den zuständigen Behörden ausgestellte Z eugnis über die 
staatliche Prüfung in der Krankenpflege , 

- die Bescheinigungen der zuständigen Behörden der Bundesrepublik 
Deutschland über die Gleichwertigkeit der nach dem 8 .  Mai 1 94 5  
von den z uständigen Behörden der Deutschen Demokratischen Repu­
blik ausgestellten Ausbildungsnachweise und der unter dem ersten 
Gedankenstrich aufgeführten Nachweise ; 

b )  in Belgien : 

, , 

" brevet d ' hospitalier ( ere ) /verpleegassitent ( e ) "  ( Diplom eines 
Krankenhaushil fspflegers/einer Krankenhaushil fsschwester ) ,  ausge­
stellt vom Staat , vom staatlichen oder staatl ich anerkannten 
Schulen, 

- " brevet d ' infirmier ( ere ) hospital ier ( ere ) /ziekenhui sverpleger 
( -verpleegster ) "  ( Diplom eines Krankenhauspflegers/einer Kranken­
hausschwester ) ,  ausgestellt vom Staat , von staatlichen oder 
staatlich anerkannten Schulen , 

- " diplöme d ' infirmier ( ere ) gradue ( e )  hospitalier ( ere ) /gegradueerd 
z iekenhui sverpleger ( -verpleegster ) "  ( Diplom eines akademisch ge­
prüften Krankenhauspflegers/einer akademisch geprüften Kranken­
hausschwester ) ,  ausgestellt vom Staat , von staatlichen oder 
staatlich anerkannten höheren Fachschulen; 

c )  in Dänemark : 

" sygeplej erske " -Dip1om,  ausgestellt von den vom 
" Sundhedsstyrelsen " ( Staatliches Gesundheitsamt ) anerkannten 
Krankenpflegeschulen ; 

d )  Frankenreich : 

" diplöme d ' Etat d ' infirmier ( ere ) "  ( staatliches Diplom eines Kran­
kenpflegers/einer Krankenschwester ) ,  ausgestellt vom Ministerium 
für Gesundheitswesen ; 

e )  in I rland : 

Z eugnis e iner ( eines ) " Registered General Nurse" , ausgestellt von 
" An Bord Altranais " ( Nursing Board ) ;  
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f )  in I talien : 

" diploma di infermiere professionale " , ausgestellt von staatlich 
anerkannten Schulen; 

g )  in Luxemburg : 

staatliches Diplom eines " infirmier" ( Krankenpfleger/Kranken­
schwester ) , 
staatliches Diplom eines " infirmier hospitalier gradue " 
( akademisch geprüfter Krankenhauspfleger/akademisch geprüfte 
Krankenhausschwester ) ,  

ausgestellt vom Minister für Gesundheitswesen auf Grund des 
Beschlusses des Prüfungsausschusses ; 

h )  in den Niederlanden : 

- die Diplome " verpleger A " , " verpleegster A " , "verpleegkundige A " , 
- das Diplom " verpleggkundige MBOV " ( Middelbare Beroepsopleiding 

Verpleegkundige ) ,  
- das Diplom "verpleegkundige HBOV " ( Hogere Beroepsopleiding Ver­

pleegkundige ) , 

ausgestellt von einer der von der ö ffentlichen Verwaltung ernannten 
Prüfungskommissionen ; 

i )  im Vereinigten Königreich : 

" Statement of Registration as a Registered General Nurse " in Teil I 
des Registers , das vom "Uni ted Kingdom Central Council for Nursing , 
Midwi fery and Health Vi siting " geführt wird ; 

j )  in Griechenland : 

- " To diploma Adelfis Nosokomas tis Anoteras Scholis Adelfon Noso­
komon" ( Krankenschwester - /Krankenpflegerdiplom für allgemeine 
P flege der höheren Fachschule für Krankenschwestern/Kranken­
pfleger , die für die allgemeine P flege verantwortlich sind ) ,  be­
scheinigt vom Ministerium für Soziale Dienste oder vom Ministeri­
um für Gesundhei t ,  Vorsorge und soziale Sicherheit , oder 

- " To ptychio Nosokomoy toy Tmimatos Adel fon Nosokomon ton Parai ­
atrikon Scholon ton Kentron Anotera Technikis kai Epangelmatikis 
Ekpaidefsi s "  ( Krankenschwestern-/ Krankenpflegerabschluß der Kran­
kenpflegeabteilung der paramedi zinischen Schulen der Einrichtun­
gen für fachtheoretische und berufspratische Ausbildung ) ,  ausge­
stellt vom Mini sterium für Bildung und Kultusfragen , oder 

- " To ptychio nosilefti i nosileftrias ton Technologikon 
Ekpaideftikon Idrymaton" ( T . E . I . ) 
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( Krankenschwestern- jKrankenpflegerabschluß der Anstalten für 
fachtheoretischen Unterricht ) des Ministeriums für Bildung und 
Kultusfragen , oder 

- " To ptychio tis Anotatis Nosileftikis tis Scholis Epangelmaton 
Ygeias , Tmima Nosileftikis toy Paneptistimioy Athinon" 
( Krankenschwestern-jKrankenpflegerabschluß der Fakultät für Ge­
sundheitswissenschaften , Abtei lung Krankenpflege der Universität 
Athen ) ;  

k )  in Spanien : 

" Titulo de Diplomado en Enfermeria"  ( Universitätsdiplom für Kran­
kenpflege ) ,  ausgestellt vom Ministerium für Unterricht und Wissen­
schaft oder vom Rektor einer Universität ; 

1 )  in Portugal : 

" Diploma do curso de enfermagem geral " ( al lgemeines Krankenpflege­
diplom ) , ausgestellt von staatlich anerkannten Schulen und regist­
riert von der zuständigen Behörde . 

m )  in Finnland : 

" Diplom " sairaanhoitaj ajsj ukskötare " oder " terveyedenhoitaj aj häl ­
sovardare " ,  ausgestellt von einer Krankenpflegeschule ; 

n )  in Island : 
, 

" prof i hj ukrunarfraedum fra Haskola I slands " ( Diplom der Kranken­
pflegeabtei lung der medizinischen Fakultät der Universität 
I Slands ) ;  

0 )  in Liechtenstein : 

Die in einem anderen Staat , für den diese Richtlinie gilt , ausge­
stellten und in diesem Artikel aufgeführten Diplome , Prüfungs­
zeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise; 

p )  in Norwegen : 

II bevis for bestatt sykepleiereksamen" ( Diplom in allgemeiner Kran­
kenpflege ) ausgestellt von einer Krankenpflegeschule; 

q )  in Schweden : 

Diplom II sj uksköterska " ( Hochschulzeugnis in allgemeiner Kranken­
pflege ) ,  ausgestellt von einer Fachschule für Krankenpflege ; 
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r )  in der Schweiz :  

" diplomierte Krankenschwester für allgemeine Krankenpflege/ diplom­
ierter Krankenpfleger für allgemeine Krankenpflege/infirmiere 
diplömee en soins generaux - infirmier diplöme en soins 
generaux/infermiera diplomata in cure general i - infermiere diplo­
mato in cure general i " , ausgestellt von der zuständigen Behörde . 

402/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 117 von 182

www.parlament.gv.at



Entwurf eines Bundesgesetzes über 

Gesundheits- und Krankenp flegeberufe 

( Gesundheits- und Krankenpf legegesetz - GuKG ) 

Allgemeine Bestimmungen 

Berufspflichten 

Pflegedokumentation 

Verschwiegenheitspflicht 

Berufsausweis 

Inhaltsübersicht 

1 .  Hauptstück 

2 .  Hauptstück 

§§ 

Gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenp f lege 

Berufsbild 

Berufsbezeichnungen 

1 .  Abschnitt 

Allgemeines 

2 .  Abschnitt 

Tätigkeit sbereich 

1 - 3 

§ 4 

§ 5 

§ 6 

§ 7 

§ 8 

§ 9 

§ 1 0  Eigenverantwortlicher Tätigkeitsbereich 

Mitverantwortlicher Tätigkeitsbereich 

Interdisziplinärer Tätigkeitsbereich 

Erweiterte und spezielle Tätigkeitsbereiche 

Kinder- und Jugendlichenpflege 

Psychiatrische Krankenpflege 

§§ 1 1  - 1 3  

§ 1 4  

§ 1 5  

§ 1 6  

§ 1 7  

402/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)118 von 182

www.parlament.gv.at



Intensivpflege 

Pflege im Operationsbereich 

Kardiotechnischer Dienst 

- 2 -

3 .  Abschni tt 

Beruf sberechtigung 

Berufsberechtigung 

Qualifikationsnachweise - Inland 

Quali fikationsnachweise - EWR 

Quali fikationsnachweise - au ßerhalb des EWR 

Nostrifikation 

Ergänzungsausbildung und- prü fung 

Fortbildung bei Ausbildung au ßerhalb des EWR 

Berufsausübung 

Freiberufliche Berufsausübung 

Vorübergehende freiberu flichen Berufsausübung - EWR 

Werbeverbot 

Zurücknahme der Berufsberechtigung 

4 .  Abschnitt 

Ausbildung 

Ausbildung in der allgemeinen Gesundheits- und 

Krankenpflege 

Verkürzte Ausbildung im Rahmen eines Dienstverhältnisses 

Verkürzte Ausbildung für Sani tätsunteroffiziere 

§§ 23 

§ 1 8  

§ 1 9  

§ 2 0  

§ 2 1  

§ 2 2  

- 2 4  

§ 2 5  

§ 2 6  

§ 2 7  

§ 2 8  

§ 2 9  

§ 30 

§ 3 1  

§ 3 2  

§ 33  

Verkürzte Ausbildung nach einer spe ziellen Grundausbildung 

Verkürzte Ausbildung für Hebammen 

§ 3 4  

§ 3 5  

§ 3 6  

§ 3 7  

§ 3 8  

§ 3 9  Verkürzte Ausbildung für Ärzte 

Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege 

Schul leitung 

Schulordnung 

Schülervertretung 

§§ 40 - 4 1  

§ 4 2  

§ 4 3  

§ 4 4  

Aufnahme i n  eine Schule für Gesundheit- und Krankenpflege § 4 5  

. .  
402/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 119 von 182

www.parlament.gv.at



· . 

Aufnahmekommission 

Ausschluß von der Ausbi ldung 

Ausbi ldungsinhalt 

Ausbi ldungsverordnung 

Prüfungen 

Prüfungskommission 

Anrechnung von Prüfungen 

Diplom 

Prüfungsverordnung 

Fortbildung 

- 3 -

Spezielle Schulung - intravenöse Inj ektionen 

Fortbildungsverordnung 

Sonderausbi ldungen 

Sonderausbi ldung 

Sonderausbi ldung 

Sonderausbildung 

Sonderausbildung 

Sonderausbi ldung 

in 

in 

in 

in 

im 

der 

der 

der 

der 

5 .  Abschnitt 

Sonderausbildungen 

Kinder- und Jugendlichenpflege 

psychiatrischen Krankenpflege 

Intensivpflege 

Pflege im Operationsbereich 

kardiotechnischen Dienst 

Sonderausbildung für Lehraufgaben 

Sonderausbi ldung für Führungsaufgaben 

Sonderausbildungsverordnung 

6 .  Abschni tt 

Spez iel l e  Grundausbildungen 

Spezielle Grundausbildungen 

Grundausbi ldung in der Kinder- und Jugendlichenpflege 

Grundausbildung in der psychiatrischen Krankenpflege 

§ 4 6  

§ 47 

§ 48 

§ 49 

§ 50 

§ 5 1  

§ 5 2  

§ 5 3  

§ 5 4  

§ 5 5  

§ 5 6  

§ 57 

§ 58 

§ 59 

§ 60 

§ 6 1  

§ 62 

§ 63  

§ 64  

§ 6 5  

§ 6 6  

§ 6 7  

§ §  6 8  6 9  

§ §  7 0  - 7 2  

402/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)120 von 182

www.parlament.gv.at



Beru f sbild 

Beru fsbezeichnung 

Tätigkeitsbereich 

Beruf sberechtigung 

- 4 -

3 .  Hauptstück 

Pflegehi l fe 

1 .  Abschni tt 

Allgemeines 

2 .  Abschnitt 

Beru fsberecht igung 

Quali fikationsnachwei s  - Inland 

Qua l i fikationsnachweis - EWR 

Qauli fikationsnachweis - au ßerhalb des EWR 

Beruf sausübung 

Zurücknahme der Berufsberechtigung 

3 .  Abschni tt 

Ausbildung 

Ausbi ldung in der P flegehil fe 

Pflegehil fe lehrgänge 

Lehrgangsleitung 

Aufnahme in einen Pflegehil felehrgang 

Ausschluß von der Ausbi ldung 

Ausbi ldungs inhalt 

Prüfungen 

Prüfungskommission 

Anrechnung von Prüfungen 

Zeugnis 

Zusatzschulungen 

Ausbildung s - und Prüfungsverordnung 

§ 73 

§ 7 4  

§ 7 5  

§ 7 6  

§ 77 

§ 78  

§ 7 9  

§ 80 

§ 8 1  

§ 8 2  

§ §  83  - 84 

§ 8 5  

§ 8 6  

§ 8 7  

§ 8 8  

§ 8 9  

§ 9 0  

§ 9 1  

§ 9 2  

§ 9 3  

§ 9 4  

, . 

402/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 121 von 182

www.parlament.gv.at



· . 

- 5 -

4 .  Haupt stück 

Strafbestimmungen 

Schluß - und Übergangsbestimmungen 

I nkrafttreten 

Vol l z iehung 

§ 9 5  

§ §  9 6  - 1 0 6  

§ 1 0 7  

§ 1 0 8  

402/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)122 von 182

www.parlament.gv.at



- 6 -

1 .  Hauptstück 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 .  Gesundheits- und Krankenpflegeberufe sind : 

1 .  der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege und 

2 .  die P flegehi l fe . 

§ 2 .  ( 1 )  Diese Berufe dürfen berufsmäßig nur nach Maßgabe 

dieses Bundesgesetzes ausgeübt werden . 

( 2 )  Die Ausübung der unter dieses Bundesgesetz fal lenden Tätig­

keiten im Rahmen anderer als der durch dieses Bundesgesetz oder 

durch sonstige gesetzliche Vorschri ften auf dem Gebiete des Gesund­

hei tswesens geregelten Berufe , die Führung anderer a l s  der gesetz ­

lich zugelassenen Berufsbezeichnungen , d i e  Führung gesetzlicher oder 

verwechslungsfähiger anderer Berufsbezeichnungen durch hiezu nicht 

berechtigte Personen i s t  verboten . 

§ 3 .  ( 1 )  Auf die berufsmä ßige Ausübung dieser Berufe findet die 

Gewerbeordnung 1 9 9 4  keine Anwendung . 

( 2 )  Hi l felei stungen in der Nachbarschafts- , Famil ien- und 

Haushaltshi l fe ,  ferner die der Gewerbeordnung 1 9 9 4  unterliegenden 

Tätigkeiten der FUßpflegerinnen/Fu ßpfleger , Kosmetikerinnen/Kosme­

tiker und Masseurinnen/Masseure werden durch dieses Bundesgesetz 

nicht berührt . 

( 3 )  Das Ärztegesetz 1 9 84 , BGBI . Nr . 373 , das MTD-Gesetz ,  BGBI . 

Nr . 4 6 0 / 1 9 9 2 ,  das Hebammengesetz , BGBI . Nr . 3 1 0 / 1 9 9 4 , in ihrer 

j eweil s  geltenden Fassung , werden durch dieses Bundesgesetz nicht 

berührt . 

· , 
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Berufspflichten 

§ 4 .  ( 1 )  Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe 

haben ihren Beruf ohne Unterschied der Person gewissenhaft auszu­

üben . Sie haben das Wohl und die Gesundheit der Patienten und Kli ­

enten unter Einhaltung der hiefür geltenden Vorschriften und nach 

Maßgabe der fachl ichen und wissenschaftlichen Erkenntnisse und Er­

fahrungen zu wahren . 

( 2 )  Sie dürfen im Notfall ihre fachkundige Hil fe nicht verwei -

gern . 

Pflegedokumentation 

§ 5 .  ( 1 )  Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe 

haben bei Ausübung ihres Beru fes alle von ihnen gesetzten gesund­

hei t s - und krankenpflegerischen Ma ßnahmen zu dokumentieren . 

( 2 )  Über Ma ßnahmen gemäß Abs . 1 sind den davon betroffenen 

Patienten oder Klienten oder deren gesetz lichen Vertretern alle Aus­

künfte zu ertei len . 

( 3 )  Die Dokumentation hat insbesondere die Pflegeanamnese , 

Pflegediagnose , P f legeplanung und die Pflegemaßnahmen zu enthalten 

und i st in die Krankengeschichte einzubinden . Den betroffenen Pat i ­

enten oder Klienten oder deren gesetzlichen Vertretern i s t  auf 

Verlangen E insicht zu gewähren .  

( 4 )  Bei freiberufl icher Berufsausübung ( §  30 ) sind die Auf ­

zeichnungen sowie die sonstigen der Dokumentation dienlichen Unter­

lagen mindestens zehn Jahre aufzubewahren . Im Falle des Abl ebens 

während oder nach Beendigung der freiberuflichen Berufsausübung sind 

sämtliche Aufzeichnungen von der örtlich zuständigen Bezirksver­

waltungsbehörde zu übernehmen und zur all fälligen Einsichtnahme 

aufzubewahren . Sofern die Patienten oder Klienten durch eine andere 

zur f reiberuflichen Berufsausübung im gehobenen Dienst für Gesund­

heit s - und Krankenpflege berechtigte Person wei terbet reut werden , 

kann die Dokumentation durch diese weitergeführt werden . 
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Verschwiegenheitspflicht 

§ 6 .  ( 1 )  Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe 

sind zur Verschwiegenheit über alle ihnen in Ausübung ihres Berufes 

anvertrauten oder bekannt gewordenen Tatsachen und Geheimni sse ver­

pflichtet . 

( 2 )  Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht , wenn 

1 .  die durch die O ffenbarung des Geheimnisses bedrohte Person 

die Angehörige/den Angehörigen eines Gesundheits- und Kran­

kenpflegeberufes von der Geheimhaltung entbunden hat oder 

2 .  die Offenbarung des Geheimnisses nach Art und Inhalt durch 

ein öffentliches Interesse , insbesondere durch Interessen 

der ö f fent l ichen Gesundheitspflege oder der Rechtspflege , 

gerechtfertigt ist oder 

3 .  Mitteilungen der Angehörigen/des Angehörigen eines Gesund ­

heits- und Krankenpflegeberufes über die Versicherte/den 

Versicherten an Träger der Sozialversicherung und Kranken­

anstalten zum Zweck der Honorarabrechnung , auch im automa­

tionsunterstütz ten Verfahren , erforderl ich sind . 

( 3 )  AU ßer im Fal le einer behördlichen Anfrage nach Abs . 2 Z 2 

können Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberu fe eine Er­

klärung darüber , ob ein Interesse der öf fentlichen Gesundheitspflege 

an der O f fenbarung des Geheimnisses vorl iegt , von der Bezirksverwal ­

tungsbehörde verlangen . 

Berufsausweis 

§ 7 .  ( 1 )  Personen , die zur Ausübung eines Gesundheits- und 

Krankenpflegeberufes berechtigt sind , ist auf Antrag von der nach 

dem Wohnsi t z  der Antragstellerin/des Antragstellers zuständigen 

Bez irksverwaltungsbehörde ein mit e inem Lichtbi ld versehener Berufs­

auswei s  auszustel len . 

# • 
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( 2 )  Der Auswei s  hat zu enthalten : 

1 .  die Beruf sbezeichnung , 

2 .  den Vor- und Famil iennamen sowie den Geburtsnamen , 

3 .  Datum und Ort der Geburt und 

4 .  die Staatsangehörigkeit . 

( 3 )  Der Bundesmini ster für Gesundheit , Sport und Konsumenten­

schutz hat nähere Bestimmungen über Form und Inhalt der Berufsaus­

weise durch Verordnung festzulegen . 

2 .  Hauptstück 

Gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenp flege 

1 .  Abschnitt 

Allgemeines 

Berufsbild 

§ 8 .  ( 1 )  Der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege 

ist Tei l der gesundheits fördernden , präventiven , diagnosti schen , 

therapeutischen und rehabilitativen Maßnahmen zur Erhaltung oder 

Wiederherstel lung der Gesundheit und zur Verhütung von Krankhei ten 

im intra- und extramuralen Bereich . 

( 2 )  Er umfaßt die Pflege und Fürsorge bei körperl ichen und 

mentalen Erkrankungen , die Förderung der Gesundheit und die Ver­

hinderung von Krankheiten , die Betreuung behinderter Personen aller 

Altersstufen sowie die pflegerische Mitwirkung an der Rehab i l i ta­

tion . 

( 3 )  Die angeführten Tätigkeiten beinhalten die Mitarbei t  bei 

diagnostischen und therapeuti schen Verrichtungen auf ärztliche An­

ordnung . 
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Berufsbezeichnungen 

§ 9 .  ( 1 )  Personen , die aufgrund dieses Bundesgesetzes eine 

Ausbi ldung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege 

erfolgreich absolviert haben , sind berechtigt , die Berufsbezeichnung 

" Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester " / " Diplomierter 

Gesundheits- und Krankenpfleger " zu führen . 

( 2 )  Personen , die eine Sonderausbildung gemäß § 5 8  oder einen 

Fortbildungskurs gemäß § 55 Abs . 1 Z 3 erfolgreich absolviert haben , 

sind berechtigt , nach der Beru fsbezeichnung gemäß Abs . 1 die 

absolvierte Fachrichtung in Klammer als Zusatzbezeichnung anzufügen . 

( 3 )  Abweichend von Abs . 2 sind Personen , die eine Sonderaus­

bildung im kardiotechnischen Dienst erfolgreich absolviert haben , 

berechti gt , die Berufsbezeichnung " Diplomierte Kardiotechnikeri n " / 

" Diplomierter Kardiotechniker " zu führen . 

( 4 )  Personen , die nach dem Krankenpflegegesetzes , BGBI . 

Nr . 1 0 2 / 1 9 6 1 , in der Fassung BGBI . Nr . 572/ 1 9 9 2 , berechtigt waren , 

die Beru fsbezeichnung " Diplomierte Krankenschwester " / " Dip1omierter 

Krankenpfleger " zu führen , sind berechtigt , wahlweise diese Berufs­

bezeichnung oder die in Abs . 1 genannte Berufsbezeichnung zu führen . 

( 5 )  Personen , die nach diesem Bundesgesetz eine spezielle 

Grundausbi ldung in der Kinder- und Jugendlichenpflege oder nach dem 

Krankenpflegegesetz eine Ausbi ldung in der Kinderkranken- und Säug­

l ingspf l ege erfol reich absolviert haben , sind berechtigt , die Be­

rufsbezeichnung " Diplomierte Kinderkrankenschwester " /  " Diplomierter 

Kinderkrankenpfleger " zu führen . 

( 6 )  Personen , die nach d iesem Bundesgesetz eine spezielle 

Grundausbi l dung i n  der psychiatrischen Krankenp flege oder nach dem 

Krankenpf l egegesetz eine Ausbildung in der psychiatrischen Kranken­

pflege erfolgreich absolviert haben , sind berechtigt , die Berufs­

bezeichnung " Diplomierte psychiatri sche Krankenschwester " /  " Diplo­

mierter psychiatrischer Krankenpfleger " zu führen . 

, , 
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( 7 )  Staatsangehörige einer Vertragspartei des Abkommens über 

den Europäi schen Wirtschaftraum ( EWR-Abkommen ) ,  die aufgrund dieses 

Bundesgesetzes zur Ausübung des gehobenen Dienstes für Gesundheits­

und Krankenpflege berechtigt sind ( §  2 1 ) ,  dürfen die im Heimat- oder 

Herkunftsstaat gültigen rechtmäßigen Ausbildungsbezeichnungen bzw . 

deren Abkürzung führen , sofern diese 

1 .  nicht mit der Berufsbezeichnung gemäß Abs . 1 identi sch sind 

und nicht mit einer Bezeichnung verwechselt werden können , 

die in Österreich eine zusätzliche Ausbi ldung voraussetzt 

und 

2 .  neben der Ausbildungsbezeichnung Name und Ort der Lehran­

stalt oder des Prüfungsausschusses , die/der diese Ausbil­

dungsbezeichnung verliehen hat , angeführt werden . 

( 8 )  Die Führung einer Berufs- oder Ausbildungsbezeichnung gemäß 

Abs . 1 bis 7 oder die Führung anderer verwechselbarer Berufs- und 

Ausbi ldungsbezeichnungen durch hiezu nicht berechtigte Personen ist 

verboten . 

2 .  Abschnitt 

Tät igkeitsbereich 

Eigenverantwortlicher Tätigkeitsbereich 

§ 1 0 . Die Ausübung des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und 

Krankenpflege umfaßt die eigenverantwort l iche Planung , Organisation , 

Durchführung und Kontrol le aller pflegeri schen Maßnahmen im intra ­

und extramuralen Bereich , die Gesundheitsförderung und -beratung im 

Rahmen der Pflege , die Pflegeforschung , die Leitung und Lehre im 

Rahmen der Pflege sowie die Durchführung admini strativer Aufgaben im 

Rahmen der Pflege . Hiezu zählen insbesondere : 

1 .  Einschätzung der Pflegebedürfnisse und des Grades der Pfle­

geabhängigkeit des Patienten oder Klienten sowie Feststel ­

lung und Beurteilung der zur Deckung dieser Bedürfnisse zur 

Ver fügung stehenden Ressourcen , 

2 .  Planung der P flege und Festlegung von Z ielen , Entscheidung 

über zu treffende Ma ßnahmen , 
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3 .  Durchführung sämtlicher Pflegema ßnahmen , 

4 .  Dokumentation des Pflegeprozesses , 

5 .  Auswertung der Resultate der Pflegemaßnahmen , 

6 .  Anleitung und Begleitung der Schülerinnen und Schüler im 

Rahmen der Ausbi ldung und 

7 .  Information über Krankheitsvorbeugung und Anwendung von 

gesundheits fördernden Maßnahmen im Rahmen der Pflege . 

Mitverantwort licher Tätigkeitsbereich 

§ 1 1 . ( 1 )  Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits­

und Krankenpflege sind berechtigt , diagnostische und therapeutische 

Maßnahmen nach ärztlicher Anordnung durchzuführen . 

( 2 )  Die zur Anordnung berechtigte Ärztin/der zur Anordnung 

berechtigte Arz t  trägt die Verantwortung für die Anordnung , der/die 

Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundhei ts- und Krankenpflege 

trägt die Verantwortung für die Durchführung der angeordneten Tätig­

kei t . 

( 3 )  Im mitverantwortlichen Tätigkeit sbereich hat j ede ärztliche 

Anordnung vor Durchführung der entsprechenden Maßnahme schri ftlich 

im Rahmen der Krankengeschichte zu erfolgen . Die erfolgte Durch­

führung ist durch die Angehörige/den Angehörigen des gehobenen 

Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege durch deren/dessen 

Unterschri f t  zu bestätigen . 

§ 1 2 . Der mitverantwortliche Tätigkeitsbereich umfaßt 

insbesondere : 

1 .  Vorbereitung und Verabreichung von subkutanen und intramus­

kulären I nj ektionen , 

2 .  Vorberei tung und Anschluß von Infusionen , ausgenommen 

Transfusionen , 

3 .  Blutentnahme aus der Vene und aus der Kapil lare ,  

4 .  Setzen von transurethralen Blasenkathetern zur Harnablei­

tung , Instillat ion und Spülung und 

5 .  Durchführung von Darmeinläu fen . 

# • 
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§ 13 . Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und 

Krankenpflege s ind im Rahmen des mitverantwortl ichen Tätigkeits­

bereiches berechtigt , intravenöse Inj ektionen vorzubereiten und zu 

verabreichen , sofern sie eine spezielle Schulung gemä ß § 5 6  erfolg­

reich absolviert haben . 

Interdiszipl inärer Tätigkeitsbereich 

§ 1 4 . ( 1 )  Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits­

und Krankenpflege tragen in den Bereichen , die sowohl die Gesund­

heit s - und Krankenpflege als auch andere Disziplinen des Gesund­

heitswesens betref fen , das Vorschlags- und Mitentscheidungsrecht 

sowie die Durchführungsverantwortung für alle pflegeri schen 

Maßnahmen . 

dere : 

( 2 )  Der interdisziplinäre Tätigkeitsbereich umfa ßt insbeson-

1 .  Mitwirkung bei Ma ßnahmen zur Verhütung von Krankhei ten und 

Unfäl len sowie zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit , 

2 .  Vorbereitung des Patienten oder Klienten und seiner Angehö­

rigen auf die Entlassung aus der Krankenanstalt und H i l fe ­

stellung bei der Weiterbetreuung z u  Hause oder in anderen 

Gesundheitseinrichtungen , 

3 .  Gesundheitsberatung und 

4 .  Beratung und Sorge für rehabi litative Betreuung während und 

nach einer physi schen oder psychischen Erkrankung . 

Erwei terte und speziel le Tätigkeitsbereiche 

§ 1 5 .  ( 1 )  Der erweiterte Tätigkeitsbereich umfaßt die Ausübung 

von Spezial - ,  Lehr- oder Führungsaufgaben . 

( 2 )  Spezialaufgaben s ind : 

1 .  die Kinder- und Jugendl ichenpflege , 

2 .  die psychiatrische Krankenpflege , 

3 .  die Intensivpflege , inklusive Anästhesie und Dialyse , 

4 .  die P flege im Operationsbereich und 

5 .  der kardiotechnische Dienst . 
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( 3 )  Z u r  Ausübung von Tätigkeiten gemäß Abs . 1 sind nur Personen 

berechtigt , die die entsprechende Sonderausbildung gemä ß § 58 er­

folgreich absolviert haben . 

( 4 )  Personen , die eine spezielle dreij ährige Grundausbildung in 

der Kinder- und Jugendlichenpflege gemäß § 68 oder in der psychiat­

rischen Krankenpflege gemäß § 70 erfolgreich absolviert haben , 

dürfen ausschließlich Spezialaufgaben gemäß Abs . 2 Z 1 oder 2 

ausüben . 

( 5 )  Eine spezielle Grundausbildung gemä ß § 67 bi s 72 berechtigt 

nicht zur Ausübung der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege . 

Kinder- und Jugendlichenpflege 

§ 1 6 .  Die Kinder- und Jugendlichenpflege umfaßt die Betreuung 

und P flege bei Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter bis zum 

vol lendeten 1 8 . Lebensj ahr , die Pflege und Ernährung von gesunden 

Neugeborenen und Säuglingen . 

Psychiatrische Krankenpflege 

§ 1 7 . ( 1 )  Die psychiatri sche Krankenpflege umfaßt die Betreuung 

und P flege von psychisch Kranken und geistig Behinderten . 

( 2 )  Hiezu zählen insbesondere : 

1 .  Betreuung und P flege sowohl im stationären a l s  auch im 

extramuralen ambulanten , teilstationären und komplementären 

Bereich sowie Assistenz bei medizinischen Maßnahmen von akut 

und chroni sch p sychisch kranken Erwachsenen , von Kindern und 

Jugendlichen , von Patienten im höheren Lebensalter , von 

gei stig Behinderten , von Patienten mit Abhängigkeitser­

krankungen , von psychisch kranken Insassen des Straf - und 

Maßnahmenvoll zuges , 

2 .  therapeutische Beschäftigung mit psychi sch Kranken und 

gei stig Behinderten , 

, . 
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3 .  therapeutische Gesprächsführung mit psychisch Kranken und 

geistig Behinderten , 

4 .  psychosoziale Betreuung , 

5 .  Übergangspflege und 

6 .  Nachbetreuung . 

Intensivp flege 

§ 1 8 . ( 1 )  Die Intensivpflege , einschließlich Anästhesie und 

Dialyse , umfaßt die Betreuung und P flege von Schwerstkranken . 

( 2 )  Hiezu zählen insbesondere : 

1 .  Mitwirkung an der Reanimation und Schocktherapie , 

2 .  Überwachung schwerstkranker und ateminsu f fizienter Patienten 

mit invasiven und nichtinvasiven Methoden , 

3 .  Mitwirkung an der Überwachung und Funktionsaufrechterhaltung 

der apparativen Ausstattung ( Moni toring , Beatmung , Katheter 

und dazugehörige Infusionssysteme ) ,  

4 .  Blutentnahme aus liegenden Kathetern , wie Arterienkatheter , 

5 .  Legen von Magen- , Duodenal - und Temperatursonden , 

6 .  Durchführung und Überwachung der Peritona1dialyse bei 

l iegendem Katheter und 

7 .  Mitwirkung an der Durchführung und Überwachung des extrakor­

poralen Kreislaufes , insbesondere bei Nierenersatztherapie ,  

Entgi ftungsverfahren , ausgenommen Setzen der notwendigen 

Katheter . 

Pflege im Operationsbereich 

§ 1 9 .  ( 1 )  Die P flege im Operationsbereich umfaßt die Vorbe­

reitung , Assistenz und Nachbetreuung bei operativen E ingrif fen . 

( 2 )  Hiezu zählen insbesondere : 

1 .  Vorbereitung des Patienten auf den operativen Eingri f f ,  

2 .  Instrumentierung , 

3 .  Desinfektion und Wartung der I nstrumente , 

4 .  Assistenz bei der Operation und 

5 .  Nachbetreuung des Patienten . 
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Kardiotechnischer Dienst 

§ 20 . ( 1 )  Der kardiotechnische Dienst umfaßt die selbständige 

und eigenverantwort l iche Ausübung der extrakorporalen Z irkulation 

sowie a ller Tätigkeiten , die im speziellen mit der extrakorporalen 

Z i rkulation und der mechanischen Herzunterstützung im Zusammenhang 

stehen . 

( 2 )  Hiezu z ählen insbesondere : 

1 .  Bereitstellung der funktionsfähigen Herz - Lungen-Maschine , 

2 .  Durchführung der extrakorporalen Zirkul ation und 

3 .  Mitwirkung an der Verbesserung und Entwicklung neuer Opera­

tionsverfahren im Rahmen der experimentellen Medizin. 

3 .  Abschnitt 

Berufsberechtigung 

§ 2 1 . ( 1 )  Zur Ausübung des gehobenen Dienstes für Gesundheits­

und Krankenpflege sind Personen berechtigt , die 

1 .  eigenberechtigt sind , 

2 .  die für die Erfüllung der Berufspflichten erforderl iche 

gesundheitliche Eignung und Vertrauenswürdigkeit besitzen , 

3 .  einen Quali fikationsnachweis ( §§ 22 bis 2 5 ) erbringen und 

4 .  über die für die Beru fsausübung notwendigen Sprachkenntnisse 

verfügen . 

Qua l i f ikationsnachwei s  - Inland 

§ 22 . Als Quali fikationsnachwei s  gilt ein Diplom über eine mit 

Erfolg abgeschlossene Ausbi ldung an 

1 .  einer Schule für Gesundheit s - und Krankenpflege nach den 

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder 

2 .  einer schulversuchsweise geführten berufsbi ldenden höheren 

Schule für Gesundheits- und Krankenpflege oder 

3 .  einer Schule für Kinder- und Jugendlichenpflege nach den 

Bes timmungen dieses Bundesgesetzes oder 

· , 
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4 .  einer Schule für die psychi atrische Krankenpf lege nach den 

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder . 

5 .  einer a l lgemeinen Krankenpflegeschule , einer Kinderkranken­

pflegeschule oder einer Ausbildungsstätte für die psychiat­

rische Krankenpflege nach den Bestimmungen des Kranken­

pflegegesetzes . 

Qua l i fikationsnachwei se - EWR 

§ 23 . ( 1 )  Diplome , Prüfungszeugnisse oder sonst ige Befähi­

gungsnachweise , die von einer Vertragspartei des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum ( EWR-Abkommen ) nach dessen Inkraft­

treten ausgestellt wurden , gelten als Quali fikationsnachweise , wenn 

diese im Artikel 3 .. der Richtl inie 7 7 / 4 5 2 / EWG vom 27 . Juni 1 9 77 über 

die gegenseitige Anerkennung der Diplome , Prüfungszeugnisse und 

sonstigen Befähigungsnachweise der Krankenschwester und des Kranken­

p flegers , die für die allgemeine Pflege verantwort l ich s ind , und 

über Maßnahmen zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des Nie­

derlassungsrechts und des Rechts auf freien Dienstlei stungsverkehr 

( ABI . Nr . L 1 7 6  vom 1 5 . Juli 1 9 77 , S .  1 ,  in der Fassung Anhang VI I 

Abschnitt C Z 8 zum EWR-Abkommen , in der Folge : Richtl inie 

77/452/EWG ) angeführt s ind . 

( 2 )  Der Bundesmini ster für Gesundhei t ,  Sport und Konsumenten­

schutz hat die Diplome , Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungs ­

nachweise , die von den Vertragsparteien des EWR-Abkommens gegen­

seitig anzuerkennen sind , durch Verordnung bekanntzugeben . 

( 3 )  Diplome , Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnach­

weise , die von einer Vertragspartei des EWR-Abkommens vor dessen 

Inkrafttreten ausgestellt wurden und den Mindestanforderungen des 

Artikel 1 der Richtl inie 7 7 / 4 53/EWG vom 27 . Juni 1 9 7 7  zur Koordi ­

nierung der Rechts- und Verwaltungsvorschri ften für die Tätigkeiten 

der Krankenschwester und des Krankenpflegers , die für die allgemeine 

Pflege verantwortlich sind ( ABI . Nr . L 1 7 6  vom 1 5 .  Juli 1 9 7 7 , S .  30 , 

in der Fassung Anhang V I I  Abschnitt C Z 9 zum EWR-Abkommen , in der 

Folge : Richtl inie 77/453 /EWG ) entsprechen , gelten als 

Qua l i fikationsnachweise , wenn 
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1 .  s i e  einer der i n  der Verordnung gemä ß Abs . 2 genannten 

Bezeichnungen entsprechen oder 

2 .  durch eine beigefügte Bescheinigung des Heimat- oder Her­

kunftsstaates der Nachweis erbracht wird , daß sie den in 

Abs . 1 angeführten Diplomen , Prüfungszeugnissen oder son­

s ti gen Befähigungsnachweisen gleichgestellt werden . 

( 4 )  Diplome , Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnach­

weise , die von einer Vertragspartei des EWR-Abkommens ausgestellt 

wurden , die den Mindestanforderungen des Artikel 1 der Richtlinie 

77/453/EWG nicht entsprechen , gelten als Qua l i fikationsnachweise 

nur ,  wenn 

1 .  sie vor dem 1 .  Juli 1 9 7 9  ausgestellt wurden und 

2 .  eine Bescheinigung des Heimat- oder Herkunftsstaates darüber 

vorgelegt wird , da ß die/der Betref fende während der letzten 

fünf Jahre vor Ausstellung der Bescheinigung mindestens drei 

Jahre lang tatsächlich und rechtmäßig i n  der allgemeinen 

Krankenpf lege berufsmäßig tätig war . 

( 5 ) S taatsangehörigen eines Mitgl iedstaates des Europäi schen 

Wirtschaftsraumes , die im Besitz eines Quali fikat ionsnachweises ge­

mäß Abs . 1 bis 4 sind , ist vom Bundesminister für Gesundheit , Sport 

und Konsumentenschutz die Berechtigung zur Beru fsausübung in der 

allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege binnen drei Monaten nach 

Einreichung der vollständigen Unterlagen zu ertei len . 

§ 24 . ( 1 )  Eine in einem anderen Mitgliedstaat des Europäischen 

Wirtscha f ts raumes erworbene Urkunde über eine erfolgreich absolvier­

te Ausbildung in der Kinderkrankenpflege , in der psychiatri schen 

Krankenpflege , in der I ntensivpflege , in der Pflege im Operations ­

bereich oder im kardiotechnischen Dienst gilt als Qual i fikations­

nachweis , wenn diese 

1 .  einem Diplom ,  Prüfungszeugnis oder sonstigen Befähigungs­

nachwei s  im S inne der Richtlinie des Rates vom 2 1 . Dezember 

1 9 8 8  über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der 

Hochschuldiplome , die eine mindestens dreij ährige Berufs­

ausbildung abschließen ( 89 /48/EWG , ABI . Nr . L 19  vom 

24 . 1 . 1 9 8 9 , S .  1 6 ,  in der Folge : Richtlinie 89 /48 /EWG ) ,  oder 

· , 
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2 .  einem Diplom oder Prü fungszeugnis im Sinne der Richtlinie 

9 2 / 5 1 /EWG des Rates vom 1 8 . Juni 1 9 9 2  über eine zweite a l l ­

gemeine Regelung zur Anerkennung beru f l icher Befähigungs ­

nachweise in Ergänzung zur Richtl inie 8 9 / 48/EWG ( ABI . 

Nr . L 209 vom 2 4 . 7 . 1 9 9 2 ,  S .  2 5 ,  in der Folge : Richtl inie 

9 2 / 5 1 /EWG ) 

entspricht , sofern diese Ausbildung der entsprechenden österreichi­

schen Ausbi ldung gleichwertig ist . 

( 2 )  Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates des Europäischen 

Wirtschaftsraumes , die im Besitz eines Qual i fikationsnachwei ses 

gemäß Abs .  1 sind , ist vom Bundesminister für Gesundheit ,  Sport und 

Konsumentenschutz die Berechtigung zur Berufsausübung in der Kinder­

und Jugendl ichenpflege , in der psychiatri schen Krankenpflege , in der 

Intensivpflege , in der Pflege im Operationsbereich oder im kardio­

technischen Dienst zu ertei len . Diese kann an die Bedingung der er­

folgreichen Absolvierung eines Anpassungslehrganges von höchstens 

einem Jahr oder der erfolgreichen Ablegung einer Eignungsprüfung 

oder des Nachweises von Berufserfahrung geknüpft werden , über deren 

Notwendigkeit erforderl ichenfal l s  ein Sachverständigengutachten ein­

geholt werden kann . 

( 3 )  Die Erteilung der Berechtigung zur Berufsausübung hat 

innerhalb von vier Monaten ab Vorlage sämtlicher erforderlichen 

Unterlagen zu erfolgen . 

Qua l i f ikat ionsnachwei s - außerhalb des EWR 

§ 2 5 . Eine Urkunde über eine Ausbildung in einem Staat , der 

nicht Vertragspartei des EWR-Abkommens ist , gilt als Qual i fikations­

nachweis , wenn 

1 .  die Gleichwertigkeit der Urkunde mit einem österreichischen 

Diplom gemäß § 2 6  ( Nostri fikation ) festgeste l l t  oder die 

Urkunde nach dem Krankenpflegegesetz als gleichwertig 

anerkannt wurde und 

2 .  die im Nostri f ikationsbescheid vorgeschriebenen Bedingungen 

erfüllt sind . 
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Nostri fikation 

§ 2 6 . ( 1 )  Personen , die einen ordentlichen Wohnsitz in Öster­

reich haben oder die sich nachweisl ich um eine Anstel lung in Öster­

reich bewerben , für die die Nostrifikation eine der Voraussetzungen 

ist , und an einer staatlich anerkannten ausländischen Ausbildungs­

einrichtung eine Ausbildung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und 

Krankenpflege absolviert haben , sind berechtigt , die Anerkennung 

dieser außerhalb Österreichs erworbenen Urkunden über eine mit Er­

folg abgeschlossene Ausbildung im entprechenden gehobenen Dienst für 

Gesundheits - und Krankenpflege beim Landeshauptmann zu beantragen . 

( 2 )  Die Antragstellerin/der Antragstel ler hat folgende Nach­

weise vorzulegen : 

1 .  den Reisepaß ,  

2 .  den Nachweis des ordentlichen Wohnsitzes in Österreich oder 

den Nachweis über eine Bewerbung für eine Anstellung in 

Österreich , 

3 .  den Nachweis über eine vergleichbare Qualität der im Ausland 

absolvierten Ausbildung , 

4 .  den Nachweis über die an der ausl ändischen Ausbildungsein­

richtung besuchten Lehrveranstaltungen , abgelegten Prüfun­

gen , einschließlich der Prü fungsarbeiten und einer all fäl ­

l igen Diplomarbeit und 

5 .  die Urkunde , die als Nachweis des ordnungsgemäßen Ausbil­

dungsabschlusses ausgestell t  wurde und die zur Berufsaus­

übung in dem Staat , in dem sie erworben wurde , berechtigt . 

( 3 )  Die in Abs . 2 Z 1 bis 5 angeführten Unterlagen sind im 

Original oder in beglaubigter Abschri ft samt Übersetzung durch eine 

gerichtl ich beeidigte Übersetzerin/einen gerichtlich beeidigten 

Übersetzer vorzulegen . 

( 4 )  Der Landeshauptmann hat zu prüfen , ob die von der Antrag­

stellerin/vom Antragsteller im Ausland absolvierte Ausbildung hin­

sichtl ich des Gesamtumfanges und der Ausbildungsinhal te als der 

österreichi schen Ausbildung gleichwertig anzusehen i s t . Hierüber 

kann erforderlichenfa l l s  ein Sachverständigengutachten eingeholt 

werden . 

, . 
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( 5 )  Bei Erfül lung sämt l icher Voraussetzungen gemä ß Abs . 2 bis 

4 hat der Landeshauptmann die Gleichwertigkeit der ausländi schen 

Ausbildung bescheidmäßig festzustel len . 

( 6 )  Sofern die Gleichwertigkeit nicht zur Gänze vorliegt , kann 

die Nostri f ikation an die Bedingung geknüpft werden , daß die zurück­

gelegte Ausbildung durch eine theoretische und/oder praktische Aus ­

bildung a n  einer Schule für Gesundheits- und Krankenpflege ergänzt 

wird und/oder hierüber kommissionelle Ergänzungsprüfungen mit Erfolg 

abgelegt und/oder Nachweise über erfolgreich abgelegte Praktika er­

bracht werden . 

( 7 )  Der Landeshauptmann kann von der Vorl age einzelner Ur­

kunden gemä ß Abs . 2 Z 3 und 4 absehen , wenn innerhalb angemessener 

Frist glaubhaft gemacht wird , daß die Urkunden nicht beigebracht 

werden können , und die vorgelegten Urkunden für eine Entscheidung 

ausre ichen . Für die Überprüfung der Gleichwertigkeit der absolvier­

ten Ausbildung ist in diesem Fall j edenfalls ein Sachverständigen­

gutachten einzuholen . 

( 8 )  Für Flüchtl inge gemäß Artikel 1 der Konvention über die 

Rechtsstel lung der Flüchtl inge , BGBI . Nr . 5 5 / 1 9 5 5 , die sich erlaub­

terweise au f dem Gebiet der Republik Österreich aufhalten oder um 

die österreichische Staatsbürgerschaft angesucht haben , ent fällt die 

Verpf lichtung zur Vorlage des Reisepasses gemäß Abs . 2 Z 1 .  

Ergänzungsausbildung und -prüfung 

§ 2 7 . ( 1 )  Über die Zulassung der Nostrifikanten zur ergänzenden 

Ausbi ldung gemäß § 2 6  Abs . 6 entscheidet die gemäß § 4 6  Abs . 1 

gebildete Aufnahmekommi ssion . 

( 2 )  Hinsichtl ich des Ausschlusses von der Ausbildung , der 

Durchführung der Prüfungen , der Zusammensetzung der Prüfungskom­

mission ,  der Wertung der Prüfungsergebnisse und der Voraussetzungen , 

unter denen Prüfungen wiederholt werden können , gelten die Regelun­

gen über die Ausbildung an einer Schule für Gesundheits- und Kran­

kenpf lege . 
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( 3 )  D i e  erfolgreiche Absolvierung der theoretischen und/oder 

praktischen Ausbildung ist vom Landeshauptmann im Nostri fikations­

bescheid einzutragen . Die Berechtigung zur Ausübung des gehobenen 

Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege entsteht erst mit Ein­

tragung . 

Fortbildung bei Ausbi ldung außerhalb des EWR 

§ 2 8 . ( 1 )  Personen , die eine außerhalb des Europäischen Wirt ­

schaftsraumes erworbene Urkunde über eine mit Erfolg abgeschlossene 

Ausbildung besitzen ,  die einer Ausbi ldung im gehobenen Dienst für 

Gesundheits - und Krankenpflege gleichwertig ist , dürfen zu Fort­

bildungszwecken eine Tätigkeit im entsprechenden gehobenen Dienst 

für Gesundheits- und Krankenpflege gemäß einer vom Landeshauptmann 

ertei l ten Bewilligung bis zur Dauer eines Jahres ausüben . 

( 2 )  Diese Bewilligung kann um ein Jahr verlängert werden . Eine 

wei tere Fortbildung ist j ewei ls frühestens nach Ablauf von fünf Jah­

ren für die Dauer von j eweil s  höchstens einem Jahr mögl ich . 

( 3 )  Die Bewi l ligung ist unter Bedachtnahme auf die Kenntnisse 

und Fertigkeiten , die in der Ausbildung vermittelt worden sind ,  zu 

ertei len . Fehlendes grundlegendes Wissen in berufsspe z i fischen Fä­

chern oder mangelnde Deutschkenntnisse schl ie ßen eine Tätigkeit zu 

Fortbi ldungszwecken aus . 

( 4 )  Die Bewil ligung ist auf die Ausübung der Tätigkeit 

1 .  in einer bestimmten Krankenanstalt oder 

2 .  in einer bestimmten sonstigen unter ärztlicher Leitung oder 

Auf sicht stehenden Einrichtung , die der Vorbeugung , Fest­

stellung oder Heilung von Krankheiten oder der Betreuung 

pflegebedürftiger Personen dient , oder 

3 .  bei einer/einem bestimmten freiberuflich tätigen Ärz tin/Arzt 

zu beschränken . 

( 5 )  Gegen Bescheide des Landeshauptmannes gemä ß Abs . 1 ist eine 

Berufung nicht zulässig . 
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Berufsausübung 

§ 2 9 . Eine Berufsausübung kann 

1 .  freiberuf l ich und/oder 

2 .  im Dienstverhäl tnis zu einer Krankenanstalt und/oder 

3 .  im Dienstverhältnis zu sonstigen unter ärztlicher Leitung 

oder Aufs icht stehenden Einrichtung , die der Vorbeugung , 

Feststellung oder Hei lung von Krankheiten oder der Betreuung 

pflegebedürftiger Personen dienen , und/oder 

4 .  im Dienstverhäl tnis zu freiberufl ich tätigen Ärztinnen/Ärz­

ten und/oder 

5 .  im Dienstverhältnis zu Einrichtungen oder Gebietskörper­

schaften , die Hauskrankenpflege anbieten und/oder 

6 .  als Gesel lschafter oder im Dienstverhäl tnis zu einer offenen 

Erwerbsgesellschaft gemäß Erwerbsgesell schaftengeset z , BGB1 . 

Nr . 2 57 / 1 9 9 0 , der ausschließlich zur freiberuflichen Berufs­

ausübung berechtigte Angehörige von Gesundheitsberufen als 

Gesell schafter angehören , 

erfolgen . 

Freiberufliche Berufsausübung 

§ 3 0 . ( 1 )  Die freiberufl iche Ausübung bedarf einer Bewilligung 

des aufgrund des Berufssitzes zuständigen Landeshauptmannes . Voraus­

setzung für die Erteilung einer Bewilligung ist 

1 .  die Eigenberechtigung , 

2 .  ein Quali fikationsnachweis ( §§ 22  bis 2 5 ) ,  

3 .  die für die Ausübung des Beru fes notwendige Vertrauenswür­

digkeit ,  über die ein poli zeiliches Führungszeugnis oder bei 

Staatsangehörigen einer Vertragspartei des EWR-Abkommens ein 

gleichwertiger Nachwei s  des Heimat- oder Herkunftsstaates 

ausgestel l t  worden i s t , 

4 .  die für die Ausübung des Berufes notwendige gesundheitliche 

Eignung , über die ein amtsärztliches Zeugnis oder bei 

Staatsangehörigen einer Vertragspartei des EWR-Abkommens ein 

gleichwertiger Nachwei s  des Heimat- oder Herkunftss taates 

ausgestel l t  worden i s t  und 
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5 .  der Nachwei s  einer zweij ährigen vol lbeschäftigten Berufsaus­

übung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege 

oder entsprechend länger bei Teil zeitbeschäftigung in einem 

Dienstverhältnis gemäß § 29 Z 2 bis 5 .  

( 2 )  Die in Abs . I Z 3 und 4 geforderten Nachweise dürfen bei 

Vorl age nicht älter als drei Monate sein . 

( 3 )  Als Nachweis gemäß Abs . I Z 5 gilt für Staatsangehörige 

einer Vertragspartei des EWR-Abkommens eine Bestätigung über eine in 

einem anderen Mitgliedstaat rechtmä ßig ausgeübte zweij ährige vol lbe­

schäf tigte oder bei Tei l zeitbeschäftigung entsprechend l ängere 

Beru f s tä tigkeit im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Kranken­

pflege . 

( 4 )  Als Nachwei s  gemäß Abs . I Z 5 gilt für Staatsangehörige 

eines Staates , der nicht Vertragspartei des EWR-Abkommens i s t , 

ausschließl ich eine in Österreich rechtmä ßig ausgeübte zweij ährige 

vol lbeschäf tigte oder bei Teil zeitbeschäftigung entsprechend längere 

Berufstätigkeit im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Kranken­

pflege . 

( 5 )  Der Landeshauptmann hat über den Antrag auf Erteilung einer 

Bewil ligung zur freiberuflichen Berufsausübung ohne unnötigen Auf ­

schub , j edoch spätestens drei Monate nach Einreichung der voll stän­

digen Unterlagen zu entscheiden . 

( 6 )  Die freiberufl iche Berufsausübung hat persönlich und unmit­

telbar zu e rfolgen , allenfalls in Zusammenarbei t  mit anderen Ange ­

hörigen von Gesundheitsberufen . Zur Unterstüt zung bei der Ausübung 

dieser beru flichen Tätigkeiten können Pflegehel ferinnenjPflegehel fer 

herangezogen werden . 

( 7 )  Für die freiberufliche Berufsausübung i st ein Berufssitz in 

Österreich erforderlich . Beru fssitz ist der Ort , an dem oder von dem 

aus die frei beruf liche Tätigkeit regelmäßig ausgeübt wird . 

( 8 )  Jede Änderung des Berufssitzes i st dem Landeshauptmann an­

zuzeigen . 

" 
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( 9 )  Eine Beru fsausübung a l s  Gesell schafter einer offenen Er­

werbsgesell schaft gemäß § 29  Z 6 darf nur unter den Voraussetzungen 

der Abs . 1 bis 4 erfolgen . 

Vorübergehende freiberufliche Berufsausübung - EWR 

§ 3 1 . ( 1 )  Staatsangehörige einer Vertragspartei des EWR-Abkom­

mens , die im Herkunftsstaat über eine Berechtigung zur Ausübung des 

Beruf s  der Krankenschwester oder des Krankenpflegers , die für die 

allgemeine P flege verantwortl ich sind , verfügen , können ihren Beruf 

in Österreich vorübergehend ausüben , wenn 

1 .  sie dies dem Landeshauptmann des Bundeslandes , in dem der 

Beruf ausgeübt werden soll , vorher anzeigen , wobei in drin­

genden Fäl len die Anzeige unverzüglich nach Erbringung der 

Dienstlei stung erfolgen kann , 

2 .  eine Bescheinigung des Heimat- oder Herkunftstaates darüber 

vorgelegt wird , daß die/der Betre ffende die Tätigkeit als 

Krankenschwester oder Krankenpfleger , die für die a llgemeine 

Pflege verantwortl ich sind , im Mitgliedstaat ihrer/ seiner 

Niederlassung rechtmäßig ausübt , und 

3 .  eine Bescheinigung des Heimat- oder Herkunftstaates darüber 

vorgelegt wird , daß die/der Betre ffende im Besitz eines 

Diploms , Prüfungszeugnisses oder eines sonstigen Befähi ­

gungsnachweises gemäß § 23 ist . 

( 2 )  Die Bescheinigungen gemäß Abs . 1 Z 2 und 3 dürfen bei 

ihrer Vorlage nicht älter als 12 Monate sein . 

( 3 )  Die in Abs . 1 genannten Personen haben bei Erbringung der 

Dienstleistungen die gleichen Rechte und Pflichten wie österreichi­

sche Staatsbürger . Wird einer Behörde ein Verstoß einer dieser Per­

sonen gegen diese P f lichten bekannt , so i st unverzügl ich die zustän­

dige Behörde des Mitgliedstaates der Niederlassung davon zu unter­

richten . 
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( 4 )  Der Bundesminister für Gesundheit , Sport und Konsumenten­

schutz hat österreichischen diplomierten Gesundheits- und Kranken­

schwestern/diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegern sowie 

Staatsangehörigen der übrigen Vertragsparteien des EWR-Abkommens ,  

die die allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege in Österreich 

rechtmäßig ausüben , auf Antrag zum Zwecke der Dienstleistungserbrin­

gung i n  einem anderen Mitgliedstaat des Europäi schen Wirtschafts­

raumes eine Bescheinigung darüber auszustellen ,  daß d ie/der Betref ­

fende die allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege i n  Österreich 

rechtmäßig ausübt und über den erforderlichen Quali fikationsnachwei s  

verfügt . 

Werbeverbot 

§ 3 2 . Im Zusammenhang mi t der freiberufl ichen Berufsausübung 

und der Berufsausübung gemäß § 29 Z 6 i st eine dem beruflichen 

Ansehen abträgl iche , insbesondere j ede vergleichende , diskriminie­

rende oder unsachliche Anprei sung oder Werbung verboten . 

Zurücknahme der Berufsberechtigung 

§ 3 3 . ( 1 )  Der Landeshauptmann hat die Berechtigung zur Berufs­

ausübung zurückzunehmen , wenn die Voraussetzungen gemäß § 2 1  bereits 

anfänglich nicht gegeben waren oder weggefallen sind . 

( 2 )  Aus Anla ß  der Zurücknahme der Berufsberechtigung gemäß 

Abs . 1 sind der Berufsausweis ( §  7 )  und der Berechtigungsbescheid 

zur f reiberuf lichen Berufsausübung ( §  30 ) einzuziehen � 

( 3 )  Bestehen gegen die Wiederaufnahme der Beruf sausübung durch 

Personen, deren Berecht igung gemäß Abs . 1 zurückgenommen wurde , 

keine Bedenken mehr , i s t  die Berufsberechtigung durch den Landes­

hauptmann wieder zu erteilen . Die eingezogenen Urkunden sind wieder 

auszufolgen . 
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4 .  Abschnitt 

Ausbildung 

Ausbildung in der a l lgeme inen Gesundheits- und Krankenp f lege 

§ 34 . ( 1 )  Die fachspezi f ische Ausbildung in der allgemeinen 

Gesundheits - und Krankenpflege dauert drei Jahre und dient der Ver­

mittlung der zur Ausübung des Berufes erforderlichen theoret ischen 

und praktischen Kenntni sse und Fertigkeiten . 

( 2 )  An einer Schule für Gesundheits- und Krankenpflege ( §  40 ) 

kann ein Vorberei tungsj ahr abgehalten werden , das der Vertiefung der 

Allgemeinbildung und der Vorbereitung auf die Ausbildung im geho­

benen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege dient und nach den 

schul rechtlichen Vorschri ften zu führen ist . Zugangsvoraussetzung 

ist die erfolgreiche Absolvierung der allgemeinen Schulpflicht . 

Verkürzte Ausbildung im Rahmen eines Dienstverhältnis ses 

§ 3 5 . ( 1 )  Personen , die sich der Ausbildung als Pflegehel­

ferinjPflegehel fer , Operationsgehi l finjOperationsgehi l fe oder Sani­

tätsgehil finjSanitätsgehi l fe gemäß diesem Bundesgesetz oder dem 

Krankenpflegegesetz unterzogen haben , können im Rahmen eines Dienst ­

verhältnisses i n  der a l lgemeinen Gesundheits- und Krankenpf l ege an 

einer Schule für Gesundheits- und Krankenpflege ( §  40 ) ausgebildet 

werden , sofern sie folgende Voraussetzungen erfüllen : 

1 .  ein Lebensalter von mindestens 25  Jahren,  

2 .  eine Tätigkeit in einem Dienstverhältni s als Pflegehelferinj 

Pflegehel fer , OperationsgehilfinjOperationsgehil fe oder 

SanitätsgehilfinjSanitätsgehil fe durch drei Jahre vol lbe­

schäftigt oder entsprechend länger bei Tei l zeitbeschäftigung 

nach Absolvierung der für diese Berufe vorgeschriebenen 

Kursabschlußprüfung , 

3 .  die zur Erfüllung der Berufspflichten im gehobenen Dienst 

für Gesundheits- und Krankenpflege nötigen körperlichen und 

geistigen Fähigkeiten , 

4 .  Unbescholtenheit und 

5 .  - die erfolgreiche Absolvierung von zehn Schulj ahren . 

402/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)144 von 182

www.parlament.gv.at



- 2 8 -

( 2 )  D i e  Ausbildung gemäß Abs . 1 dauert für Pflegehel ferinnenj 

Pflegehel fer zwei Jahre und für Operationsgehil finnenjOperationsge­

hil fen und Sanitätsgehi l finnenjSanitätsgehil fen zwei Jahre und sechs 

Monate . Sie umfaßt insbesondere die in § 48 Abs . 1 angeführten Sach­

gebiete unter Berücksichtigung der in der vorangegangenen Ausbildung 

erworbenen theoretischen und praktischen Kenntnisse . 

Verkürzte Ausbildung für Sanitätsuntero f f i z iere 

§ 3 6 . ( 1 )  Personen , die als Stationsgehil fen gemäß § 49 Abs . 1 

letzter Satz Krankenpflegegesetz oder als Pflegehel fer gemä ß § 9 1  

Abs . 3 dieses Bundesgesetzes anerkannt worden sind , e ine Ausbildung 

zum Sanitätsuntero f f i zier im Bundesheer mit Erfolg abgeschlossen und 

die im zweiten Ausbi ldungsj ahr abzuhaltenden Prüfungen mit Erfolg 

abgel egt haben ( §  50 Abs . 2 ) ,  können die Ausbi ldung in der allgemei­

nen Gesundheits- und Krankenpflege gemä ß § 3 5  Abs . l ohne Nachwei s  

der in § 3 5  Abs . 1 Z 2 angeführten Voraussetzungen absolvieren . 

( 2 )  Diese Ausbildung dauert ein Jahr . Sie umfaßt insbesondere 

die im § 48 Abs . 1 angeführten Sachgebiete unter Berücksichtigung 

der im Bundesheer erworbenen Sanitätsausbildung . 

Verkürzte Ausbildung nach einer spez iel len Grundausbi ldung 

§ 3 7 . ( 1 )  Personen , die ein Diplom über eine spezielle Grund­

ausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege ( §  6 8 ) oder in der 

psychiatrischen Krankenpflege ( §  70 ) erworben haben , sind berech­

tigt , eine verkürzte Ausbildung in der al lgemeinen Gesundheits- und 

Krankenpf lege zu absolvieren . 

( 2 )  Die Ausbi ldung gemäß Abs . 1 dauert sechs Monate und kann im 

Rahmen eines Dienstverhältnisses erfolgen . Sie umfaßt die für die 

Ausübung des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege 

erforderlichen Sachgebiete unter Berücksichtigung der in der ab­

solvierten Ausbildung erworbenen theoreti schen und praktischen 

Kenntnisse . 
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Verkürzte Ausbildung für Hebammen 

§ 3 8 . ( 1 )  Personen , die ein Diplom über eine Ausbi ldung als 

Hebamme gemäß Hebammengesetz , BGBl . Nr . 3 10/ 1 99 4 ,  erworben haben , 

s ind berechtigt , eine verkürzte Ausbildung in der allgemeinen 

Gesundheits- und Krankenpflege zu absolvieren . 

( 2 )  Die Ausbildung gemäß Abs . 1 dauert zwei Jahre . Sie umfaßt 

insbesondere die im § 4 8  Abs . 1 angeführten Sachgebiete unter Be­

rücksichtigung der absolvierten Hebammenausbildung . 

Verkürzte Ausbildung für Ärzte 

§ 3 9 . ( 1 )  Personen , die ein Studium der Medizin im Europäischen 

Wirtschaftsraum abgeschlossen oder in Österreich nostri fiziert 

haben , s ind berechtigt , eine verkürzte Ausbi ldung in der al lgemeinen 

Gesundheits- und Krankenpflege zu absolvieren . 

( 2 ) .  Die Ausbi ldung gemäß Abs . 1 dauert ein Jahr . Sie umfaßt 

j ene Sachgebiete , deren Beherrschung für die Ausübung des gehobenen 

Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege erforderl ich ist , unter 

Berücksichtigung der im Rahmen des Medizinstudiums erworbenen Kennt­

nisse . 

Schulen für Gesundheits- und Krankenp flege 

§ 40 . ( 1 )  Die fachspezi f ische Ausbildung im gehobenen Dienst 

für Gesundheits- und Krankenpflege erfolgt an Schulen für Gesund­

heits- und Krankenpf lege . 

( 2 )  Schulen für Gesundheits- und Krankenpf lege dürfen nur an 

Krankenanstalten errichtet werden , welche die zur praktischen Unter­

weisung notwendigen Fachabte i lungen besitzen ,  mit den für die Errei­

chung des Ausbi ldungszweckes erforderlichen Lehr- und Hilfskräften 

sowie Lehrmitteln ausgestattet sind und entsprechende Räuml ichkei ten 

für die auszubildenden Personen aufweisen . 
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( 3 )  Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege s ind so zu füh­

ren, daß die Erreichung des Ausbildungszieles gewährleistet ist . 

( 4 )  Der Träger der Schule hat den SchülerinnenjSchülern Ver­

pflegung und Dienstkleidung zu gewähren . 

( 5 )  Die SchülerinnenjSchüler haben Anspruch auf eine monatliche 

Entschädigung , deren Höhe nach Anhören der gesetzlichen Vertretung 

der D ienstnehmer vom Rechtsträger der Schule festzusetzen und zu 

leisten ist . Diese Entschädigung ist im Krankheitsfal le für die 

Dauer von drei Monaten , längstens j edoch bis zum Ausscheiden aus der 

Schu l e  wei terzuzahlen . 

§ 4 1 . ( 1 )  Die Errichtung und Führung einer Schule für Gesund­

hei t s - und Krankenpflege bedarf der Bewil l igung des Landeshauptman­

nes . Die Bewil ligung ist zu erteilen , wenn nachgewiesen wird , daß 

1 .  die für die Abhaltung des theoretischen und praktischen 

Unterrichts erforderl ichen Räuml ichkeiten und Lehrmittel 

sowie Soz ialräume zur Verfügung stehen , 

2 .  das für die theoretische und praktische Ausbildung erforder­

l iche Lehrpersonal ,  welches hiezu fachl ich und pädagogi sch 

geeignet ist und über die notwend ige Berufserfahrung ver­

fügt , vorhanden ist , 

3 .  das Erfordernis gemäß § 40 Abs . 2 erfül l t  ist und 

4 .  die Absolvent innenjAbsolventen die erforderlichen Kenntni sse 

und Fertigkeiten gemä ß § 48 erlangen können . 

( 2 )  Der Landeshauptmann hat regelmäßig das Vorliegen der Vor­

aussetzungen gemä ß Abs . 1 zu überprüfen . Wenn d iese nicht oder nicht 

mehr vorl iegen , i s t  die Bewil ligung zurückzunehmen . 

( 3 )  Gegen Bescheide des Landeshauptmannes gemäß Abs . 1 und 2 

ist e ine Berufung nicht zulässig . 
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Schulleitung 

§ 42 . ( 1 )  Die medizinisch-wissenscha ftliche Leitung einer 

Schule für Gesundheits- und Krankenpflege obl iegt einer Ärz tin/einem 

Arzt ,  die/der die hiefür erforderliche fachliche Eignung besitzt . 

( 2 )  Die fachspe z i f i sche und organisatorische Lei tung e in­

schließlich der Dienstaufsicht und der Internatsleitung obl iegt 

einer/einem hiefür fachlich und pädagogi sch geeigneten Direktorin/ 

Direktor , die/der die Berufsberechtigung zur Ausübung des gehobenen 

Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege besitzt , eine Sonder­

ausbi ldung für Lehraufgaben absolviert hat und über die notwendige 

Berufserfahrung verfügt . 

( 3 )  Für die Direktorin/den Direktor und für die medizinisch­

wissenschaftliche Leiterin/den medizinisch-wissenscha ftlichen Leiter 

ist e ine Stellvertretung vorzusehen . 

Schulordnung 

§ 43 . ( 1 )  Die Direktorin/der Direktor hat den im Rahmen der 

Ausbi ldung durchzuführenden Dienst- und Unterrichtsbetrieb durch 

eine Schulordnung festzulegen und für deren Einhaltung zu sorgen . 

( 2 )  Die Schulordnung ist spätestens drei Monate vor Aufnahme 

des Schulbetriebes dem Landeshauptmann zur Genehmigung vorzulegen . 

Wird die Genehmigung innerhalb eines Zeitraumes von drei Monaten 

nicht versagt , so gilt sie als erteilt . 

( 3 )  Die Schulordnung ist den Schülerinnen und Schülern nach­

weislich zur Kenntnis zu bringen . 

Schülervertretung 

§ 44 . ( 1 )  Zur Mitgestaltung und Mitbestimmung am Schulleben ist 

die Vertretung der Schülerinnen und Schüler berufen . 
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( 2 )  Die Mitbestimmungsrechte der Vertretung der Schülerinnen 

und Schüler umfassen insbesondere das Recht auf Mitentscheidung bei 

der Aufnahme ( §  4 5 ) in die und beim Ausschluß ( §  47 ) der Schülerin­

nen/Schüler aus der Schule . 

( 3 )  Die Mitgestaltungsrechte gegenüber der Schul leitung und dem 

Lehrpersonal umfassen insbesondere 

1 .  das Recht auf Anhörung , 

2 .  das Recht auf Information und Abgabe von Vorschlägen und 

Stellungnahmen über alle Angelegenheiten , die die Schüle­

rinnen/Schüler allgemein betref fen , 

3 .  das Recht auf Mitsprache bei der Gestaltung des Unterrichtes 

im Rahmen des Lehrplanes , 

4 .  das Recht auf Betei ligung an der Wahl der Unterrichtsmittel 

und 

5 .  das Recht auf Teilnahme an Konferenzen des Lehrpersonals ,  

ausgenommen Beratungen und Beschlu ßfassungen über Angelegen­

heiten der Leistungsbeurtei lung der Schülerinnen/Schüler . 

( 4 )  Alle Schülerinnen und Schüler der Schule für die Gesund­

heit s - und Krankenpflege sind aktiv und passiv wahlberechtigt . 

( 5 )  Jeder Ausbildungsj ahrgang hat innerhalb der ersten fünf 

Wochen nach Jahrgangsbeginn aus der Mitte der Schülerinnen und 

Schüler eine Jahrgangssprecherin/einen Jahrgangssprecher sowie eine 

Stellvertreterin/einen Stel lvertreter zu wählen . Die Leitung der 

Wahl obl iegt der/dem von der Direktorin bestimmten Lehrschwester/ 

Lehrpfleger . 

( 6 )  Die Jahrgangssprecherinnen und - sprecher sowie deren 

Stellvertreterinnen und -vertreter haben aus ihrer Mitte eine 

Schul sprecherin/einen Schul sprecher sowie eine Stellvertreterin/ 

einen Stellvertreter zu wählen . Die Leitung der Wahl obliegt der 

Direktorin/dem Direktor . 

· , 
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( 7 )  D i e  Wahlen gemä ß Abs . 5 und 6 haben in gleicher , unmittel ­

barer , geheimer und persönlicher Wahl zu erfolgen . Gewählt i s t ,  wer 

mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält .  Erhäl t  

niemand d i e  erforderl iche Mehrheit , s o  findet eine Stichwahl zwi­

schen j enen beiden statt , die die meisten Stimmen im ersten Wahlgang 

auf sich vereinigt haben . Bei Stimmengleichhei t  entscheidet das Los . 

( 8 )  Die Funktionen gemä ß Abs . 5 und 6 enden durch Zei tablau f ,  

Ausscheiden aus dem Jahrgang oder der Schule , Rücktritt oder Abwahl . 

Die j ewei l i ge Wahlleitung hat die Wahlberechtigten zur Abwahl und 

Neuwahl einzuberufen , wenn ein Drit tel der Wahlberechtigten dies 

verlangt . 

Aufnahme in eine Schule für Gesundheits- und Krankenpflege 

§ 4 5 . ( 1 )  Personen , die sich um die Aufnahme in eine Schule für 

Gesundheits- und Krankenpflege bewerben , haben nachzuweisen : 

1 .  die zur Erfüllung der Berufspflichten erforderliche gesund­

hei tliche Eignung , 

2 .  die Unbescholtenheit und 

3 .  die erfolgreiche Absolvierung von zehn Schulj ahren . 

( 2 )  Vom Nachweis gemäß Abs . 1 Z 3 kann die Aufnahmekommission 

( §  4 6 ) in Einzel fällen absehen , wenn die Person , die sich um die 

Aufnahme bewirbt , das 1 6 .  Lebensj ahr vollendet hat und ein solches 

Maß an Allgemeinbildung nachweist , das erwarten läßt , daß sie dem 

theoretischen und prakti schen Unterricht zu folgen vermag . 

( 3 )  An einer Schule für Gesundheits- und Krankenpflege können 

einzelne Lehrgänge geführt werden , für deren Aufnahme neben den Vor­

aussetzungen gemä ß Abs . 1 

1 .  die erfolgreiche Absolvierung der Reifeprüfung an einer 

a l lgemeinbildenden oder berufsbildenden höheren Schule oder 

2 .  ein in Österrei ch nos tri fiz ierter , der Rei feprüfung gleich­

wertiger Abschluß im Ausland 

erforderl ich ist . 
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Aufnahmekommission 

§ 4 6 . ( 1 )  Über die Aufnahme der angemeldeten Personen entschei ­

det e ine Kommission . Diese setzt sich zusammen aus : 

1 .  der Direktorin/dem Direktor der Schule für Gesundheits- und 

Krankenpflege oder deren/dessen Stellvertreterin/Stellver­

treter ( Vorsitz ) ,  

2 .  der medizinisch-wissenschaftlichen Leiterin/dem medi zinisch­

wissenschaftlichen Leiter der Schule für Gesundheits- und 

Krankenpflege oder deren/dessen Stellvertreterin/Stellver­

treter , 

3 .  einer Vertreter in/einem Vertreter des Rechtsträgers der 

Schulen für Gesundhei ts- und Krankenpflege , 

4 .  e iner Vertreterin/einem Vertreter der gesetzl ichen Intere s ­

senvertretung der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer aus dem 

Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege , 

5 .  einer Schülervertreterin/einem Schülervertreter . 

( 2 )  Wird die Schule nicht von einer Gebietskörperschaft ge­

führt , hat der Kommissi on auch eine Vertreterin/ein Vertreter der 

gesetzlichen Interessenvertretung der Dienstgeber anzugehören . Wird 

die Schule von einem ki rchlichen Rechtsträger geführt , hat an Stelle 

der Vertreterin/des Vertreters der gesetzl ichen Interes senvertretung 

der Dienstgeber eine Vertreterin/ein Vertreter einer kirchlichen 

Einrichtung der Kommission anzugehören . 

( 3 )  Die Kommission ist beschl u ß fähi g ,  wenn alle Kommissions­

mitgl ieder von der Direktorin/dem Direktor ordnungsgemä ß geladen 

wurden und neben dieser/diesem oder deren/dessen Stel lvertreterin/ 

Stellvertreter mindestens die Häl fte der übrigen Mitglieder oder 

deren Stellvertreterin/Stellvertreter anwesend sind . Die Kommission 

entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit . Bei Stimmengleichhei t  

entscheidet d i e  Stimme der/des Vorsitzenden . 

( 4 )  Der Beschluß über die Auswahl der Aufnahmewerberinnen/Au f ­

nahmewerber hat unter Bedachtnahme auf d i e  Erforderni sse des geho­

benen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege zu erfolgen . 

· , 
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Ausschluß von der Ausbildung 

§ 47 . ( 1 )  Schülerinnen/Schüler können vom weiteren Besuch der 

Schule für Gesundheits- und Krankenpflege ausgeschlossen werden , 

wenn sie sich aus folgenden Gründen während der Ausbi ldung zur Aus­

übung der a l lgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege als untauglich 

erweisen : 

1 .  wegen einer rechtskräftigen Verurteilung solcher stra frecht­

licher Verfehlungen , die eine verläßliche Berufsausübung 

nicht erwarten lassen , oder 

2 .  wegen schwerwiegender Pflichtverletzungen im Rahmen der 

theoretischen oder praktischen Ausbildung oder wegen schwer­

wiegender Verstöße gegen die Schulordnung , die eine verläß­

liche Berufsausübung nicht erwarten lassen . 

( 2 )  Über den Ausschluß entscheidet die Aufnahmekommiss ion . 

( 3 )  Vor Beschlußfassung über den Ausschluß ist 

1 .  die leitende Sanitätsbeamtin/der leitende Sanitätsbeamte zu 

hören und 

2 .  der/dem Betroffenen Gelegenheit zur Rechtfertigung vor der 

Kommission zu geben . 

Ausbildungsinhalt 

§ 48 . ( 1 )  Die Ausbildung in der allgemeinen Gesundheits- und 

Krankenpflege umfaßt insbesondere die nachstehend angeführten Sach­

gebiete : 

1 .  Berufsethik und Beru fskunde der Krankenpflege , 

2 .  Grundpflege , allgemeine und spezielle Krankenpflege , 

3 .  P flege von alten Menschen und chronisch Kranken, 

4 .  Lehre vom Leben , vom Bau des menschlichen Körpers und von 

der Tätigkei t  der menschlichen Organe ( Biologie , Anatomie 

und Physiologie ) ,  

5 .  Hygiene und Infektionslehre einschließlich Desinfektion und 

Steril isation ,  Sozialhygiene und Krankenhaushygiene , 
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6 .  Grundzüge der allgemeinen und besonderen Lehre von den 

Krankhe i ten , deren Erkennung und Behandlung , 

7 .  Medikamentenlehre und Lehre von den Gi ften , 

8 .  Grundzüge der Komplementärmedizin,  

9 .  Instrumenten- und Gerätelehre , 

10 . Lehre von der Ernährung , von der Kranken- und Diätkost , 

1 1 . Katastrophenschutz und Strahlenschutz 

1 2 . Grundzüge der Soziologie,  der Psychologie und der Pädago­

gik , 

13 . Grundzüge des Sanitäts - ,  Arbeits- und Sozialversicherungs­

rechtes und 

1 4 . Grundzüge der Betriebsführung im Krankenhaus . 

( 2 )  Die praktische Ausbi ldung ist an den einschl ägigen Fachab­

teilungen , Diagnostik- und Therapieeinrichtungen der Krankenanstalt , 

an der die Schule errichtet i st ,  durchzuführen . Besi t z t  die Kranken­

anstal t ,  an der die Schule errichtet ist , einzelne einschlägige 

Fachabteilungen , Diagnostik- und Therapieeinrichtungen nicht , ist 

die prakti sche Ausbildung an anderen Krankenanstalten , an denen 

solche Fachabteilungen bzw . Diagnostik- und Therapieeinrichtungen 

bestehen , durchzu führen , so ferne hierdurch die Erreichung des Aus ­

bildungs zweckes nicht gefährdet erscheint . 

( 3 )  Im dritten Ausbildungsj ahr sind Schülerinnen und Schüler im 

Rahmen der praktischen Ausbi ldung berechtigt , im Einzel fall Tätig­

kei ten gemä ß § 1 2  unter Anleitung und Auf sicht der ausbildenden 

Ärztin/des ausbildenden Arztes am Patienten durchzuführen . 

Ausbi ldungsverordnung 

§ 4 9 . ( 1 )  Der Bundesmini ster für Gesundhei t ,  Sport und Kon­

sumentenschut z  hat durch Verordnung nähere Bestimmungen über die 

Ausbildungsbedingungen , den Lehrbetrieb , den Lehrplan , den Mindest­

umfang des theoretischen und prakti schen Unterrichts , die verkürzten 

Ausbi ldungen sowie die fachlichen Voraussetzungen und Aufgaben der 

Schul leitung und des erforderlichen Lehrpersonals festzulegen . 
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( 2 )  Die Verordnung gemäß Abs . 1 ist unter Bedachtnahme auf d ie 

wissenschaftl ichen Erkenntnisse und Erfahrungen der Pflege­

wissenschaft sowie der Ausbi ldungs- und Berufsanforderungen 

zu erlassen . 

( 3 )  Insbesondere i st sicherzustellen ,  daß 

1 .  Schülerinnen/Schüler zu einer praktischen Unterweisung am 

Krankenbett und im Operationssaal erst mit Erreichung des 

Alters von 17 Jahren und zur praktischen Einführung in das 

Gebiet der Röntgen- und Isotopenkunde erst nach Vol lendung 

des 1 8 . Lebensj ahres herangezogen werden und 

2 .  die Ausbi ldungs zeit die j eweils gesetzl ich festgelegte Nor­

malarbeitszeit nicht überschreitet . 

Prüfungen 

§ 50 .  ( 1 )  Während der gesamten Ausbi ldungszeit hat sich das 

Lehrpersonal laufend vom Ausbildungserfolg der Schülerinnen/Schüler 

zu überzeugen . Zur Beurtei lung des Ausbildungserfolges im Rahmen der 

theoretischen Ausbildung sind durch das Lehrpersonal Prüfungen abzu­

halten . Am Ende des j eweiligen Ausbildungsj ahres ist darüber ein 

Zeugnis aus zustellen .  

( 2 )  Z u  den im zweiten Ausbildungsj ahr abzuhaltenden Prüfungen 

sind auch Personen zuzulassen , die eine Ausbildung zum Sanitäts­

unteroffizier im Bundesheer mit Erfolg abgeschlossen haben . 

( 3 )  Nach Abschluß der Gesamtausbildung ist eine kommissione l le 

Diplomprüfung vor einer Prüfungskommission ( §  5 1 ) zur Feststellung 

darüber abzulegen , ob sich die Schülerin/der Schüler die für die 

Ausübung der Gesundheits- und Krankenpflege erforderl ichen Kennt­

nisse und Fertigkeiten angeeignet hat und in der Lage i st , die 

beru f l iche Tätigkeit selbständig und fachgerecht auszuführen . 
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Prüfungskommission 

§ 5 1 . ( 1 )  Die Prüfungskommission gemäß § 50  Abs . 3 setzt sich 

zusammen aus 

1 .  der leitenden Sanitätsbeamtin/dem leitenden Sanitätsbeamten 

des Landes oder deren Stellvertreterin/dessen Stellvertreter 

( Vorsitz ) ,  

2 .  e iner Vertreterin/einem Vertreter des Rechtsträgers der 

Schule für Gesundheits- und Krankenpflege , 

3 .  der Direktorin/dem Direktor der Schule für Gesundheits- und 

Krankenpf lege oder deren/dessen Stellvertreterin/Stel1ver­

treter , 

4 .  der mediz inisch-wissenschaftl ichen Leiterin/dem medizinisch­

wi ssenschaftlichen Leiter der Schule für Gesundheits- und 

Krankenpflege oder deren/des sen Stellvertreterin/Stellver­

treter , 

5 .  dem Lehrpersonal der entsprechenden Diplomprü fungsfächer und 

6 .  den Lehrschwestern/ Lehrpflegern des letzten Ausbi ldungs­

j ahres . 

( 2 )  Bei Verhinderung der Kommi ssionsmitglieder gemä ß Abs . 1 Z 5 

oder 6 hat die Di rektorin/der Direktor der Schule für Gesundheits­

und Krankenpflege für diese eine Stel lvertretung zu bestimmen . 

( 3 )  Die Kommission ist beschlußfähig , wenn alle Kommissionsmit­

glieder von der Direktorin/dem Direktor der Schule für Gesundheits­

und Krankenpflege ordnungsgemäß geladen wurden und neben der/dem 

Vorsitzenden oder deren/dessen Stel lvertreterin/Stellvertreter min­

destens drei weitere Kommissionsmitglieder oder deren/dessen Ste l l ­

vertretung anwesend sind . D i e  Kommission entscheidet mit einfacher 

Stimmenmehrheit . Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der/ 

des Vorsitzenden . 

· , 
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Anrechnung von Prüfungen 

§ 52 . ( 1 )  Haben Schülerinnen/Schüler einer Schule für Gesund ­

heit s - und Krankenpflege bereits erfolgreich Prüfungen im Rahmen 

1 .  einer Ausbildung in einem gehobenen medizinisch-technischen 

Dienst , 

2 .  der Hebammenausbildung , 

3 .  eines Universitätsstudiums oder 

4 .  einer im Ausland absolvierten Ausbildung in der Kranken-

pflege 

abgel egt , so sind die erwähnten Prüfungen auf d ie abzulegenden Prü­

fungen durch die Direktorin/den Direktor der Schule für Gesundheits­

und Krankenpflege im Einvernehmen mit der mediz inisch-wissenschaft­

l ichen Leiterin/dem medizinisch-wissenschaftlichen Leiter i nsoweit 

anzurechnen , als sie nach Inhalt und Umfang gleichwertig sind . 

( 2 )  Die Anrechnung befreit von der Ablegung der Prüfungen aus 

den j ewei l igen Fächern und von der Verpflichtung zur Tei lnahme am 

theoretischen und prakti schen Unterricht der j eweil igen Fächer . 

( 3 )  Eine Anrechnung von Prüfungen auf die Diplomprü fung ist 

nicht zulässig . 

Diplom 

§ 53 . Personen , die die Diplomprüfung mit Erfolg abgel egt ha­

ben , erhalten ein Diplom , in dem die Beru fsbezeichnung " Diplomierte 

Gesundheits- und Krankenschwester " / " Diplomierter Gesundheits- und 

Krankenpfleger " anzuführen ist . 

Prüfungsverordnung 

§ 54 . Der Bundesminister für Gesundheit ,  Sport und Konsumenten­

schutz kann durch Verordnung nähere Vorschri ften über die Art und 

Durchführung der Prüfungen , die Anrechnung von Prüfungen , die An-

402/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)156 von 182

www.parlament.gv.at



-40-

trittsvoraussetzungen für die Diplomprüfung , die Wertung der Prü­

fungsergebnisse , die Voraussetzungen , unter denen eine Prü fung oder 

ein Ausbi ldungsj ahr wiederholt werden kann , die Anzahl der Wieder­

holungsmögl ichkei ten sowie die Form und den Inhalt der auszustel­

lenden Zeugnisse und des Diploms erlassen . 

Fortbildung 

§ 5 5 . ( 1 )  Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits­

und Krankenpflege sind berechtigt , Fortbildungskurse zu besuchen . 

Diese dienen 

1 .  der Information über die neuesten Entwicklungen und 

Erkenntnisse der Pflegewissenschaft sowie der mediz inischen 

Wissenschaft oder 

2 .  der Vertiefung der in der Ausbildung erworbenen Kenntnisse 

und Fertigkeiten oder 

3 .  der Erweiterung der in der Ausbildung erworbenen Kenntnisse 

und Fertigkeiten . 

( 2 )  Die Fortbi ldungskurse sind , sofern nicht die Erreichung des 

Ausbildungszieles anderes erfordert , am Sitz einer Schule für Ge­

sundheits- und Krankenpflege unter Bedachtnahme auf einen geordne ­

ten , zweckmäßigen Kursbetrieb einzurichten . 

( 3 )  Fortbi ldungskurse sind dem Landeshauptmann mindestens acht 

Wochen vor Beginn anzuzeigen . Dieser hat die Abhaltung eines Fort­

bildungskurses binnen sechs Wochen nach Anzeige zu untersagen , wenn 

die organisatorischen oder fachlichen Vorausset zungen für die Ver­

mittlung einer den Berufserfordernissen entsprechenden Fortbildung 

nicht gewährleistet sind . 

( 4 )  Über den regelmäßigen Besuch von Fortbildungskursen gemäß 

Abs . 1 Z 1 und 2 ist eine Bes tätigung aus zustel len . 

· : 
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( 5 )  Nach Abschlu ß  eines Fortbi ldungskurses gemäß Abs . 1 Z 3 ist 

eine Prüfung abzunehmen . Über die erfolgreich abgelegte Prü fung i st 

ein Z eugnis auszustel len . 

Spez ielle Schulung - intravenöse Inj ektionen 

§ 5 6 . Zur Erlangung der theoretischen und prakti schen Kennt­

nisse und Fertigkeiten für die Vorbereitung und Verabreichung von 

intravenösen Inj ektionen ( §  13 ) sind spezielle Schulungen durch zur 

selbständigen Berufsausübung berechtigte Ärztinnen/Ärzte abzuhalten . 

Über die erfolgreiche Absolvierung sind Bestätigungen auszustellen . 

Fortbi ldungsverordnung 

§ 57 . Der Bundesminister für Gesundhei t ,  Sport und Konsumenten­

schutz kann durch Verordnung nähere Vorschri ften über den Lehrplan 

und die Abhaltung der Fortbi ldungskurse und der speziel len Schulun­

gen unter Bedachtnahme auf einen geordneten und zweckmä ßigen Kurs­

betrieb sowie über Form und Inhalt der auszustellenden Zeugni sse und 

Bestätigungen erl assen . 

5 .  Abschnitt 

Sonderausbildungen 

§ 5 8 . ( 1 )  Sonderausbildungen dienen der Vermittlung der zur 

Ausübung von 

1 .  Spezialaufgaben oder 

2 .  Lehraufgaben oder 

3 .  Führungsaufgaben 

erforderl ichen theoreti schen und praktischen Kenntnis se und Fer­

tigke iten . Diese haben insbesondere auf die Berufserfordernisse des 

gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege Bedacht zu 

nehmen . 
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( 2 )  Darüber hinaus können Angehörige des gehobenen Dienstes für 

Gesundheits- und Krankenpflege Sonderausbildungen gemäß Abs . 1 Z 2 

und 3 absolvieren , die für 

1 .  Angehörige der gehobenen medizini sch-technischen Dienste 

gemäß dem MTD-Gesetz , BGB1 . Nr . 460/ 1 99 2 ,  in der j eweils 

geltenden Fassung , oder 

2 .  Hebammen gemäß dem Hebammengesetz 

eingerichtet werden . 

( 3 )  Der Bundesminister für Gesundheit ,  Sport und Konsumenten­

schutz kann durch Verordnung feststellen , daß Hochschul lehrgänge 

gemäß § 1 8  Al lgemeines Hochschul-Studiengesetz , BGB1 . Nr . 1 77 / 1 9 6 6 ,  

in der j ewei l s  geltenden Fassung , oder Lehrgänge gemä ß § 40a leg . 

cit . den gemäß Abs . 1 eingerichteten Sonderausbildungen für Lehr­

und Führungsaufgaben gleichgehalten sind ,  sofern sie die Vermittlung 

einer die Erfordernisse der allgemeinen Gesundheits- und Kranken­

pflege berücksichtigenden ausreichenden Ausbildung gewährleisten . 

( 4 )  Sonderausbildungen für Spezialaufgaben gemäß § 1 5  Abs . 2 

haben im Rahmen eines Dienstverhältnisses zu erfolgen . 

( 5 )  Die Abhaltung von Sonderausbildungen gemäß Abs . 1 bedar f  

der Bewil l i gung des Landeshauptmannes . D i e  Bewi l ligung ist zu ertei­

len , wenn d i e  Voraussetzungen für die Vermittlung der für Spezial - ,  

Lehr- und Führungsaufgaben er forderlichen Kenntnisse und Fertigkei ­

ten gewährleistet sind . 

( 6 )  Gegen Bescheide des Landeshauptmannes gemäß Abs . 5 ist eine 

Berufung nicht zulässig . 

( 7 )  Nach Abschluß einer Sonderausbildung gemäß Abs . 1 i s t  eine 

kommissionelle Prüfung abzunehmen . Über die erfolgrei ch abgelegte 

Prüfung ist ein Zeugnis auszustellen . 
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Sonderausbildung i n  der Kinder- und Jugendlichenpflege 

§ 59 . ( 1 )  Die Sonderausbi ldung in der Kinder- und Jugendl ichen­

p flege dauert mindestens sechs Monate , wobei ein Drittel auf die 

theoretische und zwei Drittel auf die praktische Ausbildung zu ent­

fallen haben . 

( 2 )  Sie umfaßt insbesondere die nachstehend angeführten 

Sachgebiete : 

1 .  Kinderhe i lkunde , Ernährung des kranken Kindes und P flege bei 

Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter , 

2 .  Spezielle Chirurgie im Kindes- und Jugendalter und P flege 

auf chirurgischen Kinderstationen , 

3 .  Pflege bei neurologischen Erkrankungen im Kindes- und 

Jugendalter , 

4 .  Grundzüge der Kinder- und Jugend fürsorge und 

5 .  Entwicklungspsychologie des behinderten Kindes und 

Jugendl ichen . 

Sonderausbildung in der psychiatrischen Krankenpflege 

§ 60 . ( 1 )  Die Sonderausbildung in der psychiatri schen Kranken­

pflege dauert mindestens ein Jahr , wobei ein Drittel auf die theo­

retische und zwei Drittel auf die prakti sche Ausbi ldung zu entfal len 

haben . 

( 2 )  Sie umfaßt insbesondere die nachstehend angeführten 

Sachgebiete : 

1 .  allgemeine psychiatri sche P flege und Betreuung , 

2 .  Pflege und Betreuung psychisch gestörter und kranker Kinder , 

3 .  Pflege und Betreuung bei psychischen Alterserkrankungen, 

4 .  Pflege und Betreuung psychi sch kranker Rechtsbrecher , 

5 .  Pflege und Betreuung von Patienten mit Abhängigkeits­

erkrankungen ,  

6 .  Pflege und Betreuung geistig Behinderter , 
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7 .  nachgehende psychiatri sche Betreuung , 

8 .  the rapeutische Gesprächsführung sowie Beschäf tigungs- und 

Arbeitstherapie und 

9 .  Psychiatrie und Grundzüge der Psychologie . 

Sonderausbildung in der Intens ivpflege 

§ 6 1 . ( 1 )  Die Sonderausbildung in der Intensivpf lege dauert 

mindestens ein Jahr , wobei ein Drittel auf die theoretische und zwei 

Drittel auf die praktische Ausbi ldung zu entfal len haben . 

( 2 )  Sie umfaßt insbesondere die nachstehend angeführten 

Sachgebiete : 

1 .  Reanimation und Schocktherapi e ,  

2 .  Überwachung Schwerstkranker mit invasiven und nichtinvasiven 

Methoden , 

3 .  Analgesie und Sedierung und 

4 .  Pathophys iologie und Korrektur von Störungen des 

Flüssigkeits- und Basenhaushalts . 

Sonderausbildung in der Pf lege im Operat ionsbereich 

§ 6 2 . ( 1 )  Die Sonderausbildung in der Pflege im Operat ionsbe­

reich dauert mindestens ein Jahr , wobei ein Drittel auf die theore­

tische und zwei Drittel auf die praktische Ausbildung zu entfallen 

haben . 

( 2 )  S i e  umfaßt insbesondere die nachstehend angeführten 

Sachgebiete : 

1 .  a l lgemeine Chirurgie und 

2 .  spezielle chirurgische Gebiete . 

. ' 
. 
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Sonderausbi ldung i m  kardiotechnischen Dienst 

§ 63 . ( 1 )  Die Sonderausbi1dung im kardiotechnischen Dienst 

dauert 18 Monate , wobei vier Monate auf die theoretische und 14 

Monate auf die praktische Ausbildung zu entfallen haben . 

( 2 )  Sie umfaßt insbesondere die nachstehend angeführten 

Sachgebiete : 

1 .  Anatomie ,  Physiologie , Pharmakologie und Anästhesie , 

2 .  Kardiologie , Gerätekunde und Intensivbehandlung , 

3 .  spezielle Chirurgie , spezielle Hämatologie , speziel le 

Pharmakologie und spezielle Pathologie , 

4 .  medizinische Terminologie , allgemeine Technik und 

Berufskunde sowie 

5 .  fachspezi f ische Technologien , Biomaterialkunde , Meßtechnik ,  

Statistik und EDV . 

( 3 )  Zur Sonderausbildung im kardiotechnischen Dienst s ind auch 

Personen zuzulassen , die ein Diplom im medizini sch-technischen 

Laboratoriumsdienst oder im radiologi sch- techni schen Dienst nach dem 

MTD-Gesetz erworben haben . 

( 4 )  Die theoretische Ausbildung kann entfallen , sofern beglei­

tend zur praktischen Ausbildung eine theoreti sche Unterweisung durch 

die ausbildenden Personen erfolgt und die theoretischen Kenntnisse 

durch Selbststudium erworben werden . 

Sonderausbi ldung für Lehraufgaben 

§ 64 . ( 1 )  Die Sonderausbildung für Lehraufgaben dauert minde­

stens ein Jahr , wobei j ewei ls die Häl fte auf die theoretische und 

praktische Ausbildung zu entfallen hat . 
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( 2 )  S i e  umfaßt insbesondere die nachstehend angeführten Sach­

gebiete : 

1 .  Gesundheits- und Krankenpflege , einschl ießlich Pflege-

forschung , 

2 .  Berufskunde , 

3 .  Unterrichtslehre und Lehrpraxis , 

4 .  Psychologi e ,  Soziologie , Pädagogik und Philosophie , 

5 .  Organisation und Administration, 

6 .  Arbeits- und Sozialmedizin und 

7 .  Rechtskunde . 

Sonderausbildung für Führungsaufgaben 

§ 6 5 . ( 1 )  Die Sonderausbildung für Führungsaufgaben dauert 

mindestens ein Jahr . 

( 2 )  Sie umfaßt insbesondere die nachstehend angeführten 

Sachgebiete : 

1 .  Ökonomie ,  Management und Arbeitsorganisation ,  

2 .  Personalplanung und Mitarbeiterführung , 

3 .  Betriebspsychologie und Soz iologie , 

4 .  Organi sation der Gesundheits- und Krankenpflege , 

5 .  P f l egeforschung , 

6 .  Bet riebsführung in Krankenanstalten , 

7 .  Pädagogik , Kommunikation und Verhandlungstechnik und 

8 .  Rechtskunde . 

Sonderausbildungsverordnung 

§ 6 6 . Der Bundesminister für Gesundhei t ,  Sport und Konsumenten­

schutz kann durch Verordnung nähere Vorschriften über den Lehrplan 

und d i e  Abhaltung der Sonderausbildungen unter Bedachtnahme auf 

einen geordneten und zweckmäß igen Ausbildungsbetrieb sowie über die 

Durchführung der Prüfungen , die Prü fungskommiss ion , d ie Wertung des 

Prüfungsergebnisses und über die Voraussetzungen , unter denen eine 

Prüfung wiederholt werden kann , sowie über Form und I nhalt der aus­

zustellenden Prüfungszeugnisse erlassen . 
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6 .  Abschnitt 

Spezielle Grundausbi ldungen 

§ 67 . ( 1 )  Die Ausbildungen in der Kinder- und Jugendlichen­

pflege und in der Psychiatrischen Krankenpflege können auch im 

Rahmen einer speziellen Grundausbi ldung absolviert werden . 

( 2 )  Eine spezielle Grundausbi ldung gemä ß Abs . 1 dauert drei 

Jahre . 

Kinder- und Jugendl ichenp flege 

§ 6 8 .  ( 1 )  Die spezielle Grundausbi ldung in der Kinder- und 

Jugendlichenpflege erfolgt an Schulen für Kinder- und Jugendl ichen­

pfl ege . 

( 2 )  Hinsichtl ich der Errichtung und Organi sation der Schulen 

für Kinder- und Jugendlichenpflege , der Aufnahme in und des Aus­

schlusses aus der Schule , des Ausbildungsinhaltes sowie der Prü­

fungen gelten die §§ 40 bis 52  und 54 bis 57 . 

( 3 )  Bei den Ausbildungsinhalten gemäß § 48 ist der Schwerpunkt 

auf die Kinder- und Jugendl ichenpflege zu legen . 

§ 6 9 . Personen , die die Diplomprüfung mit Erfolg abgelegt 

haben , erhal ten ein Diplom ,  in dem die Berufsbezeichnung " D iplo­

mierte Kinderkrankenschwester " j " Diplomierter Kinderkrankenpfleger " 

anzuführen i st . 

Psychiatr i sche Krankenpf lege 

§ 70 . ( 1 )  Die spez ielle Grundausbildung in der psychiatrischen 

Krankenpflege erfolgt an Schulen für psychiatri sche Krankenpflege . 
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( 2 )  Die Ausbi ldung kann i m  Rahmen eines Dienstverhältnisses zum 

Rechsträger der Schule erfolgen . Einem solchen Dienstverhäl tnis ist 

bei Angehörigen religiöser Orden und Kongregationen die Verwendung 

im Rahmen e ines zwischen dem rel igiösen Orden oder der Kongregation 

und dem Rechtsträger der Anstalt abgeschlossenen Werkvertrages 

gleichzuhalten . 

( 3 )  Hinsicht l ich der Errichtung und Organisation der Schulen 

für die psychiatrische Krankenpflege , der Aufnahme in und des Aus ­

schlusses aus der Schule sowie der Prüfungen gelten die §§ 40 bis 

47 , 49 bis 5 2  und 54 bis 57 . 

( 4 )  Personen , die sich um die Aufnahme in eine Schule für die 

psychiatrische Krankenpflege berwerben , haben zusätzl ich zu den in 

§ 4 5  Abs . 1 genannten Voraussetzungen ein Lebensalter von mindestens 

18 Jahren nachzuwei sen . 

§ 7 1 . Die Ausbildung in der psychiatrischen Krankenpf l ege 

umf a ß t  zusätzlich zu den in § 48 Abs . 1 angeführten S achgebieten 

insbesondere folgende Fächer : 

1 .  allgemeine psychiatri sche P flege und Betreuung , 

2 .  Pflege und Betreuung psychi sch gestörter und kranker Kinder , 

3 .  Pflege und Betreuung bei psychischen Alterserkrankungen , 

4 .  P f l ege und Betreuung psychi sch kranker Rechtsbrecher ,  

5 .  P flege und Betreuung von Patienten mit Abhängigkeits-

erkrankungen , 

6 .  Pflege und Betreuung geistig Behinderter , 

7 .  nachgehende psychiatrische Betreuung , 

8 .  therapeutische Gesprächsführung sowie Beschäftigungs - und 

Arbeitstherapie und 

9 .  Psychiatrie und Grund züge der Psychologie . 

§ 7 2 . Personen , die die Diplomprüfung mit Erfolg abgelegt 

haben , erhalten ein Diplom , in dem die Berufsbezeichnung " Diplomier­

te psychiatrische Krankenschwester " / " Diplomierter psychiatrischer 

Krankenpfleger " anzuführen ist . 
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3 .  Hauptstück 

Pflegehilfe 

1 .  Abschni tt 

Al lgemeines 

Berufsbild 

§ 73 . Die Pflegehi l fe umfaßt die Betreuung pflegebedürftiger 

Menschen in Unterstützung von Angehörigen des gehobenen Dienstes für 

Gesundheits- und Krankenpflege sowie von Ärztinnen/Ärzten und Ange­

hörigen der gehobenen medizinisch- technischen Dienste durchgeführten 

Behandlungen . 

Berufsbezeichnung 

§ 7 4 . ( 1 )  Personen , die aufgrund dieses Bundesgesetzes eine 

Ausbildung in der P flegehi l fe erfolgreich absolviert haben , sind 

berechtigt , die Berufsbezeichnung " Pflegehel ferin " / " P flegehel fer " zu 

führen . 

( 2 )  Staatsangehörige einer Vertragspartei des Abkommens über 

den Europäi schen Wirtschaftraum ( EWR-Abkommen ) ,  die aufgrund dieses 

Bundesgesetzes zur Ausübung der Pflegehil fe berechtigt sind ( §  7 6 ) ,  

dürfen die im Heimat- oder Herkunftsstaat gültigen rechtmäßigen 

Ausbildungsbezeichnungen bzw . deren Abkürzung führen , sofern diese 

1 .  nicht mit der Berufsbezeichnung gemäß Abs . 1 identi sch sind 

und nicht mit e iner Bezeichnung verwechselt werden können , 

die in Österreich eine zusätz liche Ausbildung voraussetzt 

und 

2 .  neben der Ausbildungsbezeichnung Name und Ort der Lehran­

stalt oder des Prüfungsausschusses , die/der d iese Ausbil ­

dungsbezeichnung verliehen hat , angeführt werden . 
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( 3 )  D i e  Führung einer Berufs- oder Ausbildungsbezeichnung gemäß 

Abs . 1 und 2 oder die Führung anderer verwechselbarer Beruf s - und 

Ausbildungsbezeichnungen durch hiezu nicht berechtigte Personen i st 

verboten . 

Tätigkeit sbereich 

§ 7 5 . ( 1 )  Der Täti gkeitsbereich der P flegehil fe umfaßt 

insbesondere : 

1 .  Durchführung von Grundtechniken der Pflege , 

2 .  hauswirtschaftliehe Tätigkeiten , 

3 .  Körperpf lege und Ernährung des Patienten oder Klienten , 

4 .  Krankenbeobachtung , 

5 .  Prophylaxe , 

6 .  Mobil isation des Patienten oder Klienten , 

7 .  Verabreichung von im Einzel fall durch die Ärztin/den Arz t  

verordneten Medikamenten , 

8 .  Dokumentation des Pflegeprozesse , 

9 .  P flege , Reinigung und Desinfektion von Behel fen und 

1 0 . soziale und ethische Betreuung der Patienten oder Klienten . 

( 2 )  Die im Abs . 1 angeführten Tätigkeiten dürfen nur nach An­

ordnung und unter Aufsicht von Angehörigen des gehobenen Dienstes 

für Gesundheits- und Krankenpflege sowie von Ärztinnen/Ärzten und 

Angehörigen der gehobenen medizinisch-techni schen Dienste vorge­

nommen werden . 

( 3 )  P flegehel ferinnen/Pfleghel fer sind berechtigt , nach ärzt ­

l icher Anordnung 

1 .  subkutane I nsul ininj ektionen zu verabreichen , sofern sie 

eine Schulung gemäß § 93  Z 1 absolviert haben , 

2 .  Sondenernährung bei l iegenden Magensonden ( PEG-Sonden ) 

durchzuführen , sofern sie eine Schulung gemäß § 93  Z 2 

absolviert haben . 

Die Anordnung hat durch die verantwortliche , zur selbständigen 

Berufsausübung berechtigte Ärztin/den verantwortl ichen , zur selb­

ständigen Berufsausübung berechtigten Arzt schriftl ich und für den 

Einze l fa l l  zu erfolgen . 
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2 .  Abschnitt 

Berufsberechtigung 

§ 7 6 . Zur Ausübung der P flegehil fe sind Personen berechtigt , 

1 .  das 1 8 . Lebensj ahr vollendet haben , 

2 .  die für die Erfüllung der Berufspflichten erforderliche 

gesundheitliche Eignung und Vertrauenswürdigkeit besitzen , 

3 .  einen Qua l i fikationsnachweis ( §  77 bis 7 9 ) erbringen und 

4 .  über die für die Beru fsausübung notwendigen Sprachkenntnisse 

verfügen . 

Qua l i f ikationsnachweis - Inland 

§ 77 . Als Qual i fikationsnachweis gilt ein Z eugni s über eine mit 

Erfolg abgeschlossene Ausbildung im Rahmen 

1 .  eines Pflegehil felehrganges nach den Bestimmungen d ieses 

Bundesgesetzes oder 

2 .  eines Lehrganges für die Ausbi ldung von Pflegehel ferinnenj 

P f legehel fern nach den Bestimmungen des Krankenpflegege­

setzes oder 

3 .  einer Schule mit Öffentlichkeitsrecht , deren Lehrpl an 

sämtl iche Lehri nhalte der P flegehil feausbi ldung abdeckt und 

vom Bundesminister für Unterricht und Kunst erlassen oder 

genehmigt ist , oder 

4 .  einer Sanitätsausbildung im Bundesheer , die vom Landeshaupt­

mann einer Pflegehil feausbildung gleichgeachtet wurde ( §  9 1  

Abs . 3 ) .  

Qua l i fikationsnachwei s - EWR 

§ 78 . ( 1 )  Eine in einem anderen Mitgliedstaat des Europäischen 

Wirtschaftsraumes erworbene Urkunde über eine erfolgreich absolvier­

te Ausbildung als P flegehel ferinjPflegehel fer gilt als Quali fika­

tionsnachweis , wenn diese 
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1 .  einern Diplom ,  Prüfungszeugnis oder sonstigen 

Befähigungsnachweis im Sinne der Richtl inie 8 9 / 4 8 /EWG oder 

2 .  einern Diplom oder Prüfungszeugnis im Sinne der Richtlinie 

9 2 / 5 1 /EWG 

ent spricht . 

( 2 )  S taatsangehörigen eines Mitgliedstaates des Europäischen 

Wirtschaftsraumes , die im Besitz eines Quali fikationsnachweises 

gemä ß Abs . 1 sind , ist vorn Bundesminister für Gesundheit ,  Sport und 

Konsumentenschutz die Berechtigung zur Berufsausübung als P flege­

hel ferin/P flegehel fer zu ertei len . Diese kann an die Bedingung der 

erfolgreichen Absolvierung eines Anpassungslehrganges von höchstens 

einern Jahr oder der erfolgreichen Ablegung einer Eignungsprüfung 

oder des Nachweises von Beru fserfahrung geknüp ft werden , über deren 

Notwendigkeit erforderl ichenfalls ein Sachverständigengutachten ein­

gehol t  werden kann . 

( 3 )  Die Erteilung der Berechtigung zur Berufsausübung hat 

innerhalb von vier Monaten ab Vorlage sämtlicher erforderl ichen 

Unterlagen zu erfolgen . 

Qual ifikationsnachweis - außerhalb des EWR 

§ 7 9 . Die §§ 2 5  bis 27 sind anzuwenden . 

Berufsausübung 

§ 80 . Eine Berufsausübung kann im Dienstverhältnis 

1 .  zu einer Krankenanstalt und/oder 

2 .  zu sonstigen unter ärztlicher Lei tung oder Aufsicht 

stehenden Einrichtung , die der Vorbeugung , Feststellung oder 

Hei l ung von Krankheiten oder der Betreuung pflegebedürftiger 

Personen dienen , und/oder 

3 .  zu freiberuflich tätigen Ärztinnen/Ärzten und/oder 

4 .  zu Einrichtungen oder Gebietskörperschaften , die Haus­

krankenpf l ege anbiete n ,  und/oder 
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5 .  z u  einer offenen Erwerbsgesellschaft gemä ß Erwerbsgesell ­

schaftengesetz , der ausschl ießlich zur freiberuflichen 

Berufsausübung berechtigte Angehörige von Gesundheitsberufen 

als Gesel lschafter angehören , 

erfolgen . 

Zurücknahme der Berufsberechtigung 

§ 8 1 . ( 1 )  Der Landeshauptmann hat die Berechtigung zur Beruf s ­

ausübung zurückzunehmen , wenn d i e  Voraussetzungen gemä ß § 7 6  bereits 

anfänglich nicht gegeben waren oder weggefallen sind . 

( 2 )  Aus Anlaß der Zurücknahme der Berufsberechtigung gemäß 

Abs . 1 ist der Berufsausweis ( §  7 )  einzuziehen . 

( 3 )  Bestehen gegen die Wiederaufnahme der Berufsausübung durch 

Personen , deren Berechtigung gemä ß Abs . 1 zurückgenommen wurde , 

keine Bedenken mehr , ist die Berufsberechtigung durch den Landes­

hauptmann wieder zu ertei len . 

3 .  Abschnitt 

Ausbildung 

Ausbildung in der Pflegehi l fe 

§ 82 . Die Ausbildung in der Pflegehi l fe dauert ein Jahr und 

umfa ß t  eine theoretische und prakti sche Ausbildung in der Dauer von 

insgesamt 1 600 Stunden , wobei j ewei l s  die Häl fte auf die theoreti ­

sche und praktische Ausbildung zu entfallen hat . 

Pflegehilfelehrgänge 

§ 83 . ( 1 )  Die Ausbildung in der Pflegehil fe erfolgt in Lehr­

gängen ( Pf l egehil felehrgänge ) ,  die in Verbindung mit 
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1 .  allgemeinen Krankenanstalten , 

2 .  Krankenanstalten für chroni sch Kranke oder Pflegeheimen oder 

3 .  Einrichtungen oder Gebietskörperschaften , die Hauskranken-

pflege anbieten , 

einzurichten sind , welche die zur praktischen Unterweisung not­

wendi gen Fachabtei lungen besitzen , mit den für die Erreichung des 

Ausbildungs zweckes erforderlichen Lehr- und Hil fskräften sowie 

Lehrmitteln ausgestattet sind und entsprechende Räumlichkeiten für 

die auszubi ldenden Personen aufweisen . 

( 2 )  Die praktische Ausbildung erfolgt 

1 .  im stationären Akutbereich in Krankenanstalten und 

2 .  im stationären Langzeitbereich in Krankenanstalten oder in 

P f legeheimen und 

3 .  im Rahmen von E inrichtungen oder Gebietskörperscha f ten , die 

Hauskrankenpflege anbieten . 

§ 8 4 . ( 1 )  Die Abhaltung von Pflegehil felehrgängen bedarf der 

Bewilligung des Landeshauptmannes . Die Bewi ll igung ist zu erteilen , 

wenn nachgewiesen wird , da ß 

1 .  die für die Abhaltung der theoretischen Ausbi ldung erfor­

derl ichen Räumlichkeiten sowie Lehrmittel zur Verfügung 

stehen , 

2 .  das für die theoretische und praktische Ausbi ldung 

erforderliche Lehrpersonal ,  welches hie für fachl ich und 

pädagogisch hiefür geeignet ist und über die nötige 

Berufserfahrung verfügt , vorhanden ist , 

3 .  die Erfordernisse des § 83 erfüllt sind , 

4 .  die Abso1ventinnenjAbsolventen die erforderlichen Kenntnisse 

und Fertigkeiten gemä ß § 88  erlangen können und 

5 .  in den in § 83 Abs . 2 genannten Einrichtungen eine ausrei ­

chende Anzahl von Angehörigen des gehobenen Dienstes für 

Gesundheits- und Krankenpflege und sonstigen Fachkräften 

tätig ist , sodaß eine fachgerechte praktische Ausbildung 

unter Anleitung und Aufsicht gewährleistet ist . 

( 2 )  Die Bewil ligung ist zurückzunehmen ,  wenn die Voraussetzungen 

des Abs . 1 nicht oder nicht mehr gegeben sind . 
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( 3 )  Gegen Bescheide des Landeshauptmannes gemäß Abs . 1 und 2 

ist eine Berufung nicht zulässig . 

Lehrgangs leitung 

§ 8 5 . ( 1 )  Die medizinisch-wissenscha ftliche Lei tung eines 

Pflegehil felehrganges obliegt einer Ärztin/einem Arzt die/der die 

hiefür erforderliche fachliche Eignung besitzt . 

( 2 )  Die fachspezifische und organisatorische Leitung ein­

schl ießlich der Dienstaufsicht obliegt einer/einem hiefür fachlich 

und pädagogisch geeigneten Direktorin/Direktor , die/der die Beruf s ­

berechtigung zur Ausübung des gehobenen Dienstes für Gesundheits­

und Krankenpflege besitzt , eine Sonderausbildung für Lehraufgaben 

absolviert hat und über die notwendige Berufserfahrung verfügt . 

( 3 )  Für die Direktorin/den Direktor und für die medizinisch­

wissenschaftliche Leiterin/den medizinisch-wissenscha ftlichen Leiter 

ist e ine Stellvertretung vorzusehen . 

Aufnahme in einen Pflegehilfelehrgang 

§ 8 6 . ( 1 )  Personen , die sich um die Aufnahme in einen Pflege­

hil fe lehrgang bewerben , haben nachzuweisen : 

1 .  ein Lebensalter von mindestens 17 Jahren , 

2 .  die zur Erfüllung der Berufspflichten erforderliche 

gesundheitliche Eignung 

3 .  die Unbescholtenheit 

4 .  die erfolgreiche Absolvierung von zehn Schulj ahren . 

( 2 )  Über die Aufnahme der Bewerberinnen/Bewerber entscheidet 

der Rechtsträger , der die Pflegehil felehrgänge veranstaltet . 

( 3 )  Vom Nachweis gemä ß Abs . 1 Z 4 kann der Rechtsträger in 

Einzel fäl len absehen , wenn die Person , die sich um die Aufnahme 

bewirbt , das 1 6 .  Lebensj ahr vol lendet hat und ein solches Maß an 

Allgemeinbi ldung nachweist , das erwarten läßt , daß sie dem theore­

tischen und praktischen Unterricht zu folgen vermag . 
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Aus schlu ß  von der Ausbildung 

§ 8 7 . ( 1 )  TeilnehmerinnenjTeilnehmer eines Pflegehi l felehr­

ganges können vom weiteren Besuch des Lehrganges ausgeschlossen 

werden , wenn sie sich aus folgenden Gründen während der Ausbildung 

zur Ausübung des Pflegehel ferberufes als untauglich erweisen : 

1 .  wegen einer rechtskräftigen Verurteilung solcher strafrecht­

licher Verfehlungen , die eine verläßliche Berufsausübung 

nicht erwarten lassen , oder 

2 .  wegen schwerwiegender Pflichtverletzungen im Rahmen der 

theoretischen oder praktischen Ausbildung , die eine 

verläßliche Berufsausübung nicht erwarten lassen . 

( 2 )  Über den Ausschluß entscheidet der Rechtsträger . 

Ausbildungsinhalt 

§ 8 8 . ( 1 )  Die Ausbildung in der Pflegehil fe umfaßt insbesondere 

die nachstehend angeführten Sachgebiete : 

1 .  Berufsethik und Beru fskunde der Pflegehi lfe ,  

2 .  Grundpflege , 

3 .  Hygiene und Infektionslehre , einschließl ich Desinfektion 

und Sterilisat ion und Umwelthygiene , 

4 .  Grundzüge der Krankheits- , Geräte- und Arzneimittellehre , 

einschließlich Ernährungslehre und Diätkunde , 

5 .  Erste Hi l fe ,  

6 .  Mobili sation und Animation , 

7 .  Haushalts- und Betriebsführung , 

8 .  Grundzüge der Psychologie , Psychiatrie und Gerontologi e ,  

9 .  Grundlagen der Sozialarbei t und 

10 . Rechtskunde . 

( 2 )  Im Rahmen der Ausbildung sind insbesondere die geriatri ­

schen , gerontologi schen und gerontopsychiatrischen Aspekte zu 

berücksichtigen . 

. . 

v 

. . 
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Prüfungen 

§ 8 9 . ( 1 )  Zur Beurteilung des Ausbildungserfolges sind Prüfungen 

von den Lehrkräften der betref fenden Unterrichtsfächer abzuhalten . 

( 2 )  Nach Abschlu ß  der Gesamtausbildung ist eine kommis sionelle 

Prüfung vor einer Prüfungskommission ( §  9 0 ) zur Feststellung darüber 

abzulegen, ob sich die Teilnehmerin/der Teilnehmer die für die Aus­

übung des Pflegehel ferberufes erforderlichen Kenntnisse und Fertig­

keiten angeeignet hat und in der Lage ist , die beru f liche Tätigkeit 

fachgerecht auszuführen . 

Prüfungskommission 

§ 9 0 . ( 1 )  Die Prüfungskommission gemäß § 8 9  Abs . 2 set zt sich 

zusammen aus 

1 .  der leitenden Sanitätsbeamtin/dem leitenden Sanitätsbeamten 

des Landes oder deren Stellvertreterin/dessen Stellvertreter 

( Vorsitz ) ,  

2 .  einer Vertreterin/einem Vertreter des Rechtsträgers , 

3 .  der Direktorin/dem Di rektor des Pflegehil felehrganges oder 

deren/des sen Stellvertreterin/Stellvertreter , 

4 .  der mediz inisch-wissenschaftlichen Leiterin/dem med i z i ­

nisch-wissenschaftl ichen Leiter des Pflegehil felehrganges 

oder deren/dessen Stellvertreterin/Stel lvertreter , 

5 .  dem Lehrpersonal .  

( 2 )  Bei Verhinderung der Kommi ssionsmitglieder gemäß Abs . 1 Z 5 

hat die Direktorin/der Direktor des Pflegehil felehrganges für diese 

eine Stellvertretung zu bestimmen . 

( 3 )  Die Kommission ist beschluß fähig , wenn alle Kommis sions­

mitgl ieder von der Direktorin/dem Direktor des Pflegehil felehrganges 

ordnungsgemäß geladen wurden und neben der/dem Vorsitzenden oder 

deren/dessen Stel lvertreterin/Stellvertreter mindestens drei weitere 

Kommissionsmitglieder oder deren/dessen Stellvertretung anwesend 

sind . Die Kommission entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit . Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden . 
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Anrechnung von Ausbildungen 

§ 9 1 . ( 1 )  Zur kommissionellen Prüfung gemä ß § 8 9  Abs . 2 können 

auch zugelassen werden : 

1 .  Personen , die ein Studium der Medizin abgeschlossen haben , 

2 .  Personen , die ein Zeugnis über eine erfolgreich abgeschlos­

sene Ausbildung als Stationsgehil fin/Stationsgehil fe erwor­

ben haben , 

sofern diese Personen eine ergänzende theoretische und/oder prakti­

sche Ausbildung absolviert haben . 

( 2 )  Personen , die zwei Ausbildungsj ahre in einem gehobenen 

Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege erfolgreich absolviert 

haben , sind ohne Absolvierung einer ergänzenden Ausbildung zur kom­

missionellen Prüfung gemä ß § 89 Abs . 2 zuzulassen . 

( 3 )  Der Landeshauptmann hat au f Antrag eine erfolgreich absol ­

vierte Sanitätsausbi ldung im Bundesheer der Pflegehi l feausbildung 

gleichzuachten , sofern eine ergänzende theoretische und/oder prak­

tische Ausbildung absolviert wurde . 

Zeugni s 

§ 9 2 . Personen , die die kommi ssionel le Prü fung mit Erfolg 

abgelegt haben , erhalten ein Zeugni s ,  in dem der Prüfungserfolg 

sowie die Berufsbezeichnung " Pflegehel ferin" / " Pflegehelfer " 

anzuführen sind . 

Zusatz schulungen 

§ 9 3 . Zur Erlangung der theoretischen und prakti schen Kennt­

nisse und Fertigkeiten für die 

1 .  Verabreichung von subkutanen Insulininj ektionen 

( §  75 Abs . 3 Z 1 ) ,  

2 .  Durchführung von Sondenernährung bei l iegenden Magensonden 

( PEG-Sonden ) ( §  7 5  Abs . 3 Z 2 )  

sind Schulungen in Form von Kursen durchzuführen . Über die erfolg­

reiche Absolvierung sind Bestätigungen auszustel len . 

• • 
• 

, . 
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Ausbildungs - und Prüfungsverordnung 

§ 9 4 . ( 1 )  Der Bundesmini ster für Gesundhei t ,  Sport und Konsu­

mentenschutz hat durch Verordnung nähere Bestimmungen über 

1 .  den Lehrbetrieb , den Lehrplan, den Mindestumfang des theo­

retischen und praktischen Unterrichts und die fachl ichen 

Voraussetzungen der Leitung und des erforderl ichen Lehr­

personals , 

2 .  Art und Durchführung der Prüfungen , die Wertung der Prüf­

ungsergebnisse , die Voraussetzungen , unter denen eine Prü­

fung wiederholt werden kann , die Anzahl der Wiederholungs­

mögl ichkeiten und über die Form und den Inhalt des aus­

zustel lenden Zeugnisses , 

3 .  Art und Dauer der Ergänzungsausbi ldungen gemä ß § 9 1 Abs . 1 

und 3 ,  wobei auch auf die Dauer der Berufserfahrung Bedacht 

zu nehmen ist , und 

4 .  Abhaltung , I nhalt und Umfang der Schulungen gemäß § 9 3  

festzulegen . 

( 2 )  Weiters hat der Bundesmini ster für Gesundheit ,  Sport und 

Konsumentenschutz durch Verordnung festzulegen , welche Schulen gemäß 

§ 77  Z 3 anerkannt werden . 

4 .  Hauptstück 

Strafbest immungen 

§ 9 5 .  ( 1 )  Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 

Zuständigkei t  der Gerichte fallenden strafbaren Handl ung bi ldet , 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 

50 000 S zu bestrafen , wer 

1 .  gewerbsmäßig eine unter dieses Bundesgesetz fallende 

Tätigkeit ausübt , ohne hiezu berechtigt zu sein,  oder 

j emanden , der hiezu nicht berechtigt ist , zu einer 

derartigen Tätigkeit heranz ieht , 
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2 .  eine Tätigkeit unter einer der i n  diesem Bundesgesetz 

festgelegten Berufsbezeichnungen ( §§ 9 und 74 ) ausübt oder 

eine dieser Berufsbezeichnungen führt , ohne hiezu berechtigt 

zu sei n ,  

3 .  durch Handlungen oder Unterlassungen den i m  § 4 ,  § 6 ,  § 9 

Abs . 8 ,  § 2 1 , § 29 , § 3 0 ,  § 3 1  Abs . 1 ,  § 3 2 , § 74 Abs . 3 ,  

§ 7 6  oder § 8 0  enthaltenen Anordnungen und Verboten 

zuwiderhandelt , 

4 .  Anordnungen zuwiderhandelt , die in den auf Grund dieses 

Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen enthalten sind . 

( 2 )  Der Versuch ist strafbar . 

Schluß- und Übergangsbestimmungen 

§ 9 6 .  Bis zum Ablauf des 31 . Dezember 1 9 9 8  gel ten als Bundes ­

gesetze : 

1 .  Verordnung des Bundesministers für Gesundhei t  und Umwelt­

schutz betref fend die Ausbi ldung und Prüfung in der a l l ­

gemeinen Krankenpflege und in der Kinderkranken- und Säug­

l i ngspflege im zweiten , dritten und vierten Ausbildungsj ahr 

( Erste Krankenpflegeverordnung ) ,  BGBI . Nr . 6 3 4 / 1 973 , 

2 .  Verordnung des Bundesmini sters für Gesundheit und Um­

weltschutz betreffend die Ausbildung und Prüfung in der psy­

chiatrischen Krankenp flege ( Zweite Krankenpflegeverordnung ) ,  

BGBI . Nr . 73/ 1 9 7 5 , 

3 .  Verordnung des Bundesmini sters für Gesundheit , Sport und 

Konsumentenschutz betreffend die Ausbildung und Prü fung zum 

( zur ) Pflegehel fer ( in )  ( Pflegehel ferverordnung - PfIHV ) ,  

BGBI . Nr . 1 7 5 / 1 9 9 1 , und 

4 .  Verordnung des Bundesministers für soziale Verwaltung , mit 

der Richtlinien über die Führung von Lehrkursen zur Fort­

bildung und Sonderausbildung im Krankenpflegefachdienst und 

in den medi zini sch-techni schen Diensten erlassen werden , 

BGBI . Nr . 3 7 6 / 1 9 6 9 . 

Diese sind auf j ene Ausbildungen anzuwenden , die nach dem Kranken­

pflegegesetz begonnen wurden und bei Inkrafttreten dieses Bundes­

gesetzes noch nicht abgeschlossen sind . Diese Ausbildungen sind nach 

den bisher geltenden Bestimmungen fortzusetzen und abzuschl ießen . 

l' 
. . _, 
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§ 9 7 . Personen , die aufgrund des Krankenpf legegesetzes zur 

Beruf sausübung im Krankenpflegefachdienst befugt waren , sind zur 

Ausübung des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege 

berechtigt . 

§ 9 8 . Personen , die in den letzten acht Jahren vor Inkrafttre­

ten d ieses Bundesgesetzes mindestens fünf Jahre vol lbeschäftigt oder 

entsprechend länger bei Tei lzeitbeschäftigung im Krankenpflegefach­

dienst berufsmäßig tätig waren , sind berechtigt , intravenöse Inj ek­

tionen gemä ß § 13 vorzubereiten und zu verabreichen , sofern ihnen 

durch den ärztlichen Leiter der Krankenanstalt oder bei freiberuf ­

l icher Tätigkeit durch den Amtsarzt eine Bestätigung über die erfor­

derl ichen Kenntni sse und Fertigkeiten ausgestel lt wurde . 

§ 9 9 . ( 1 )  Personen , die aufgrund des Krankenpflegegesetzes eine 

Sonderausbi ldung erfolgreich absolviert haben , sind berechtigt , die 

entsprechenden Spezia 1 - , Lehr- oder Führungsaufgaben auszuüben . 

( 2 )  Der Landeshauptmann hat Personen , die in den letzten acht 

Jahren vor I nkrafttreten dieses Bundesgesetzes mindestens fünf 

Jahre vol lbeschäftigt oder entsprechend länger bei Teilzeitbeschäf ­

tigung Spezial - ,  Lehr- oder Führungsaufgaben nach dem Krankenpflege­

gesetz ausgeübt haben , ohne eine entsprechende Sonderausbildung 

absolviert zu haben , eine Bestät igung über die absolvierte Berufs­

praxi s auszustellen . Diese Bestät igung berechtigt zur Ausübung der 

entsprechenden Spezial - , Lehr- oder Führungsaufgaben . 

( 3 )  Personen , die in den letzten fünf Jahren vor Inkrafttreten 

dieses Bundesgesetzes mindestens drei Jahre vol lbeschäftigt oder 

entsprechend länger bei Tei lzeitbeschäftigung Spezial - ,  Lehr- oder 

Führungsaufgaben nach dem Krankenpf legegesetz ausgeübt haben , ohne 

eine entsprechende Sonderausbildung absolviert zu haben , sind 

berechtigt , diese Aufgaben bis 3 1 . Dezember 1 9 9 9  auszuüben . Ab 

1 .  Jänner 2000 dürfen diese Personen Spezial - , Lehr- und Führungs ­

aufgaben nur nach erfolgreicher Absolvierung der entsprechenden 

kommi ssionel len Prüfung gemäß § 58 Abs . 7 ausüben . 
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( 4 )  Personen , die Spezial - ,  Lehr- oder Führungsaufgaben nach 

dem Krankenpflegegesetz ausgeübt haben , ohne die Voraussetz ungen der 

Abs . 1 bis 3 zu erfüllen , sind berechtigt , diese Aufgaben bis 

3 1 . Dezember 1997 auszuüben . Ab 1 .  Jänner 1 9 9 8  dürfen diese Personen 

Spe z i al - ,  Lehr- oder Führungsaufgaben nur nach erfolgreicher Absol ­

vierung der entsprechenden Sonderausbildung ausüben . 

§ 1 00 . ( 1 )  Personen , die bei I nkrafttreten dieses Bundesgeset­

zes Tätigkei ten des kardiotechnischen Dienstes tatsächlich ausüben , 

ist vom ärztlichen Leiter der Krankenanstalt eine Bes tätigung über 

die ausgeübte Tätigkeit auszustel len . Diese Personen haben sich 

unter Vorlage dieser Bestätigung sowie ihres Diploms oder Prüfungs­

zeugnisses über die von ihnen absolvierte Ausbi ldung unverzüglich 

beim Landeshauptmann zu melden . Der Landeshauptmann hat die genann­

ten Personen in eine Li ste einzutragen und dem Bundesministerium für 

Gesundheit , Sport und Konsumentenschutz bis längstens 3 1 . Dezember 

1 9 9 5  zur Kenntnis zu bringen . 

( 2 )  Der Landeshauptmann hat Personen gemä ß Abs . 1 ,  die in den 

letzten acht Jahren vor Inkra fttreten dieses Bundesgesetzes min­

destens fünf Jahre vollbeschäftigt oder entsprechend länger bei 

Tei lzeitbeschäftigung Tätigkeiten des kardiotechnischen Dienstes 

tatsächl ich ausgeübt haben , eine Bestätigung über die absolvierte 

Beruf spraxis auszustellen .  Diese Bestätigung berechtigt zur Ausübung 

des kardiotechnischen Dienstes . 

( 3 )  Personen gemäß Abs . 1 ,  die in den letzten fünf Jahren vor 

Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes mindestens drei Jahre vol lbe­

schäftigt oder entsprechend l änger bei Teil zeitbeschäftigung Tätig­

kei ten des kardiotechnischen Dienstes tatsächlich ausgeübt haben , 

sind berechtigt , den kardiotechnischen Dienst bis 3 1 . Dezember 1 9 9 9  

auszuüben . Ab 1 .  Jänner 2000 dürfen diese Personen den kardiotechni­

schen Dienst nur nach erfolgreicher Absolvierung der entsprechenden 

kommi ssionel len Prüfung gemäß § 58 Abs . 7 ausüben . 
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( 4 )  Personen gemäß Abs . 1 ,  die die Voraussetzungen der Abs . 2 

und 3 nicht erfül len , sind berechtigt , den kardiotechnischen Dienst 

bis 3 1 . Dezember 1 9 9 7  auszuüben . Ab 1 .  Jänner 1 9 98 dürfen d iese Per­

sonen den kardiotechnischen Dienst nur nach erfolgreicher Absolvie­

rung der entsprechenden Sonderausbi ldung ausüben . 

§ 101 . Bewil ligungen zur freiberuflichen Ausübung des Kranken­

pflegefachdienstes , die aufgrund des Krankenpflegegesetzes erteilt 

wurden ,  gelten mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes als Bewi l l i ­

gungen zur freiberuflichen Ausübung des gehobenen Dienstes für Ge­

sundheits- und Krankenpflege . 

§ 102 . Bewil ligungen gemäß § 53 Abs . 2 Krankenpflegegesetz 

bleiben entsprechend dem Inhalt des j ewei ligen Bewil l igungs ­

bescheides in Kra ft . 

§ 1 03 . ( 1 )  Krankenpflegeschulen, Kinderkrankenpflegeschulen und 

Ausb i ldungsstätten für die psychiatrische Krankenpflege , die auf ­

grund des Krankenpflegegesetzes errichtet wurden , gelten mi t In­

kraft treten dieses Bundesgesetzes als Schulen für Gesundheits- und 

Krankenpflege , Schulen für Kinder- und Jugendlichenpf lege und 

Schulen für psychiatrische Krankenpflege und bedürfen keiner Bewi l ­

ligung durch den Landeshauptmann gemä ß § 4 1 . 

( 2 )  Sonderausbildungskurse , die gemä ß § 57b Krankenpflegegesetz 

errichtet wurden , gelten als Sonderausbildungen gemäß § 58  dieses 

Bundesgesetzes und bedürfen keiner Bewil l igung des Landeshaupt­

manne s . 

§ 104 . Verfahren gemäß § 52b Krankenpflegegesetz , die am 

3 1 . August 1 9 9 5  beim Bundesminister für Gesundheit , Sport und Konsu­

mentenschutz anhängig s ind , sind ab 1 .  September 1 9 9 5  durch den ört­

lich zuständigen Landeshauptmann fortzusetzen und abzuschli e ßen . 
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§ 1 0 5 . ( 1 )  Personen , die aufgrund des Krankenpflegegesetzes 

eine Berufsberechtigung als Stationsgehi l finjStationsgehil fe be­

sitzen , sind bis zum 3 1 . Dezember 1 9 9 5  zur Beru fsausübung berech­

tigt . 

( 2 )  D i e  in Abs . 1 angeführten Personen sind zur Ausübung der 

Pflegehilfe berechtigt , sofern sie eine ergänzende Ausbildung gemäß 

§ 9 1  Abs .  1 Z 2 und eine kommissionelle Prüfung gemäß § 89 Abs . 2 

erfolgreich absolviert haben . 

( 3 )  Der Landeshauptmann hat Personen , die 

1 .  vor dem 1 .  Jul i 1 9 9 0  eine mindestens zehnj ährige Berufstä­

tigkeit als Stationsgehi l finjStationsgehil fe ausgeübt und 

2 .  vor Beginn der Ergänzungsausbildung das 50 . Lebensj ahr vol l -

endet haben , 

nach Absolvierung der gemäß § 9 1  Abs . 1 Z 2 festzusetzenden Ergän­

zungsausbildung auch ohne Ablegung einer Prüfung gemä ß § 89 Abs . 2 

die Berechtigung zur Berufsausübung als Pflegehel fer zu erteilen . 

( 4 )  Soweit es im Falle eines Mangels an Pflegehe l fern erfor­

derlich ist , hat der Landeshauptmann auf Antrag des Rechtsträgers 

einer unter ärztlicher Leitung oder Aufsicht stehenden Kranken- oder 

P flegeanstalt Personen , die am 3 1 . Dezember 1 9 9 5  den Beruf als Sta­

tionsgehil fen ausüben und ein gemä ß § 49 Krankenpflegegesetz ausge­

stell tes Zeugnis besitzen , die weitere Beru fsausübung im bi sherigen 

Umfang , längstens j edoch bis 3 1 . Dezember 1 9 9 7 , zu erteilen . 

§ 1 0 6 . Lehrgänge für die Ausbildung zum ( zur ) P f l egehel fer ( in ) ,  

die gemäß § 43b Krankenpflegegesetz eingerichtet wurden , gelten als 

P flegehil fe lehrgänge gemäß § 83 dieses Bundesgesetzes und bedürfen 

keiner Bewi lligung des Landeshauptmannes .  
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Inkrafttreten 

§ 107 . ( 1 )  Dieses Bundesgesetz tritt mit 1 .  September 1 9 9 5  in 

Kraft . 

( 2 )  Mit I nkrafttreten dieses Bundesgesetzes treten die Bestim­

mungen des Krankenpflegegesetzes betref fend den Krankenpflegefach­

dienst und den Pflegehel fer außer Kraft . 

( 3 )  Verordnungen aufgrund dieses Bundesgesetzes können bereits 

vor dem seiner Kundmachung folgenden Tag erlassen werden . S ie treten 

frühestens mit dem I nkrafttreten dieses Bundesgesetzes in Kraft . 

Vollziehung 

§ 1 0 8 . Mit der Vol l ziehung dieses Bundesgesetzes ist der 

Bundesminister für Gesundheit , Sport und Konsumentenschutz betraut . 
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